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1 

1. Einführung: Steuerzahlerrevolte und die Forderung nach 
Budgetbegrenzung 

Ausgangspunkt und Anlaß dieser Arbeit ist das Phänomen der 
sogenannten "Steuerzahlerrevolte" in den USA der späten 
70er Jahre, deren Höhepunkt wohl die Verabschiedung der 
"Proposition 13" in Californien im Jahr 1978 war. Auch 
wenn die Bewegung anscheinend im Augenblick an Aktualität 
und Durchschlagskraft verloren hat, den durch sie indu-
zierten Maßnahmen teilweise auch Erfolglosigkeit be-
scheinigt wurde, so war und ist doch die Resonanz im 
politischen und auch im wissenschaftlichen Bereich enorm. 
Insbesondere gaben die Ergebnisse der Steuerzahlerrevolte 
Anlaß zu grundsätzlichen Oberlegungen über die Rolle des 
Staates in der Wirtschaft. 

Der Ansatzpunkt unterscheidet sich dabei von dem nor-
malerweise im Zusammenhang mit einer Diskussion um den 
Sinn der Staatstätigkeit gewählten. Hier ging man von 
bestimmten Vorstellungen über die Ziele staatlichen 
Handelns aus und diskutierte das Für und Wider einzelner 
Maßnahmen des Staates. Dabei gingen Befürworter wie 
Kritiker von denselben impliziten Voraussetzungen aus: 
Beide Seiten unterstellten, daß der Staat auf bestimmte 
Unvollkommenheiten des privaten Sektors reagieren sollte 
und als Zielvorstellung einen irgendwie gearteten ge-
sellschaftlichen Optimalzustand hatte. Kontrovers waren 
die Auffassungen über den gesellschaftlichen Optimal-
zustand, die Höhe des staatlichen Handlungsbedarfs und die 
Möglichkeiten und Wirkungen, die mit staatlichen Ein-
griffen verbunden waren. Immer aber lag der Diskussion die 
eine oder andere Ansicht darüber zugrunde, was der Staat 
tun sollte. 
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Die neuere Kritik, die im Zusammenhang mit der Steuer-
zahlerrevolte artikuliert wurde, beschreitet einen anderen 
Weg: Die Bestimmungsgründe und die Entstehungsgeschichte 
der bestehenden staatlichen Ziele werden in den Mittel-
punkt der Untersuchung gestellt. Die Kritik geht somit 
einen Schritt weiter: Es werden nicht nur bestimmte Normen 
für staatliches Handeln postuliert, sondern die Genese der 
bestehenden Normen erklärt und daraus Konsequenzen für 
eine Umgestaltung des politischen Prozesses gezogen. 

1.1 Zur Geschichte und Motivation der Steuerzahlerrevo1te 
in den USA 

Steuerprotestbewegungen sind an sich nichts Neues und auch 
nichts Ungewöhnliches. Gerade in den USA haben Steuer-
revolten eine lange Tradition.1) Einen Höhepunkt fanden 
Bewegungen zur Begrenzung bzw. Reduzierung der Steuer-
lasten in den 70er Jahren in den USA wie in Europa, wobei 
in den USA das Jahr 1978 mit dem Erfolg der Proposition 13 
in Californien wohl den Höhepunkt darstellte. 

Proposition 13 ist ein Bürgerbegehren auf eine Ergänzung 
zur Verfassung von Californien. Inhalt dieser Ergänzung 
ist eine Begrenzung des Steuersatzes der property tax2) 
auf i,; des Marktwertes sowie Bestimmungen, die eine 

1) Auch die"Boston Tea Party" als Anlaß des amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieges stellt vordergründig eine 
Steuerrevolte dar. Zur Geschichte des Steuerprotestes 
in den USA vgl. REID (1979) 

2) Die property tax ist eine Steuer auf Grundvermögen und 
macht im Durchschnitt 80% der Steuereinnahmen der 
Gemeinden aus. Der vorher bestehende durchschnittliche 
Satz lag bei 2,5%. 
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2/3-Mehrheit in den gesetzgebenden Körperschaften Cali-
forniens für Erhöhungen von Steuern zur Voraussetzung 
machen. 

Proposition 13 war nicht die erste Initiative, die sich 
gegen die property tax wandte.ll In den Jahren 1968 und 
1972 waren Gesetze erlassen worden, die eine Reduktion der 
Steuerbelastung durch Freibeträge und eine Begrenzung der 
Steuersätze auf 2,5% beinhalteten. Das Gesetz von 1972 war 
dabei eine Gegenmaßnahme auf die (gescheiterte) Watson-
Initiative, die unter anderem eine Begrenzung des Steuer-
satzes auf 1,75% anstrebte. 1974 unterlag die von Gou-
verneur Reagan unterstützte Proposition 1, nach der die 
bestehenden property-tax-Sätze zu Maximal-Sätzen erklärt 
wurden, und die eine Begrenzung des Wachstums der Ausgaben 
des Staates Californien auf die Wachstumsrate des per-
sönlichen Einkommens beinhaltete, in einer Abstimmung nur 
knapp. 

Der Erfolg von Proposition 13 in Californien hatte eine 
Reihe weiterer Initiativen bzw. Gesetzesveränderungen in 
anderen US-Staaten zur Folge.2) Im November 1978 kamen in 
8 Staaten ähnliche Initiativen zur Abstimmung, die nur in 
2 Staaten (Maryland, Oregon) scheiterten. 

Im einzelnen führten diese Abstimmungen nicht immer zu 
direkten Verfassungsänderungen, da diese Möglichkeit nicht 
in allen US-amerikanischen Staaten besteht, sondern zu 
"normalen" gesetzlichen Regelungen. Auch lag die Initia-

tive zu einer Verfassungs- bzw. Gesetzesänderung nicht 
immer bei einer (außerparlamentarischen) Bürgerbewegung, 
sondern teilweise auch bei den gesetzgebenden Körper-
schaften selbst (so in Alabama). Unabhängig davon waren 

1) Zum folgenden siehe KIRLIN (1982) S. 45ff. 
2) Dazu DWORAK (1980) S. 87ff. 
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die verschiedenen zur Abstimmung gestellten Vorschläge vom 
Inhalt her sehr ähnlich: Die wesentlichen Punkte waren 
eine Beschneidung des property-tax-Satzes,2/3-Mehrheiten 
für steuererhöhende Gesetzesänderungen in den gesetz-
gebenden Körperschaften, sehr oft eine Begrenzung der 
Wachstumsrate des Steueraufkommens. 

Insgesamt erreichte die Steuerzahlerrevolte, daß die 
Mehrzahl der amerikanischen Bundesstaaten die eine oder 
andere Art einer fiskalischen Begrenzung einführte.1) Auf 
nationaler Ebene fand die Steuerzahlerrevolte in zwei 
Aktivitäten ihren Ausdruck: Die eine richtete sich auf die 
Einführung einer allgemeinen Ausgabengrenze für den 
Bundeshaushalt. Diese Begrenzung der Staatsausgaben sollte 
als Zusatz in die Verfassung aufgenommen werden und hatte 
die Unterstützung verschiedener Steuerzahlerorganisa-
tionen, fand aber keine hinreichende legislative Unter-
stützung. Ein dabei vom National Tax Limitation Committee 
vorgeschlagener Verfassungszusatz hatte folgenden 
Inhalt:2) Die Zuwachsrate der Staatsausgaben wird auf die 
Zuwachsrate des nominellen Sozialprodukts des Vorjahres 
begrenzt,3) wobei unter Ausgaben auch die "off-budget 
outlays", also Ausgaben außerhalb des eigentlichen 
Haushalts, nicht jedoch die Rückzahlung von Schulden 
subsumiert wurden. Eine Änderung der Ausgabengrenze ist 
nur möglich mit einer 3/4-Mehrheit beider Häuser des 
Kongresses, also sowohl des Abgeordnetenhauses als auch 

1) siehe FOLKERS (1983a) S. 16; zum Stand Ende 1979 siehe 
KIRLIN (1982) S. 33/34 

2) siehe WILDAVSKY (1980) S. 127 
3) Tatsächlich handelt es sich nicht um eine nahtlose 

Anknüpfung. Die Ausgaben eines Fiskaljahres werden an 
das Wachstum des Kalenderjahres gekoppelt, das dem 
Beginn dieses Fiskaljahres vorausging. Das jeweilige 
Fiskaljahr beginnt aber im letzten Drittel eines 
Kalenderjahres, woraus sich eine Verzögerung von einem 
dreiviertel Jahr ergibt. 
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des Senats. Im Fall einer Erklärung des nationalen 
Notstands durch den Präsidenten kann mit einer 2/3-Mehr-
heit beider Häuser eine Oberschreitung der Ausgabengrenze 
für ein Jahr beschlossen werden. 

Eine besondere Rolle spielt bei diesem Vorschlag die 
Behandlung rein nomineller Sozialproduktzuwächse. So 
sollen bei einem Steigen 
Prozent für jeden darüber 

des Preisniveaus über drei 
liegenden Prozentpunkt die 

Ausgaben nur um dreiviertel Prozent steigen dürfen. 
Desweiteren findet man Bestimmungen, die verhindern 
sollen, daß eine Ausdehnung der Ausgaben des Zentral-
staates zu Lasten der Zuweisungen an die Einzelstaaten 
stattfindet bzw. der Zentralstaat eigene Aufgaben durch 
die Einzelstaaten finanzieren läßt. 

Die Anwendung dieser Regelung würde die derzeit bestehende 
Staatsausgabenquote als Obergrenze festschreiben. Oa die 
Limitierung auf die Zuwächse bezogen ist, ~ührt eine 
einmalige Unterschreitung des maximalen Ausgabenspielraums 
zu einem bleibenden Effekt: Die reduzierte Ausgabenquote 
wird bindend auch für alle folgenden Perioden. Die 
Besonderheit der Behandlung der Inflation in diesem Ansatz 
ergibt sich daraus, daß dem Staat ein positiver Anreiz zur 
Inflationsbekämpfung gegeben werden sollte. 

Das National Tax Limitation Committee versuchte auf 
verschiedene Weise, seine Vorstellungen dem Kongress 
gegenüber zur Geltung zu bringen (Postkartenaktionen an 
Abgeordnete, eine Petition an den Präsidenten),1) ohne daß 
allerdings ein sich in einer Verfassungsänderung nieder-
schlagender Erfolg verbucht werden konnte. 

1) Vgl. DWORAK (1980) S. 129ff. 
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Einen größeren politischen Erfolg erzielte eine vom Senat 
ausgehende Initiative. Nach der amerikanischen Verfassung 
muß eine verfassungsändernde Versammlung einberufen 
werden, wenn 2/3 der Bundesstaaten (also 34) dies fordern. 
Im Januar 1982 unterstützten 31 Staaten einen solchen 
Schritt, wobei der zur Diskussion gestellte Punkt der 
Verfassungsänderung im wesentlichen die Forderung nach 
einem materiellen Haushaltsausgleich war. Die im "senate 
joint resolution 58" geforderte Änderung beinhaltete im 
einzelnen einen jährlichen Ausgleich der (geplanten) 
Ausgaben und Einnahmen, wobei der Einnahmebegriff nicht 
die Schuldenaufnahme einschloß und Schuldenrückzahlungen 
nicht als Ausgaben angesehen wurden. Zudem galt als 
Obergrenze für das Wachstum der Einnahmen, soweit dies 
nicht auf die Verabschiedung eines speziellen Gesetzes 
zurückzuführen ist, das Wachstum des Sozialprodokts des 
Vorjahres. Ausnahmen waren für Kriegszeiten zugelassen. 

Letztendlich fanden sich doch nicht genügend Staaten 
bereit, die Einberufung einer verfassungsgebenden Ver-
sammlung zu unterstützen, so daß auch diesem Vorschlag 
kein Erfolg beschieden war.1) 

Bemerkenswert an der Steuerzahlerrevolte ist vor allen 
Dingen, daß, soweit möglich, die Form einer konstitutio-
nellen Veränderung zur Einschränkung von Staatsausgaben 
oder Steuern gewählt wurde. Offensichtlich wurde dem 

---------------1) Möglicherweise war dies auch gar nicht gewünscht, 
sondern die Staaten versuchten durch diese Maßnahme 
Druck auf das Abgeordnetenhaus auszuüben, selbst etwas 
zu unternehmen. Die Einberufung einer verfassungs-
gebenden Versammlung wäre auch ohne Beispiel in der 
amerikanischen Geschichte gewesen und hätte sich zudem 
nicht auf den angesprochenen Punkt beschränken lassen, 
da de jure eine einmal einberufene verfassungsgebende 
Versammlung sich mit jedem beliebigen Problem be-
schäftigen konnte. Vergleiche dazu GUNTHER (1980). 
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"normalen" politischen Prozeß und den darin dominierenden 
Parteien ein effektives Handeln auf eine Begrenzung der 
Staatstätigkeit hin nicht zugetraut. 

In Europa artikulierte sich der Steuerprotest, teilweise 
sogar bevor die amerikanische Entwicklung soviel Aufmerk-
samkeit auf sich zog, in der Bildung eigener Parteien, 
deren einziges oder zumindest Hauptziel eine Verringerung 
der Steuerlast war und die in Nordeuropa teilweise 
erstaunliche Wahlerfolge erzielen konnten (besonders die 
Fortschrittspartei des Steueranwalts Glistrup in Däne-
mark).1) 

Allerdings ist nicht eindeutig, ob die Steuerprotestbewe-
gungen als grundsätzliche Kritik an der Staatstätigkeit 
bzw. dem Umfang staatlicher Leistungen angesehen werden 
können. Gerade in Californien dürfte weniger eine Kritik 
an der Staatstätigkeit überhaupt, sondern an der speziel-
len Form der Einnahmeerhebung über die property tax im 
Mittelpunkt des Protests der Steuerzahler gelegen haben. 
Die property tax erfuhr besonders in Californien durch die 
direkte Koppelung an die stark gestiegenen Immobilien-
preise eine recht hohe Steigerung, und da es sich um eine 
einkommensunabhängige Steuer handelt, kamen bei sinkendem 
Einkommen und wirtschaftlicher Stagnation viele Hauseigen-
tümer in Zahlungsschwierigkeiten bzw. wurde die property-
tax-Belastung als besonders drückend empfunden. 

Empirische Untersuchungen2l haben festgestellt, daß eine 
generelle Unzufriedenheit mit der Staatstätigkeit nur auf 
dem Sektor der (umverteilend wirkenden) Wohlfahrtsausgaben 

1) Vgl. MURPHY/RUBART/MOLLER/RASCHKE (1979) 
2) Für Californien: CITRIN (1979), SHAPIRO (1981), 

SHAPIRO/PURYEAR/ROSS (1979); für Michigan: COU-
RANT/GRAMLICH/RUBINFELD (1979), (1981), FREIMAN/GRASSO 
(1982); Obersicht bei FOLKERS (1983a), Kapitel 3 
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bestand. Bei den meisten anderen Staatsaktivitäten fand 
sich zwar immer eine Minderheit für eine Einschränkung, 
die Mehrheit wünschte aber keine Reduzierung der staat-
lichen Leistungen. Allerdings wurde auch der generelle 
Verdacht geäußert, der Staat produziere ineffizient, und 
damit gekoppelt die Vermutung, eine Reduktion der Steuer-
lasten sei auch bei gleichbleibenden staatlichen Lei-
stungen möglich, wenn nur die Ineffizienzen innerhalb des 
öffentlichen Sektors entsprechend vermindert würden. 

Wenn somit die Motive des Steuerzahlerprotests wohl eher 
darin lagen, daß bestimmte Steuerzahlergruppen auf Kosten 
anderer (Steuerzahler oder Zahlungsempfänger) Einkom-
mensvorteile realisieren wollten , so bleibt doch der Weg, 
der dabei gewählt wurde, bemerkenswert. Offensichtlich 
wurde keine der existierenden Parteien durch Wählervotum 
beauftragt, diese Lastverteilungsänderungen vorzunehmen, 
sondern der Weg der direkten Einflußnahme eingeschlagen. 
Die existierenden Parteien wurden bereits als zu sehr in 
die Staatstätigkeit integriert angesehen, um ein solches 
radikales Ansinnen zu vertreten. 

1.2 Das Modell des Leviathan-Staates 

Die Möglichkeiten bzw. Bedingungen einer Steuerzahler-
revolte waren bereits von der Wissenschaft antizipiert 
worden.ll Auch die Möglichkeit der Einführung verfas-
sungsmäßiger Budget-, speziell Aufkommensgrenzen war 
bereits in Ansätzen entwickelt, bevor es zu der Entwick-
lung in Californien kam. Bereits 1977 veröffentlichten 
BRENNAN und BUCHANAN einen Aufsatz: "Zu einer Steuerver-

1) vgl. BUCHANAN/FLOWERS (1969), JACKSON (1972) 

Wolfgang Laux - 978-3-631-75220-3
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:56:13AM

via free access



9 

fassung für den Leviathan", in dem ein Grundmodell der 
Staatseingriffe und die Möglichkeiten der Begrenzung der 
Staatstätigkeit durch Verfassungsregeln entworfen wurde. 
Weiter ausgeführt wurden die Gedankengänge dieser Autoren 
in dem 1980 erschienenen Buch "The Power to Tax. Analyti-
cal Foundations of a Fiscal Constitution". Dieses Buch ist 
nicht der einzige Beitrag zum Komplex der fiskalischen 
Begrenzungen der Staatstätigkeit, vermutlich aber der 
radikalste und soll deshalb hier vorgestellt werden. 

BRENNAN/BUCHANAN's Bestimmung der Staatsfunktion leitet 
sich ab aus dem, was sie den "economic approach" nennen: 
Der Staat ist eine Institution mit einer bestimmten 
Ausgestaltung, in der Personen und Gruppen agieren und 
ihre eigenen Interessen verfolgen, und der auch nur zu 
diesem Zweck errichtet wurde bzw. daraus legitimiert 
werden kann. Ein Staat, der als unabhängige Instanz über 
die gesellschaftliche Wohlfahrt wacht, stellt nach 
BRENNAN/BUCHANAN eine unzutreffende Fiktion dar. 

Ihrer Meinung nach ist das Bild des "Leviathan-Staates" 
eine zutreffendere Beschreibung des Ist-Zustandes. Der 
Staat tritt als von einer Politiker-Bürokratenclique 
beherrschtes monopolistisches Gebilde auf, dessen Macht 
durch Wahlprozesse und politische Kontrolle nur minimal 
eingeschränkt ist und dessen Ziel darin besteht, möglichst 
viele Ressourcen aus den Taschen der Staatsbürger in die 
eigenen umzuleiten. Der Staat wird als Einnahmemaximierer 
beschrieben, dem die Staatsbürger mehr oder weniger 
hilflos ausgesetzt sind und dessen Machtfülle durch eine 
konstitutionelle Regelung zu begrenzen ist. 
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Die Zielfunktion des Leviathans läßt sich relativ einfach 
beschreiben: Maximierung des dem Staat zur Verfügung 
stehenden (Steuer-)Aufkommens (S), definiert als Differenz 
zwischen Gesamteinnahmen (R) und den zur Erstellung 
öffentlicher Leistungen notwendigen Ausgaben (G): 
S = R - G 

Dabei können die Staatsausgaben für öffentliche Leistungen 
vereinfacht als konstanter Anteil a an den Einnahmen 
angesehen werden. Unter dieser Voraussetzung diskutieren 
BRENNAN/BUCHANAN dann, wie das finanzpolitische Instru-
mentarium au~sehen könnte, das man dem Staat (durch eine 
verfassungsmäßige Einigung) in die Hand geben dürfte, 
damit er seine Ziele möglichst nicht verwirklichen kann, 
d.h. um den Schaden, den er anrichtet, möglichst klein zu 
halten. 

Da das Ziel des Leviathans die Einnahmenmaximierung ist, 
wird für BRENNAN/BUCHANAN zum Kriterium der finanzwirt-
schaftlichen Institutionen, ob diese eine hohe oder eine 
geringe Möglichkeit zur Ausbeutung der Staatsbürger mit 
sich bringen. Das Buch liest sich teilweise wie ein 
Antilehrbuch der Finanzwissenschaft.l) So werden "broad-
based-taxes" abgelehnt und die Beschränkung des Staates 
auf Einnahmequellen gefordert, die möglichst unergiebig 
sind bzw. bei denen eine Steuerausweichung einfach ist. 
Die Steuerbemessungsgrundlagen sollten möglichst eng 
definiert sein und sich auf zum Konsum öffentlicher Güter 
komplementäre Aktivitäten erstrecken. BRENNAN/BUCHANAN 
versprechen sich damit eine Erhöhung des Anteils der 
Steuereinnahmen, die als öffentliche Leistungen wieder an 
die Bürger zurückfließen. Dadurch, daß durch eine ver-
stärkte Bereitstellung öffentlicher Güter auch die 

1) Für einen Vergleich der traditionellen Besteuerungs-
prinzipien und denen BRENNAN/BUCHANAN's vgl. GR0SSE-
KETTLER (1980) 
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Steuerbemessungsgrundlage steigt, besteht für den Levia-
than ein Anreiz, wenigstens einen Teil der Steuereinnahmen 
zur Produktion öffentlicher Güter zu verwenden. 

Steuersatzdifferenzierungen nach Güterart und Individuen, 
wie sie z.B. aus der Theorie der optimalen Besteuerung 
folgen, werden abgelehnt, da durch eine solche Differen-
zierung dem Leviathan eine maximale Ausbeutung der 
~taatsbürger möglich gemacht würde. Aus dem gleichen Grund 
befürworten BRENNAN/BUCHANAN eine progressive Ausgestal-
tung der Steuertarife. Ihr Argument lautet, daß das 
maximale Steueraufkommen durch die Ausweichreaktionen der 
Steuerzahler begrenzt wird. Die relevante Größe, auf die 
die Bürger dabei reagieren, stellt dabei die Höhe des 
Grenzsteuersatzes dar. Bei regressiven Tarifen ist ceterls 
paribus derselbe Grenzsteuersatz mit einem höheren 
durchschnittlichen Steuersatz und damit einem größerem 
Steueraufkommen verbunden als bei progressiver Tarifge-
staltung. Besonders scharf wenden sich BRENNAN/BUCHANAN 
gegen die Möglichkeit des Staates, sich zu verschulden: 
Dadurch sei der Leviathan in die Lage versetzt, auch 
mögliche Steuereinnahmen späterer Zeiten,zu denen der 
Staat als Leviathan nicht mehr existieren mag, bereits 
heute für sich zu erschließen. 

Des weiteren wird ein möglichst hoher Grad an fiskalischer 
Dezentralisation befürwortet.Dadurch entstehen mehrere 
Gebietskörperschaften, so daß der Bürger die Möglichkeit 
hat, durch Standortwechsel dem jeweils schlimmsten 
"lokalen Leviathan" auszuweichen. Den Ausbeutungsmöglich-
keiten der einzelnen Gebietskörperschaften sind damit auch 
zusammengenommen engere Grenzen gesetzt als einem einzigen 
zentralen Leviathan. Dberregionale Finanzzuweisungen 
hingegen werden abgelehnt, da dadurch eine interregionale 
Zusammenarbeit erzwingbar wird und somit die einzelnen 
regionalen Körperschaften zu einem gleichlaufenden 
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Verhalten veranlaßt werden können, wodurch der einschrän-
kende Effekt, der durch einen (möglichen) Wechsel des 
Wohnortes auf die Handlungsmöglichkeiten des jeweiligen 
lokalen Leviathans ausgeht, verloren geht. 

Als Therapie schlagen BRENNAN/BUCHANAN eine weite Palette 
von möglichen Verfassungsregeln vor, die alle mehr oder 
weniger auf eine Begrenzung der Einnahmemöglichkeiten des 
Staates hinauslaufen.1) Solche Regelungen auf der Ver-
fassungsebene, die die Handlungsmöglichkeiten des Staates 
einschränken, bezeichnen sie als "authentische Steuer-
reform". Allerdings distanzieren sie sich von dem Gedan-
ken, fiskalische Grenzen als einzige Möglichkeit der 
Einschränkung Leviathans zu sehen. 

Die Oberlegungen BRENNAN/BUCHANAN's, die das analytische 
Handwerkszeug der traditionellen Finanzwissenschaft 
bestens beherrschen und souverän zu handhaben wissen, sind 
provozierend und anregend. Allerdings ist ihre Konstruk-
tion des Leviathan-Staates eine wohl zu vereinfachende 
Darstellung der Realität. Es fällt auf, daß dem Bild des 
Leviathan-Staates auch keine exakte Analyse der poli-
tischen Entscheidungsmechanismen zugrunde liegt, es 
vielmehr ohne besondere Begründung entworfen wird. 
BRENNAN/BUCHANAN weisen zwar auf einige Unzulänglichkeiten 
des demokratischen Prozesses hin, die einer Kontrolle des 
Staates auf "post-konstitutioneller" Ebene im Wege stehen. 
Letztendlich wird jedoch die spezifische Ausgestaltung des 
Leviathan-Staates, der von einer Bürokraten-Politiker-
Clique beherrscht wird und dessen Ziel Maximierung der 
Einnahmen ist, mehr vorausgesetzt als begründet. Eine 
solche Verfahrensweise, die die Fiktion des "wohlwol-
lenden" Diktators nur durch die des "übelwollenden" 
Leviathans ersetzt, befriedigt natürlich nicht. 

1) vgl. dazu im folgenden Abschnitt 2.3. 
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Allerdings behaupten BRENNAN/BUCHANAN auch nicht, daß das 
bestehende Staatswesen tatsächlich ein Leviathan sei: Das 
Leviathan-Bild dient eher als Extrem, an dem dargestellt 
werden soll, welche Konsequenzen aus einer unlimitierten 
staatlichen Machtfülle auftreten könnten und welche Folgen 
für eine Begrenzung der Handlungsmöglichkeiten des Staates 
zu ziehen sind. Dennoch: BRENNAN/BUCHANAN sind der 
Ansicht, daß das derzeitige staatliche Handeln eher so 
beschrieben werden kann, als ob der Staat ein einnahme-
maximierender Leviathan sei, als durch die Parabel des 
wohlmeinenden Diktators. 

Dafür, daß sie auf einer nur "als-ob"-Fiktion des Staates 
aufbauen, sind die Folgerungen, die BRENNAN/BUCHANAN 
ziehen, allerdings etwas zu stark - die Konsequenzen ihrer 
Analyse sind relativ wenig robust gegenüber nur leichten 
Variationen in der Annahme der Einnahmemaximierung. Die 
Folge aus der Einnahmemaximierung ist nämlich, daß die 
Höhe der Staatsquote negativ korreliert ist mit der 
Wohlfahrt der Bürger, d.h. die vom Staat vereinnahmten 
Ressourcen sind zum größten Teil für die Steuerzahler 
verloren. Entsprechend ist jede Staatsquote größer als 
Null mit einem Wohlfahrtsverlust verbunden und jede 
Maßnahme, die die Einnahmemöglichkeiten des Staates 
verringert, positiv zu bewerten. 

Man fragt sich, warum die Bürger sich nicht in anarchi-
stischer Manier auf eine Abschaffung des Staates überhaupt 
einigen und sich stattdessen mit (halbherzigen) Steuerbe-
grenzungsmaßnahmen begnügen sollen. Die Begründung, die 
BRENNAN/BUCHANAN geben, ist etwas schwach. Daß die 
Mitglieder der Gesellschaft ohne Existenz eines Staates 
noch schlechter dastehen würden, widerspricht dem Tenor 
des Buches: Da BRENNAN/BUCHANAN sich nicht mit der Frage 
einer optimalen Staatsquote auseinandersetzen, bzw. ihnen 
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jede Beschränkung der Staatsquote recht ist, wird eine 
Reduktion der Steuereinnahmen auf Null ebenfalls von ihrer 
Analyse gedeckt. Ein Staat ohne Einkommen dürfte sich 
dabei nicht wesentlich von einem nichtexistierenden Staat 
unterscheiden. 

In dieser Arbeit soll das Bild des Leviathans mit etwas 
mehr Inhalt gefüllt werden. Es geht um eine präzisere 
Ableitung der Bestimmungsgründe des staatlichen Einnahme-
und Ausgabeverhaltens aus einer Theorie der politischen 
Entscheidung, wobei auf den vorhandenen, teilweise bis ins 
Detail ausgearbeiteten Ansätzen der "ökonomischen Theorie 
der Politik"aufgebaut wird. 

Dabei soll folgendermaßen vorgegangen werden: Im zweiten 
Kapitel soll im ersten Abschnitt ein Kriterium entwickelt 
werden, nach dem beurteilt werden kann, inwieweit durch 
staatliches Handeln ein gesellschaftlicher Optimalzustand 
hergestellt wird bzw. inwieweit es zu einem "Staatsversa-
gen" kommt. Die Entwicklung eines solchen Kriteriums ist 
deshalb wichtig, da in dieser Arbeit geprüft werden soll, 
ob der politische Entscheidungsprozeß nach Einführung 
einer Budgetgrenze "bessere" Ergebnisse hervorbringt als 
zuvor. Dazu bedarf es aber eines Beurteilungsmaßstabes. 

In einem zweiten Abschnitt werden Oberlegungen angestellt, 
welche grundsätzliche Funktion die von der Steuerpro-
testbewegung oft geforderte Einführung einer in der 
Verfassung verankerten Begrenzung der Staatstätigkeit 
erfüllen muß, um ein mögliches "Staatsversagen" zu 
verhindern oder dessen Ausmaß zu verringern. Es geht dabei 
um die besonderen Charakteristika, die eine verfassungs-
mäßige von einer "normalen" Regelung abheben. 
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Dabei wird auf die von BUCHANAN/TULLOCK entwickelte 
Unterscheidung zwischen "konstitutionellen" und "opera-
tionalen" Entscheidungen zurückgegriffen: "Konstitutio-
nelle" Entscheidungen, die sich in Verfassungsvorschriften 
niederschlagen, bestimmen die formalen Ansprüche, die an 
den Ablauf des Entscheidungsprozesses auf operationaler 
Ebene, also über bestimmte Sachprobleme, gestellt werden. 
Es soll gezeigt werden, wie die Forderung nach einer 
verfassungsmäßig verankerten Budgetgrenze in dieses System 
eingeordnet werden kann. In einem dritten Abschnitt wird 
dann ein kurzer Abriß der verschiedenen Möglichkeiten von 
Budgetbegrenzungen gegeben. 

Im dritten Kapitel werden die Eigenschaften des politi-
schen Entscheidungsprozesses in einer Demokratie näher 
beschrieben. Es geht darum, die Bestimmungsgründe für ein 
mögliches Staatsversagen darzulegen und zu untersuchen, ob 
die Einführung einer verfassungsmäßigen Budgetgrenze dem 
entgegenwirken kann. 

Dabei wird zwischen zwei Ansatzpunkten des Staatsversagens 
unterschieden. Einmal steht auf der "Angebotsseite" das 
Verhalten staatlicher Bürokratien und die daraus resultie-
renden Wirkungen einer Budgetbegrenzung im Mittelpunkt 
(Abschnitt 3.2.). Im darauf folgenden Abschnitt wird die 
"Nachfrageseite" betrachtet: Hier geht es speziell um die 
Art des Informationsaustausches zwischen Politikern und 
den Bürgern als Steuerzahlern und Adressaten staatlicher 
Leistungen. Besonderer Augenmerk gilt dabei dem Prozeß der 
Einflußnahme von Interessengruppen auf staatliche Ent-
scheidungen und den daraus folgenden Ineffizienzen. Darauf 
aufbauend wird untersucht, ob und inwieweit durch Budget-
begrenzungen eine Reduktion dieser Ineffizienzen möglich 
ist. 
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2. Theorie des St-a-atsvers-a9ens und die R-ation-alitit 
bud9etärer Beschrinkun9en 

2.1 Zum Be9riff •st-aatsvers-a9en• 

Die Entwicklung des Begriffs "Staatsversagen•l) ist vor 
dem Hintergrund einer Tradition zu sehen, die die Not-
wendigkeit staatlicher Eingriffe auf den Nachweis be-
stimmter unerwünschter Ergebnisse des Marktprozesses 
zurückführte. Dabei wurden die Bedingungen, unter denen es 
zu einem "Marktversagen" kommt, in den Mittelpunkt der 
Analyse gestellt, die Voraussetzungen dafür, daß durch ein 
staatliches Eingreifen ein besseres Ergebnis zustande 
kommt, aber weithin vernachlässigt.21 

Der Umstand, daß der Nachweis eines nichtoptimalen 
Funktionierens des Marktprozesses allein nicht ausreicht, 
um daraus auf eine Oberlegenheit staatlicher Eingriffe zu 
schließen, wurde bereits frühzeitig betont.3) Dabei war 
der wesentliche Kritikpunkt an der finanzwissenschaft-
lichen Tradition, daß sie die Konsequenzen der Verhaltens-
annahme eigennützigen Handelns, das sie für das Operieren 
der Individuen auf den Märkten unterstellte, nicht auch 
als Grundlage für ein staatliches Handeln übernahm.4) 

1) vgl. RECKTENWALD (1980), PEACOCK (1980), WOLF (1979) 
2) vgl. z.B. BATOR (1958) 
3) BUCHANAN (1962), DAVIS/WHINSTON (1967) 
4) ARANSON/FERROR/SASSONE (1978) 
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Die meisten Ansätze, soweit sie die Effizienz oder 
Ineffizienz des Staates als Gegenstand behandeln, be-
schäftigen sich hauptsächlich mit den normativen und 
positiven Problemen einer Ableitung der optimalen Größe 
des Staatshaushalts, der Staatsquote.1) Zu fragen ist, 
inwieweit die Staatsquote überhaupt ein richtiger Indi-
kator für staatliche Ineffizienz darstellt und deshalb zum 
Ausgangspunkt einer Reform genommen werden kann. 

Eine Theorie des Staatsversagens muß dabei zwei Ansatz-
punkte berücksichtigen: Zum einen kann das Ergebnis des 
politischen Prozesses ineffizient sein, d.h. nicht mit den 
Präferenzen der Bürger übereinstimmen. Ein solches 
Staatsversagen soll als situations- oder ergebnisbezogenes 
Staatsversagen bezeichnet werden. 

Daneben kann aber auch der Prozeß der staatlichen Ent-
scheidungen, unabhängig vom Ergebnis dieses Prozesses 
selbst, ineffizient sein. Ein solches Phänomen soll dann 
als verfahrensmäßiges oder prozessuales Staatsversagen 
bezeichnet werden. 

2.1.1 Zur Problematik des prozessualen Staatsversagens 

Ebenso wie sich die Theorie der marktmäßigen Allokation 
mit den Eigenschaften von Zuständen befaßt, die unter 
verschiedenen Marktformen zustande kommen, liegt auch der 
Augenmerk der Theorie der staatlichen Allokation auf den 

1) übersieht: AMACHER/TOLLINSON/WILLET (1975), ARAN-
SON/ORDESHOOK (1981), MUSGRAVE (1981), LINDSAY/NORMAN 
( 1977) 
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Ergebnissen staatlichen Handelns. Dabei wird der Prozeß, 
wie es zu diesen Zuständen überhaupt kommt, meist ver-
nachlässigt.ll 

Eine Theorie des prozessualen Staatsversagens müßte gerade 
die Kosten der Entscheidungsfindung in den Mittelpunkt der 
Analyse stellen, ein Gedanke, der neuerdings von den 
Theoretikern der "Rent-seeking-society•2) aufgenommen 
wird. 

Dabei läßt sich eine Brücke zu den Oberlegungen BUCHA-
NAN/TULLOCKS (1962) schlagen, die als Grundlage einer 
Ableitung einer optimalen Entscheidungsregel gerade die 
Kosten des Entscheidungsprozesses im Auge haben. 

BUCHANAN/TULLOCK befassen sich mit dem Problem der 
optimalen kollektiven Entscheidungsregel. Ihre Oberlegun-
gen gehen dahin, wie groß der Grad der Zustimmung zu einer 
bestimmten Maßnahme sein muß, d.h. wie hoch der Anteil der 
für diese Maßnahme stimmenden Individuen sein muß, damit 
diese beschlossen und durchgeführt wird. Dabei reicht die 
Skala von Einstimmigkeit, bei der alle Mitglieder der 
betrachteten Gruppe einer Maßnahme zustimmen müssen, bis 
zur allseitigen Diktatur, bei der die Zustimmung eines 

1) Eine berühmte Ausnahme stellt HAYEK (1945) dar, der die 
Oberlegenheit einer marktwirtschaftlichen Ordnung 
gegenüber einer Planwirtschaft gerade damit begründet, 
daß der Markt ein viel billigeres und schnelleres 
Instrumentarium sei, um auf bestimmte Veränderungen zu 
reagieren, also gerade der Prozeß des Obergangs von 
einer Gleichgewichtssituation zu einer anderen die 
Oberlegenheit des Marktsystems demonstriere. 

2) Obersicht bei TOLLISON (1982) 
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einzelnen ausreicht, um diese Maßnahme durchzuführen.1) 
BUCHANAN/TULLOCK unterscheiden dabei zwei verschiedene 
Arten von Kosten: Zum einen die externen Kosten einer 
Entscheidungsregel, d.h. die Nachteile, die für die 
Mitglieder der Gesellschaft entstehen, die überstimmt 
werden. Diese externen Kosten sind bei Einstimmigkeit 
nicht gegeben, da jedes Individuum quasi ein Vetorecht 
gegen eine Maßnahme hat, die eigenen Interessen entgegen-
läuft, und sie wachsen mit abnehmender Höhe des zur 
Entscheidung notwendigen Stimmenanteils. Betrachten wir 
ein Individuum und bezeichnen wir die von diesem 
Individuum erwarteten externen Kosten mit Ci, so gilt: 

Ci= Ci(Na) 

dCi 

dNa 
< 0. Ci(N) = 0 

wobei Na die Zahl derjenigen Mitglieder der Gesellschaft 
bezeichnet, deren Zustimmung einer Entscheidung Gültigkeit 
verleiht, N die Anzahl der Individuen insgesamt symboli-
siert. 

Als zweite Kostenart bezeichnen BUCHANAN/TULLOCK ·die 
sogenannten Entscheidungskosten. Diese Entscheidungskosten 
kommen dadurch zustande, daß, um zu einer Obereinstimmung 
zu kommen, die einzelnen Individuen auf irgendeine Weise 
zusammenwirken und miteinander kooperieren müssen. Das 
Herbeiführen von Entscheidungen ist selbst kein kosten-
loser Prozeß. Dabei steigen diese Kooperationskosten mit 
der Anzahl der für eine Entscheidung notwendigen Stimmen, 

1) Aus anderen Oberlegungen läßt sich allerdings nach-
weisen, daß die Mindestanzahl der einer Maßnahme 
zustimmenden Mitglieder 50% + 1 sein muß, da es bei 
geringerer Zustimmung zu widersprüchlichen Ergebnissen 
kommen kann. 
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am höchsten sind sie bei Einstimmigkeit, wo sie möglicher-
weise sogar prohibitiv wirken, d.h. so hoch sind, daß es 
gar nicht mehr zu einer kollektiven Entscheidung kommt. 
Für das einzelne Individuum stellen sich diese Entschei-
dungskosten Di dar als: 

Di = Di(Na) 

dDi 

dNa 
>· 0, 

Die für das einzelne Mitglied optimale Regel über die zu 
einer Entscheidung notwendige Mehrheit ergibt sich dann 
als die, bei der die Summe aus (erwarteten) externen 
Kosten und Entscheidungskosten minimiert wird, d.h. wo die 
Grenzkosten der Entscheidungsfindung gleich den marginalen 
externen Kosten sind. 

Dabei interessieren in diesem Zusammenhang gerade die 
Entscheidungskosten. Im Modell BUCHANAN/TULLOCK's waren 
diese Entscheidungskosten allein von der Höhe der zu einer 
Beschlußfassung notwendigen Stimmen abhängig, eine 
Annahme, die auf der Voraussetzung einer gegebenen 
institutionellen Ausgestaltung des Entscheidungsprozesses 
beruhte. Oberlegungen zu einem prozessualen Staatsversagen 
sollen hier von einer gegebenen Entscheidungsregel 
ausgehen und untersuchen, inwieweit eine veränderte 
institutionelle Ausgestaltung des Entscheidungsprozesses 
(ohne Veränderung der Regel selbst) zu einer Veränderung 
der Entscheidungskostenfunktion führen kann. 

Die Grundidee ist, daß es unter jeder Entscheidungsregel, 
die eine bestimmte Stimmenzahl als Grundlage eines 
Beschlusses festlegt, eine Minimal(entscheidungs-)kosten-
kombination gibt. Diese Minimalkosten müssen mit den 
tatsächlichen im Entscheidungsprozeß auftretenden Kosten 
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verglichen werden. Ergibt sich dann, daß die tatsächlich 
zur Beschlußfassung aufgewandten Kosten höher sind als die 
minimalen Kosten, so soll von einem prozeßbezogenen 
Staatsversagen gesprochen werden. 

Man könnte von einer X-Ineffizienzl} des Entscheidungs-
prozesses sprechen: Es werden mehr Ressourcen zur Produk-
tion bestimmter Ergebnisse in Anspruch genommen als 
notwendig, wobei die Ressourcen allein für die Herbei-
führung des Beschlusses, nicht für die Ausführung selbst 
verwandt werden. 

Als Beispiele für solche Entscheidungskosten können z.B. 
der Druck von Wahlzetteln, die Ausgaben der Parteien für 
Werbung, aber ·auch der Aufwand an Zeit und Geld, die der 
einzelne Bürger zur Beteiligung am politischen Prozeß in 
Parteiarbeit, Bürgerinitiativen, zum Studium politischer 
Informationen, zur Teilnahme an Demonstrationen usw. 
aufwendet, genannt werden. Ebenso dazu gehören Zahlungen 
an Abgeordnete, Regierungsmitglieder, wissenschaftliche 
Stäbe, aber auch an Interessengruppen usw., kurzum alles, 
was an einer Entscheidungsvorbereitung beteiligt ist. 

Dabei findet nur ein Teil dieser Entscheidungskosten im 
staatlichen Budget seinen Niederschlag, ein Großteil 
dieser Kosten dürfte privat anfallen und zu keinen 

1) Vgl. LEIBENSTEIN (1966}. Dieser entwickelte den Begriff 
"X-Ineffizienz" im Zusammenhang mit einer Kritik an 
einer Betrachtungsweise, die Wohlfahrtsverluste aus der 
Existenz eines Monopols nur aus dem gegenüber dem 
Konkurrenzfall veränderten Preis-/Mengenverhältnis im 
Gleichgewicht ableitete. Wichtiger als eine mögliche 
"allokative" Ineffizienz, die sich aus monopolistischem 
Verhalten ergibt, ist nach LEIBENSTEIN die "X-Ineffi-
zienz", die im wesentlichen darauf zurückzuführen ist, 
daß im Monopolfall nicht zu den technisch möglichen 
Minimalkosten produziert wird. Nach LEIBENSTEIN steigen 
mit zunehmendem Konzentrationsgrad die Produktions-
kosten, verursacht durch mangelnden Zwang zur Kosten-
disziplin und wachsender Irrationalität. 
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entsprechenden staatlichen Ausgaben führen. Die Größe des 
öffentlichen Sektors ist entsprechend kein eindeutiges 
Indiz für die Höhe der Entscheidungskosten, ein Wachstum 
oder ein Sinken des Staatsanteils muß nichts mit stei-
genden oder sinkenden Entscheidungskosten zu tun haben. 

2.1.2 Zur Problematik des situationsbezogenen Staats-
versagens 

2.1.2.1 Der Begriff der Belastung durch den Staat 

Im allgemeinen wird, wenn von Staatsversagen die Rede ist, 
der Begriff mit einem Angriff auf die Höhe der Staatsquote 
verbunden. Die Staatsquote stellt dabei den quantitativen 
Ausdruck des Anteils der dem privaten Sektor entzogenen 
Ressourcen dar. Allerdings ist der Staat kein Monstrum, 
das dem privaten Sektor Ressourcen entzieht und diese dann 
verschluckt, offensichtlich werden diese Ressourcen 
(transformiert oder nichttransformiert) wieder an den 
privaten Sektor abgegeben. 

Stellen wir uns auf den Standpunkt der VGR: Demnach wird 
der staatliche Output, die Leistungsabgabe des Staates an 
die Privaten, immer mit dem Gesamtwert der Inputs bewer-
tet. Demnach spielt die Höhe der Staatsquote für die Lage 
der Privaten insgesamt keine Rolle: eine höhere Staats-
quote heißt zwar, daß den Privaten mehr an Ressourcen 
entzogen wird, aber eben diese Menge an Ressourcen wird 
ihnen in der einen oder anderen Form wieder über die 
Staatsausgaben zur Verfügung gestellt. Daß diejenigen, die 
die Ressourcen aufbringen, nicht identisch sind mit 
denjenigen, denen diese Ressourcen nachher durch den Staat 
zur Verfügung gestellt werden, mag sein, ist aber für den 
hier untersuchten Zusammenhang irrelevant. Der Grund für 
eine generelle Unzufriedenheit mit der Höhe der Staats-
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quote muß woanders liegen: Offensichtlich ist die Bewer-
tung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung falsch: Es 
ist davon auszugehen, daß der Wert der den Privaten 
abverlangten Leistungen höher ist als in der VGR ausge-
wiesen, und/oder der Wert des staatlichen Outputs nicht 
dem in der VGR berechneten entspricht. Dieser Zusammenhang 
soll im folgenden deutlich gemacht werden. 

A. Der Wert der Steuern 

Angesprochen ist die Problematik, die in der Finanzwis-
senschaft unter dem Begriff der "wahren Steuerbelastung" 
diskutiert und gerade in der jüngsten Zeit in der "op-
timal-taxation"-Literatur in den Mittelpunkt der Analyse 
gerückt wurde.1) 

Steuern beinhalten offensichtlich einen Entzug an poten-
tieller Verfügungsgewalt über Sozialprodukt (der nicht 
unbedingt den Steuerzahler treffen muß, wenn diesem eine 
Oberwälzung gelingt). Neben den dabei direkt abzuführenden 
Beträgen entstehen dem Steuerpflichtigen natürlich noch 
weitere Kosten, die mit der Prozedur der Berechnung und 
Abführung der Steuer zusammenhängen (compliance costs) und 
je nach Steuerart variieren können. Diese stellen natür-
lich ebenso eine Belastung dar wie die Steuern selbst. 
Solche Kosten müssen ebenso mitberechnet werden wie die 
Steuerzahlungen selbst. 

Wichtiger erscheinen aber die Kosten, die nicht als 
direkte, "monetäre" Reduktion des Befriedigungsniveaus 
ausgedrückt sind: die sogenannte Mehrbelastung der 
Wirtschaftssubjekte, die am Beispiel einer speziellen 
Verbrauchsteuer dargestellt werden kann.2) 

1) vgl. z.B. v. OEHSEN (1982) 
2) vgl. MUSGRAVE (1969) S. 113ff. 
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Folgende Zeichnung stellt diesen Zusammenhang dar: 

Seien xi und x2 zwei Güter (wobei x2 auch für ein Güter-
bündel mit konstanten relativen Preisen stehen kann) und 
werde x1 mit einer spezifischen Verbrauchsteuer belegt. 
Dies bedeutet eine Drehung der Budgetgeraden von AD nach 
AE, die Wirtschaftssubjekte realisieren als neuen Opti-
malpunkt 02, das in x2 ausgedrückte Steueraufkommen 
beträgt AB. Die in x2 ausgedrückte Belastung des Wirt-
schaftssubjekts ist aber größer: Diese ist so zu errech-
nen, daß man das Einkommen (in x2 ausgedrückt) zum Maßstab 
nimmt, das das betrachtete Individuum für eine Aufhebung 
der speziellen Steuer zu zahlen bereit ist. Dies ist durch 
eine Parallelverschiebung der Budgetgeraden zu ermitteln, 
bis diese die neue Indifferenzkurve tangiert. Im betrach-
teten Fall beträgt diese Einkommensgröße (in x2 ausge-
drückt) AC, es entsteht somit eine Mehrbelastung in Höhe 
von BC Einheiten. 

Auch wenn die Ergebnisse dieses partialanalytischen 
Modells nicht ohne weiteres auf ein Totalmodell übertragen 
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werden können, läßt sich festhalten: Jede Besteuerung, die 
nicht allgemein ist in dem Sinne, daß jede mögliche 
Aktivität mit dem gleichen marginalen Steuersatz belegt 
wird, oder die an (marginal) preisunabhängigen Aktivitäten 
ansetzt, führt zu einem Wohlfahrtsverlust, der über dem 
erzielten Steuerbetrag liegt. Der Wert der Steuern ist 
somit höher als das, was an Steuereinnahmen ausgewiesen 
wird. 

Diese für eine spezielle Verbrauchsteuer abgeleiteten 
Ergebnisse gelten natürlich genauso für eine allgemeine 
Verbrauchsteuer oder eine Einkommensteuer. In diesem 
letzten Fall werden Freizeitaktivitäten nicht von der 
Steuer erfaßt und zukünftiger Konsum sogar doppelt. Auch 
Abwanderungen in die sogenannte "Schattenwirtschaft" mögen 
eine Rolle spielen, wobei dies allerdings nur dann zu 
Effizienzverlusten führt, wenn die "schwarz" eingesetzten 
Faktoren im formalen Sektor einen höheren Ertrag hätten 
erzielen können. 

B. Der Wert der öffentlichen Leistungen 

a) Rein öffentliche Güter 

Wurde bei der Bewertung der Steuern an der individuellen 
Zahlungsbereitschaft angeknüpft, kann bei öffentlichen 
Leistungen ebenso vorgegangen werden. Dabei soll als 
erstes eine Bewertung rein öffentlicher Güter versucht 
werden.ll 

1) Als öffentliche Güter sollen im Anschluß an SAMUELSON 
(1954) solche behandelt werden, deren Konsum nicht 
rivalisiert, d.h. die von allen in gleicher Menge 
konsumiert werden. Generalisierend kann das vorgeführte 
Konzept aber auch für alle Güter angewandt werden, die 
mit externen Effekten der Konsumption verbunden sind. 
In diesem Fall ist nicht mehr das Gut als solches, 
sondern der Konsum des Gutes durch ein spezifisches 
Individuum "öffentlich". 
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Dabei sind verschiedene Maßstäbe zur Ermittlung der 
individuellen Zahlungsbereitschaft als Wertmaß von 
öffentlichen Gütern möglich. Am eingängigsten dürfte wohl 
der Ansatz sein, analog zum Verfahren der Marktpreis-
bildung die marginale Zahlungsbereitschaft zum Maßstab zu 
nehmen.1) 

Folgendes Bild soll die Sachlage verdeutlichen: Auf der 
Abszisse soll die Menge der bereitgestellten öffentlichen 
Güter abgetragen werden, auf der Ordinate sei die Höhe der 
marginalen individuellen Zahlungsbereitschaft abgetragen. 
Es läßt sich dann eine "Pseudo"-Nachfragekurve konstruie-
ren, die für jedes Individuum {hier: 1,2) die jeweilige 
marginale Zahlungsbereitschaft bei jeder Menge des 
öffentlichen Gutes darstellt. Die Gesamtnachfragekurve 
nach öffentlichen Gütern ergibt sich dann durch die 
vertikale Addition der individuellen Zahlungsbereitschaf-
ten. Diese stellen dann eine Art Pseudopreis für die 
öffentlichen Güter dar, der unabhängig von den Kosten der 
Bereitstellung des öffentlichen Gutes ermittelt werden 
kann. 

1) dazu AARON/MCGUIRE (1970) 
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....._ ______ ..,_ _________ G 

G* 

b} öffentliche Leistungen, die nicht-öffentliche Güter 
sind 

Neben diesen rein öffentlichen Gütern stellt der Staat 
auch dem Charakter nach private Güter bereit. Auch in 
diesem Fall läßt sich als Bewertungsmaßstab die (margi-
nale) Zahlungsbereitschaft der Nutznießer dieser staatlich 
bereitgestellten Güter heranziehen. 

Im einfachsten Fall stellt der Staat jedem einzelnen genau 
die Menge an privaten Gütern zur Verfügung, die der 
Konsument auch ohne staatliches Eingreifen zu den dann 
herrschenden Marktpreisen gekauft hätte. In diesem Fall 
ist eine Marktpreisbewertung der staatlichen Leistungen 
zutreffend und angebracht. So die Kostenstruktur der 
staatlichen Güterbereitstellung nicht von den (hypothe-
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tischen) Kosten der privaten Bereitstellung abweicht, 
führt auch eine Bewertung zu (Grenz-)Kosten zu dem 
gleichen Ergebnis.1) Für den Fall, daß der Staat nur einen 
Teil der Kosten der privaten Güter übernimmt, deren Konsum 
also subventioniert, könnte die Differenz zwischen 
Marktpreis und von den Konsumenten bezahltem Preis als 
Wertmaßstab herangezogen werden. 

Allerdings dürfte eine Obereinstimmung der vom Staat zur 
Verfügung gestellten Menge mit derjenigen, die ohne 
staatliche Aktivität am Markt produziert und von jedem 
einzelnen Konsumenten nachgefragt worden wäre, selten 
vorkommen. Dann aber ist die Bewertung komplizierter, da 
der den privaten Gütern von den Individuen zugerechnete 
Wert nicht mehr mit dem Marktpreis übereinstimmt. Das soll 
im folgenden verdeutlicht werden. 

1) Vollständige Subventionierung 

Unter vollständiger Subventionierung soll hierbei der Fall 
verstanden sein, in dem bestimmte private Güter vom Staat 
unentgeltlich abgegeben werden, bzw. die den Privaten 
entstehenden Kosten zu 1ooi übernommen werden, also keine 
Eigenbeteiligung erforderlich ist. Die Privaten werden 
diese Leistungen dann bis zur Sättigungsmenge nachfragen. 
Zeichnen wir ein Indifferenzkurven-Diagramm, ergibt sich 
folgendes Bild: 

1) Das setzt natürlich voraus, daß am Markt die Grenz-
kosten-Preis-Regel gilt, d.h. die Preise z.B. nicht 
aufgrund monopolistischer Angebotsstruktur über den 
Grenzkosten liegen. 
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y bezeichne dabei das private Einkommen, x die öffentliche 
Leistung. 

Eine Sättigungsmenge von x* ist dann gegeben, wenn die 
lndifferenzkurve parallel zur x-Achse läuft, das heißt, 
eine Erhöhung von x führt für das jeweilige Individuum 
nicht mehr zu einer Situation, die es vorzieht. Bei 
gegebenem Einkommen y* wird dann als Optimum der Punkt G 
angenommen. 

Die Produktionskosten von x sollen durch die Steigung der 
Geraden AB bestimmt werden (Annahme: konstante Grenz-
kosten). Nach Kostenbewertung wäre dann der Wert der dem 
Haushalt zufließenden staatlichen Leistungen gleich y*A, 
der dem Haushalt tatsächlich zuzuschreibende Einkommens-
wert entspricht aber nur der Strecke y*C, dem Wert des 
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Einkommens, das dem Haushalt gezahlt werden müßte, um ihn 
in eine Lage zu bringen, die er für genauso gut hält wie 
die Situation G. 
Einen Spezialfall stellt die Situation dar, in der die 
staatliche Leistung auf ein bestimmtes Niveau begrenzt 
ist, z.B. im Rahmen einer Sicherstellung des Grundbedarfs 
nur eine bestimmte Höchstmenge der staatlichen Leistung 
unentgeltlich bereitgestellt wird. Dies läßt sich gra-
phisch folgendermaßen darstellen: 

x* 

Der Staat stellt eine bestimmte Menge des Gutes x* als 
Grundsicherung unentgeltlich zur Verfügung. Zwei mögliche 
Reaktionen des Haushaltes sind dann denkbar: Der Haushalt 
konsumiert insgesamt mehr dieses Gutes x als vom Staat 
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bereitgestellt wird (in der Zeichnung G1). Dann erst ist 
es berechtigt, dem Haushalt die gesamten Kosten der 
Erstellung dieser Leistung als Einkommenswert zuzurechnen. 

Oder der Haushalt realisiert die Ecklösung (in der 
Zeichnung G2). Dann liegt der tatsächliche Wert der 
staatlichen Leistung bei Ay*, nicht bei Dy*. In diesem 
Fall würde eine Kostenbewertung eine Oberschätzung des 
Wertes der öffentlichen Leistungen für den empfangenen 
Haushalt bedeuten. 

2) Teilsubventionierung 

Hier ist der Fall angesprochen, bei dem der Staat nur 
einen Teil der Kosten der Bereitstellung übernimmt, 
beziehungsweise die Privaten zur Selbstbeteiligung 
herangezogen werden. Die staatliche Leistung ist dement-
sprechend aktivitätsabhängig, zudem muß der einzelne 
Haushalt aber auch eigene Leistungen aufbringen. Der Fall 
läßt sich analog zum beschriebenen Steuerfall behandeln: 
anstelle der Steuer auf eine bestimmte Aktivität kommt es 
jetzt zu einer Subventionierung. Auch in diesem Fall ist 
der Wert der Subventionen für den Haushalt kleiner als die 
im öffentlichen Haushalt ausgewiesenen Mittel. 

Insgesamt läßt sich also zeigen, daß der Wert der vom 
Staat in Anspruch genommenen privaten Ressourcen größer, 
der vom Staat abgegebenen privaten Güter kleiner ist als 
der nach der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ausge-
wiesene. Bei öffentlichen Gütern liegt die Sachlage etwas 
anders: hier kann der Wert sowohl über als auch unter den 
Produktionskosten liegen, je nachdem, ob die angebotene 
Menge des öffentlichen Gutes zu klein oder zu groß ist. 
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Allerdings drückt sich auch hier diese Diskrepanz nicht in 
der Staatsquote selbst aus. Es sind ja gerade die Ab-
weichungen der individuellen Bewertungen der Staatsein-
nahmen/-ausgaben von den in der VGR ausgewiesenen, die in 
diesem Zusammenhang problematisch sind. 

2.1.2.2 Eine Definition situationsbezogenen Staatsver-
sagens 

Bis jetzt wurde abgeleitet, wie die Höhe der Belastung 
durch den Staat zu ermitteln wäre: Sie entspricht der 
Diskrepanz zwischen dem Wert der öffentlichen Leistungen 
und dem der staatlichen Einnahmen, wobei die individuellen 
Zahlungsbereitschaften als Maßstab genommen werden 
sollen.1) 

Als Kriterium für ein Staatsversagen kann dabei an diesen 
individuellen Zahlungsbereitschaften angeknüpft werden. 
Dabei soll weniger die Gesamtzahlungsbereitschaft, sondern 
die marginale Zahlungsbereitschaft der Individuen in den 
Mittelpunkt gestellt werden. Es gelte: Staatsversagen 
liegt immer dann vor, wenn eine marginale Umstrukturierung 
des Staatshaushalts mit einer positiven individuellen 
Zahlungsbereitschaft eines jeden verbunden ist. 

Diese Veränderung kann durch eine Vielzahl von Maßnahmen 
erreicht werden, sei es durch eine Erhöhung der Staats-
ausgaben bei gleichzeitiger Erhöhung der Einnahmen, eine 
Reduktion beider Größen, oder eine Umstrukturierung bei 
konstantem Umfang des Budgets, wie es z.B. bei den 
Steuereinnahmen von den Theoretikern der "Optimal Taxa-
tion• untersucht wird. 

1) Für diese Definition vgl. MELTZER/RICHARD (1981) S. 
915, BRETON (1974) S. 19 
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Aber auch, wenn die marginale, private Zahlungsbereit-
schaft nicht unter den marginalen Kosten der Leistungs-
erstellung durch den öffentlichen Sektor liegt, kann ein 
Staatsversagen vorliegen. Dies ist dann gegeben, wenn die 
öffentliche Produktion nicht zu Minimalkosten stattfindet, 
d.h. die Art der Leistungserstellung ineffizient ist. Auch 
hier wäre durch eine Umorganisation der staatlichen 
Leistungserstellung ein Gewinn für die Individuen möglich, 
der all~rdings nicht von einer Veränderung der Struktur 
bzw. Größe des Outputs ausginge, sondern durch eine 
Verbesserung der Effizienz der öffentlichen Leistungs-
erstellung (X-Effizienz).1) 

Das hier entwickelte Kriterium entspricht dabei dem 
Pareto-Kriterium, nach dem eine Maßnahme dann vorzunehmen 
ist, wenn dadurch mindestens eine Person besser gestellt 
wird, ohne daß sich eine andere verschlechtert. Damit wird 
also für die Beurteilung eines Staatsversagens voraus-
gesetzt, daß es zu keiner Umverteilung kommt. 

Die Einschränkung, daß Staatsversagen nur für den Fall 
festgestellt werden kann, wo es nur Gewinner bzw. nur 
Verlierer gibt, ist allerdings gravierend, da eine solche 
Situation faktisch so gut wie niemals vorkommen wird. 
Andererseits können Verteilungswirkungen auch nicht völlig 
ignoriert werden, indem man die Zahlungsbereitschaften 
aller Individuen aufsummiert und eine allokative Verbes-
serung immer dann konstatiert, wenn diese Summe positiv 
ist, unabhängig wie sich Gewinne und Verluste auf die 
einzelnen Bürger verteilen. Ein Großteil der staatlichen 
Maßnahme ist ja auf Umverteilung als Ziel gerichtet. Daher 
müssen auch die Verteilungsänderungen, die mit einer 
staatlichen Aktion verbunden sind, einer Beurteilung 

1) Eine ausführliche Diskussion mangelnder X-Effizienz als 
Grund für staatliche Unwirtschaftlichkeit findet sich 
bei ROSENSCHON (1980) 
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unterzogen werden. Einfach wäre dies, wenn es ein vom 
politischen Prozeß unabhängig zu konstatierendes Vertei-
lungsziel gäbe und die damit verbundene Verteilung zum 
Maßstab der Beurteilung staatlichen Handelns gemacht 
werden könnte. Es gibt unter den zahlreichen Ansätzen 
einer normativen Theorie der gerechten Verteilung jedoch 
keinen Ansatz, der nicht umstritten ist. Ein allgemein-
gültiges Verteilungskriterium existiert nicht. 

Hier sei folgende Lösung vorgeschlagen: Zur Beurteilung 
von Verteilungsfragen soll wieder auf die gegebene 
Entscheidungsregel zurückgegriffen werden. Damit soll 
jeder Verteilungsvorschlag, der unter einer gegebenen 
Entscheidungsregel gewählt wird, als gleichwertig ange-
sehen werden. Als alloka~iv vorteilhaft soll eine Maßnahme 
bezeichnet werden, bei der die aufsummierte Zahlungs-
bereitschaft der Individuen positiv bzw. bei mehreren 
Alternativen am größten ist. 

Allokative Veränderungen, die mit Verteilungsänderungen 
einhergehen, können somit dem Test eines Wahlverfahrens 
unterzogen werden, um festzustellen, ob es sich wirklich 
um eine "Verbesserung" handelt oder nicht. Sanktioniert 
der bestehende Wahlmechanismus die Veränderung, so soll 
sie auch als "besser" angesehen werden. Als Entschei-
dungsregel wird dabei im folgenden die einfache Mehrheits-
regel gesetzt, d.h. die Alternative gilt als besser, der 
50% + 1 der Entscheidungsberechtigten zustimmen.1) 

Der somit bestimmte Beurteilungsmechanismus hat zwei 
getrennte Kriterien, die zusammengezogen werden müssen, um 
ein Staatsversagen zu konstatieren. Eine Situation ist 
immer dann schlechter als eine andere, wenn bei der 

---------------1) Zur Normativen Theorie der Entscheidungsregel siehe 
TAYLOR (1969), RAE (1969), Obersicht bei MUELLER (1979) 
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zweiten die (Netto)zahlungsbereitschaft der Privaten 
größer ist als bei der ersten und die Verteilungsände-
rungen durch Mehrheitsbeschluß sanktioni~rt werden. 

Von LITTLE (1950) kommt der Vorschlag, eine Maßnahme dann 
zu befürworten, wenn 1. diejenigen, die bei dieser 
Veränderung gewinnen, die Verlierer kompensieren können, 
bzw. von den Verlierern nicht für den Verzicht auf diese 
Maßnahme entschädigt werden können, und 2. die Vertei-
lungswirkungen "günstig" sind. 

Der erste Teil des Kriteriums entspricht dem KALDOR/HICKS-
Kriterium, das vor allem wegen der Vernachlässigung der 
Verteilungsseite kritisiert wurde. Der zweite Teil des 
Kriteriums versucht diesem Kritikpunkt zu begegnen, 
allerdings blieb bei LITTLE offen, was unter "günstigen" 
Verteilungswirkungen zu verstehen ist.ll Diese Leerstelle 
soll hier durch den Rekurs auf einen gegebenen Entschei-
dungsmechanismus gefüllt werden: Verteilungsmäßig günstig 
ist, was nach der bestehenden Entscheidungsregel, also 
durch Mehrheitsbeschluß, legitimiert wird. 

Reine Paretoverbesserungen werden durch dieses Kriterium 
auf jeden Fall abgedeckt - die Summe der Zahlungsbereit-
schaften ist positiv und es wird keiner schlechter 
gestellt, so daß sich auch keine Gegenstimmen erheben 
werden. Damit ist aber die Menge der Situationen, die 
beurteilt werden können, nicht erschöpft. Auch Maßnahmen, 
die keine reinen Paretoverbesserungen darstellen, da es 
sowohl Verlierer als auch Gewinner gibt, entziehen sich 
damit nicht unbedingt einer Beurteilung: findet diese 
Verteilungsänderung eine Mehrheit, so soll sie nach obigem 
Kriterium ebenfalls als Verbesserung angesehen werden. 

1) Zu der Diskussion um die sog. Kompensationskriterien 
vgl. SOHMEN (1976), Kapitel 9 
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Es ist allerdings nicht anzunehmen, daß eine auf diesem 
Kriterium beruhende Wohlfahrtsfunktion den Postulaten, die 
üblicherweise an sie gestellt werden, entspricht: Sie 
dürfte weder dem Kriterium der Vollständigkeit noch dem 
der Konsistenz (Transitivität) genügen. 

Vollständig ist sie schon deshalb nicht, da eine Situa-
tion, die zwar gegenüber einer anderen eine positive 
Zahlungsbereitschaft aufweist, von der Mehrheit aber 
abgelehnt wird (aufgrund der Verteilungsänderung), nach 
diesem Kriterium nicht beurteilt werden kann. Nicht alle 
Situationen können deshalb nach diesem Kriterium einer 
Beurteilung unterzogen werden. Konsistenz ist ebenfalls 
nicht zu erwarten: Beide Teile des Kriteriums können 
durchaus zu widersprüchlichen Aussagen führen. 

Daß ein reiner Vergleich von Zahlungsbereitschaften zu 
widersprüchlichen Ergebnissen führen kann, hat bereits 
SCITOVSKY nachgewiesen.ll Aber auch der zweite Teil des 
Kriteriums führt nicht zu konsistenten Ergebnissen: ARROW 
(1962) wies auf die Inkonsistenz von Mehrheitsentschei-
dungen hin, und gerade bei Verteilungsfragen dürften die 
in der Literatur erwähnten Voraussetzungen, die eine 
konsistente Entscheidung garantieren, eben nicht gewähr-
leistet sein.2) 

Das Ergebnis ist daher im Höchstmaß unbefriedigend 
-andererseits dürfte es wohl kaum ein Kriterium geben, das 
den logischen Ansprüchen genügt und dennoch von einiger 
Relevanz für tatsächliche Entscheidungen bleibt. 
Angesichts der Schwierigkeiten, vor denen die Suche nach 
einem den Anforderungen der Konsistenz und Vollständigkeit 
genügenden Kriterium zur Beurteilung verschiedener 

1) Vgl. SCITOVSKY (1941/42) 
2) vgl. dazu später Abschnitt 3.3.2. 
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Situationen steht, wenn es mehr als eine extrem einge-
schränkte Gültigkeit beanspruchen will, lassen sich diese 
Postulate nicht aufrechterhalten. Da zu hohe Anforderungen 
an ein Entscheidungskriterium letztlich dazu führen, daß 
die Klasse der damit zu beurteilenden Entscheidungen sehr 
klein wird, wird letztendlich nur der Weg übrigbleiben, 
die Inkonsistenz einer Regel, wie sie eben besprochen 
wurde, zu akzeptieren. Wenn die Möglichkeit und faktische 
Existenz von Widersprüchlichkeiten zu konstatieren ist, 
dann ist es eventuell besser, diese als Bestandteil der 
Welt hinzunehmen und nicht das Maß der Logik an sie 
anzulegen mit dem Ergebnis, daß man zu den Problemen 
nichts mehr zu sagen hat. 

2.2. Grundüberlegungen zur Rationalität von Budgetgrenzen 
als konstitutionelle Regelungen 

Im folgenden soll dargestellt werden, welche grundsätz-
lichen Oberlegungen mit der Idee, Budgetbegrenzungen zur 
Erhöhung der Effizienz staatlichen Handelns einzuführen, 
verbunden sind. Dabei kann die Einführung von Budgetbe-
schränkungen als eine Methode angesehen werden, um eine 
"Second-Best"-Lösung zu realisieren. 

Bekanntlich geht die Theorie des "second-best•l) von einer 
Situation aus, in der aufgrund bestimmter, nicht aufheb-
barer Beschränkungen (Constraints) ein Gesamtoptimum als 
"erst-beste" Lösung nicht erreicht werden kann. Die 
zweitbeste Lösung sieht dann so aus, daß man die optimale 

1) dazu LIPSEY/LANCASTER (1956) 
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Kombination von Abweichungen von der erstbesten Situation 
zu realisieren sucht. Es geht also um die Suche nach sich 
gegenseitig kompensierenden Fehlern. Beispiele für die 
Anwendung der"Second-best"-Theorie liegen z.B. auf dem 
Gebiet der "Optimal Taxation" oder der Zollunionstheorie. 
Allerdings setzt auch die Theorie des "second-best" eine 
Institution voraus, die, wenn sich eine zweitbeste Lösung 
nicht von selbst ergibt, die dazu notwendigen Maßnahmen 
durchführt. 

Möglicherweise stellt sich aber die Alternative, durch 
eine Kombination von Maßnahmen eine erst- oder zweitbeste 
Lösung durchzusetzen, gar nicht, da es keine Instanz gibt, 
die für die Herbeiführung eines Optimums zuständig ist 
bzw. deren Ziel eine möglichst optimale Lösung darstellt. 

Die Einführung von Budgetbeschränkungen ist unter diesem 
Aspekt zu sehen. Sie wären dann ein Instrument, um den 
Handlungsspielraum der Entscheidungsträger so zu verengen, 
daß die Situation, die sich unter diesen Beschränkungen 
als Ergebnis ihres Handelns ergibt, besser ist als die 
Lösung, die sich ohne Existenz von Budgetgrenzen ergeben 
würde. Es geht darum, das Rahmenwerk der Entscheidungen so 
zu verändern, daß aus den möglichen suboptimalen Lösungen 
noch die relativ beste gewählt wird. Zu fragen ist, ob 
Budgetbeschränkungen eine solche Wirkung zugeschrieben 
werden kann.Budgetbeschränkungen haben somit die Funktion 
von (zusätzlichen) Regelungen, die bestimmte Anforderungen 
an die Ausgestaltung des Entscheidungsprozesses stellen. 
Budgetgrenzen legen nicht unmittelbar das Ergebnis des 
Handelns fest, sondern geben. nur den Rahmen vor, in dem 
dieses Handeln sich entfalten kann. 
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Diese Funktion entspricht der Unterscheidung, die BUCHA-
NANl) zwischen Entscheidungen auf der konstitutionellen 
Ebene und auf der nachkonstitutionellen Ebene (opera-
tionale Entscheidungen) trifft. Das erstere beinhaltet die 
Entscheidung über die Regeln, unter denen man die zweite 
Art der Entscheidung, die über die Probleme selbst, 
trifft. Entscheidungen auf Verfassungsebene sollen dabei 
nach BUCHANAN/TULLOCK prinzipiell einstimmig gefaßt 
werden. Damit ist gewährleistet, daß nur Verfahren gewählt 
werden, die von allen akzeptiert werden. 

Allerdings dürfte die Forderung nach Einstimmigkeit nicht 
durchführbar sein, da die Kosten der Entscheidungsfindung 
und des Verhandelns dann prohibitiv hoch würden. Tat-
sächlich gibt es in den realen Verfassungen auch keine 
Regel, zu deren Änderung Einstimmigkeit Voraussetzung ist. 
Insgesamt aber dürfte der Grad an Zustimmung, der zu einer 
Formulierung oder Änderung von Verfassungsvorschriften 
notwendig ist, bei weitem höher liegen als der Grad der 
Zustimmung, der für einfache Entscheidungen auf der 
operationalen Ebene erforderlich ist. Realiter wird eine 
2/3-Mehrheit allgemein zur Änderung von Verfassungsvor-
schriften notwendig sein. 

Dabei postuliert BUCHANAN2) , daß "faire" Entscheidungen 
über die Regeln der kollektiven Wahl Unsicherheit der 
Mitglieder der Gesellschaft über ihre spätere Lage 
voraussetzen. Die Idee dabei ist, daß die Entscheidung 
über die Regeln, also auf konstitutioneller Ebene, nicht 
beeinflußt werden soll von der aktuellen oder zukünftigen 
Lage jedes einzelnen unter der jeweils herrschenden Regel. 

---------------1) BUCHANAN/TULLOCK (1962), BUCHANAN (lg7sa) (1975b) 
2) und ebenso RAWLS (1971) 
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Der Einzelne soll seine Entscheidung über die Ausgestal-
tung der Gesellschaft treffen, ohne zu wissen, welche 
Position er selbst darin einnehmen wird. 

Nur wenn diese Trennung vollzogen werden kann, ist eine 
Trennung der Entscheidung auf konstitutioneller Ebene von 
einer operationalen Entscheidung überhaupt möglich. Kennt 
nämlich der einzelne Bürger die Lage, die er unter 
alternativen Entscheidungsregeln einnimmt, so wird er 
wahrscheinlich diejenige wählen, die ihn persönlich in die 
bestmögliche Situation bringt. Damit ist das Kalkül der 
Entscheidung über die Regel beeinflußt vom Ergebnis der 
Entscheidungen unter dieser Regel. Eine "faire" Ent-
scheidung über den zukünftigen Zustand setzt daher 
Unsicherheit über den eigenen Platz, den man letztlich 
einnimmt, voraus. 

Eine derartige Oberlegung ist mit Recht dahingehend 
kritisiert worden, daß es den Zustand "unbefleckten 
Nichtwissens" nicht gibt, d.h. daß die Entscheidungsträger 
bereits bei der Entscheidungsfindung auf konstitutioneller 
Ebene Vorstellungen darüber haben, welchen Einfluß die 
einzelne Regel auf ihre spätere Lage haben wird. Eine 
"reine" konstitutionelle Entscheidung gibt es demnach 
nicht. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um eine nach-
trägliche Änderung der Verfassung handelt, wie es hier für 
die Einführung von Budgetbeschränkungen der Fall ist. 
Dennoch hat die Unterscheidung für die hier präsentierte 
Problematik einen Sinn. Auch hier wird argumentiert, daß 
budgetäre Beschränkungen ähnliche "konstitutionelle" 
Regeln sind, wie BUCHANAN sie beschreibt. Sie limitieren 
den Bereich, in dem sich die einzelnen (operationalen) 
Entscheidungen über die konkrete Ausgestaltung des Budgets 
bewegen. 
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Allerdings kennen die Individuen ihre jetzige Lage und 
werden auch Vorstellungen darüber haben, wie eine derge-
artete Regeländerung sich auf die eigene Situation 
auswirken dürfte. Damit stehen wir vor folgendem Paradox: 
Da die Bestimmungen zur Änderung der Regel einen wesent-
lich höheren Zustimmungsgrad erfordern als Entscheidungen 
auf der operationalen Ebene, ist zu fragen, wieso sich 
Individuen auf eine Änderung des Entscheidungsrahmens 
einigen könnten, die ihre Lage verbessert, und gleich-
zeitig nicht zu demselben Ergebnis durch (weniger an-
spruchsvolle) operationale Entscheidungen kommen. 

Um dieses Paradox aufzuhellen, soll ein spieltheoretisches 
Modell herangezogen werden. 

Die Ergebnisse der operationalen Entscheidung der Spieler 
A und Bin Abhängigkeit von den jeweils gewählten Stra-
tegien ai, bi, i = 1,2,3, sollen sich in folgender Matrix 
darstellen lassen: 

Spieler B 

b1 b2 b3 

a, 5.2. 1. 2. 2.3. 

Spieler A a2 1. 1. D.O. 1 • 2. 

a3 3.3. 2. 1. 2.2. 
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Die in der Matrix stehenden Ziffern sollen jeweils 
Zahlungsströme ausdrücken, die bei einer bestimmten 
Entscheidungskonstellation an die beiden Spieler fließen, 
wobei die erste Zahl die Auszahlungen an Spieler A, die 
zweite die an B symbolisiert. 

In diesem Fall gibt es keine dominante Strategie, die 
Spieler dürften wohl eine Mischung aus a1 und a3 bzw. b1 
und b3 wählen. Das schlechtestmögliche Ergebnis würde in 
diesem Fall eintreten, wenn beide Spieler die Strategie 2 
wählen würden. Eine konstitutionelle Vereinbarung könnte 
jetzt dahingehen, daß die Wahl dieser Strategie durch 
einen der Spieler verboten wäre. Diese Entscheidung würde 
die Zustimmung beider Spieler finden, könnte also ein-
stimmig gefaßt werden. Sie wäre allerdings in diesem Fall 
überflüssig, weil die Strat~gie 2 auch auf operationaler 
Ebene nicht gewählt worden wäre. 

Anders verhält es sich, wenn wir folgende Auszahlungs-
matrix betrachten: 

Spieler B 

b1 b2 b3 

a, 4.4. 3. 2. 0.6. 

Spieler A a2 3.7. 2.6. 1. 8. 

a3 5. 1. 4. 1. 2.2. 
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Diese Situation ist die gleiche, die dem berühmten 
Gefangenen-Dilemma zugrundeliegt: Strategie 3 dominiert 
für beide Spieler, d.h. diese Strategie wird bei unab-
hängiger Anpassung (Nicht-Kooperation) gewählt werden, und 
somit mit Sicherheit eine Situation zustande kommen, die 
möglichen anderen unterlegen ist. Für beide Parteien wäre 
es unter diesen Umständen günstig, sich auf eine Regel zu 
einigen, die einen Verzicht auf die Wahl der Strategie 3 
beinhaltet. 

Diese Regel kann implizit als auch explizit durchgesetzt 
werden. Eine implizite Vereinbarung wäre dann gegeben, 
wenn beide Partner von sich aus auf die Wahl der Strategie 
3 verzichten, ohne daß es zu einer formalen Obereinkunft 
kommt. Dies wäre eine Vereinbarung auf rein operationaler 
Ebene, die Wahrscheinlichkeit eines solchen Handelns hängt 
von verschiedenen Faktoren (wie Höhe des Gewinns bei 
beiderseitigem kooperierenden Verhalten, Anzahl der 
Teilnehmer) ab. Allerdings kommen die meisten empirischen 
Untersuchungen zum !rgebnis, daß die Tendenz zu koopera-
tivem Verhalten immer sehr gefährdet ist.1) 

Daher bietet sich eine explizite Vereinbarung über eine 
Änderung der Regel des Spieles an, infolge derer Strategie 
3 nicht mehr gewählt werden kann. Eine solche Regel kann 
als Entscheidung auf der konstitutionellen Ebene angesehen 
werden, da beide Parteien bei dieser Entscheidung über-
einstimmen müssen und durch diese Festlegung nicht auf ein 
bestimmtes Ergebnis gezielt wird. 

Herrscht in dem gewählten Beispiel noch vollkommene 
Gewißheit über das Ergebnis, das sich nach einer Änderung 
der Verfassung ergibt, und kann dadurch eine Paretover-

---------------1) vgl. RAPAPORT/CHAMMAH (1965), TAYLOR (1976) 
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besserung erreicht werden, so ist dies nicht die einzige 
Möglichkeit, die zu einer bestimmten Option für eine 
konstitutionelle Regel führen kann. 

Eine Einigung ist auch immer dann möglich, wenn der 
erwartete Nutzen eines Mitgliedes der Gesellschaft nach 
einer Verfassungsänderung höher ist als ohne diese 
Änderung. Der Unterschied zu dem ersten Beispiel scheint 
auf den ersten Blick nur minimal zu sein: Im ersten Fall 
haben wir es mit sicheren Ergebnissen zu tun, im zweiten 
Fall mit unsicheren, mit Wahrscheinlichkeiten zu gewich-
tenden Resultaten. Allerdings führt unter der Voraus-
setzung der vollkommenen Gewißheit nur eine tatsächlich 
mögliche Paretoverbesserung zu einer Einigung über die 
Änderung der Verfassung, während im Fall der Unsicherheit 
Ex-ante- und Ex-post-Ergebnis auseinanderfallen können. 
Zwar wird der erwartete Nutzen aus einer Verfassungsän-
derung für alle positiv sein. Im nachhinein mag es aber 
durchaus Verlierer und Gewinner geben.ll Daß aber die 
Entscheidung für eine Verfassungsänderung aus der Ex-
post-Sicht falsch war, es also letztendlich nicht zu einer 
Paretoverbesserung gekommen ist, spielt für die Ent-
scheidung selbst keine Rolle: Sie ist ja im voraus zu 
treffen. 

Soweit also nicht nur der Fall der reinen (Ex-post- und 
Ex-ante-)Paretoverbesserung betrachtet werden soll, kann 
eine Einigung auf eine Verfassungsänderung nur unter der 
Voraussetzung zustande kommen, daß zumindest ein be-
stimmter Grad an Unsicherheit über die eigene Lage danach 
besteht, und dennoch der Erwartungswert der möglichen 
Nutzenpositionen größer ist als der Wert ohne die ent-
sprechenden Verfassungsregeln. Diese Anforderung ist nicht 
so streng wie die Voraussetzung der vollkommenen Unge-

---------------1) zu dieser Unterscheidung vgl. auch MUELLER (1977) 
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wißheit über die zukünftige eigene Lage, wie sie für eine 
"faire" Entscheidung auf konstitutioneller Ebene postu-
liert wurde, weist aber doch bestimmte Parallelen auf. 

Zieht man nun eine Verbindung zu den in Abschnitt 2.1. 
behandelten Definitionen des Staatsversagens, so ergibt 
sich folgender Zusammenhang: Die Einführung einer Bud-
getbeschränkung läßt die eigentliche Entscheidungsregel, 
in diesem Fall die Mehrheitsregel, unberührt. Lassen sich 
nun A-priori-Argumente dafür finden, daß eine Einführung 
von Budgetgrenzen zu einer Verringerung des wie oben 
definierten Staatsversagens führt, so ergeben sich auch 
Punkte, die es als wahrscheinlich erachten lassen, daß 
diese Verfassungsänderung auch auf Zustimmung trifft und 
realisiert wird. 

Eine Verringerung des Staatsversagens bedeutet ja ein Mehr 
an zur Verfügung stehenden Ressourcen: Die Aufwendungen 
zur Entscheidungsfindung (prozessuales Staatsversagen) 
oder die bewerteten Effizienzverluste des sich einstel-
lenden Ergebnisses des politischen Prozesses (situations-
bezogenes Staatsversagen) werden dabei ja verringert. 
Andererseits wird über die Verteilung der Gewinne mit 
derselben Regel beschlossen, die auch für die Verteilung 
vorher ausschlaggebend war: Die Mehrheitsregel an sich 
wird ja nicht in Frage gestellt. 

Betrachtet man die Lage des einzelnen Individuums, das 
-immer unter der Voraussetzung, daß eine Budgetbeschrän-
kung zu einer Verringerung des Staatsversagens führt-, 
Erwartungen über seine Lage nach der Verfassungsänderung 
bildet, folgt: Da die Mehrheitsregel als Entscheidungskri-
terium über die Verteilung weiterhin erhalten bleibt, 
dürften seine Erwartungen über die möglichen spezifischen 
Verteilungssituationen, in denen es sich mit oder ohne 
Budgetbegrenzung befindet, nicht wesentlich voneinander 
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abweichen. Andererseits ist der Wert der gegebenenfalls 
zur Verteilung anstehenden Ressourcen höher als im Fall 
ohne Budgetbeschränkungen, so daß insgesamt aus der 
Ex-ante-Sicht der Erwartungswert des Nutzens aller 
möglichen Situationen bei einer Verfassungsänderung höher 
liegt als ohne Budgetgrenze. Daraus folgt, daß das 
Individuum daher einer Verfassungsänderung zustimmen 
dürfte. 

Im folgenden ist also zu untersuchen, ob es A-priori-Argu-
mente gibt, die darauf schließen lassen, daß die Einfüh-
rung einer Budgetbegrenzung zu einer Verringerung des 
Staatsversagens führt. Nur wenn dies erfüllt ist, er-
scheint eine Strategie der verfassungsmäßigen Verankerung 
solcher Grenzen als sinnvoll und durchsetzbar. 

2.3 Die verschiedenen Formen der Budgetbeschränkungen 

BUCHANAN/BRENNAN u.a.1) unterscheiden in ihrer Taxonomie 
budgetärer Beschränkungen zwei große Komplexe: verfahrens-
mäßige und ergebnisbezogene Begrenzungen. 

2.3.1 Verfahrensmäßige Begrenzungen 

Hier wird das Verfahren der Aufstellung, des Beschlusses 
oder der Kontrolle des Budgets bestimmten Regeln unter-
worfen, die gegenüber der bisherigen Ausgestaltung des 
Entscheidungsprozesses beziehungsweise des für andere 
staatliche Maßnahmen geltenden Regelwerks schärfer und 

1) BRENNAN/BUCHANAN (1979); zum folgenden vgl. auch 
FOLKERS (1983a) 
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restriktiver formuliert sind. Solche Regeln existieren 
bereits - das Aufstellen eines einheitlichen Haushalts-
planes und die damit in der Verfassung verknüpften 
Vorschriften sind Regeln, die den Budgetierungsprozeß 
reglementieren. Diese bereits bestehenden Verfahrensvor-
schriften können durch andere ergänzt werden. Genannt 
werden zum Beispiel eine Integration von Einnahme- und 
Ausgabeentscheidung, die Zweckbindung öffentlicher 
Einnahmen, spezielle Mehrheiten (beispielsweise zwei 
Drittel) für eine Steuer- oder Ausgabenentscheidung, usw. 
Für alle gilt, daß die Höhe des Budgets selbst weiterhin 
dem 'normalen' politischen Entscheidungsprozeß überlassen 
wird, daß nur die Vorgehensweise innerhalb dieses Prozes-
ses verändert wird. Solche Maßnahmen sollen hier im 
weiteren nicht untersucht werden. 

2.3.2 Ergebnisbezogene oder quantitative Budgetbegren-
zungen 

Im Gegensatz zu den verfahrensbezogenen Beschränkungen 
wird hier nicht der Entscheidungsprozeß selbst reglemen-
tiert, sondern ein bestimmter, quantitativ fixierter 
Spielraum vorgegeben, der als A-priori-Restriktion die 
Ergebnisse der politischen Entscheidung eingrenzt: Die 
Politiker sind nicht mehr frei, alle möglichen Budgets 
durchzusetzen, sondern können nur noch in einem bestimmten 
Rahmen agieren, ohne daß die Art, wie dieser Rahmen 
ausgefüllt wird, selbst irgendwelchen Restriktionen 
unterliegt. Zu unterscheiden sind dabei zwei verschiedene 
Ansätze: Einmal können (nur) bestimmte spezielle Parameter 
des staatlichen Handelns im voraus fixiert werden, ohne 
daß die anderen Parameter einer Reglementierung unterlie-
gen. Zum anderen können globale Größen vorgegeben werden, 
die sich normalerweise als Ergebnis verschiedener Parame-
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terkonstellationen ergeben, wobei dann die Wahl der 
Parameter, soweit man sich im vorgegebenen Rahmen bewegt, 
frei bleibt. 

A. Spezielle Budgetgrenzen 

Folgende Maßnahmen werden unter dem ersten Punkt besonders 
diskutiert: 

a. Spezielle Steueraufkommensgrenzen 
b. Begrenzungen der Bemessungsgrundlage 
c. Steuersatzbeschränkungen 

a. Spezielle Steueraufkommensgrenzen 

Unter diesen Regeln sind Grenzen gemeint, die die Auf-
kommen aus speziellen Einzelsteuern ihrer Höhe nach 
begrenzen. Die Art der Grenze kann dabei verschiedene 
Formen annehmen; in der Regel handelt es sich um solche, 
bei denen die Aufkommen auf einen bestimmten Anteil am 
Pro-Kopf-Einkommen oder auf den Zuwachs des Pro-Kopf-Ein-
kommens bezogen sind. Im wesentlichen werden dadurch 
bestimmte Einzelsteuerquoten festgeschrieben, ohne daß 
allein durch diese Begrenzung schon eine Limitierung der 
alternativen Handlungsparameter gegeben wäre. 

In diesem Punkt ist auch der Nachteil dieser Regelung aus 
dem verfassungsmäßigen Betrachtungswinkel zu sehen: Die 
Regelung ist bereits so speziell, daß die Identifikation 
von Gewinnern und Verlierern solcher Maßnahmen relativ 
einfach sein dürfte. Die Entscheidung zugunsten solcher 
Regelungen ist somit schon zu interessengebunden und damit 
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eine Entscheidung, die nach der BUCHANAN/TULLOCK-Klassi-
fikation auf die operationale Ebene gehört - eine Kritik, 
die auch auf die übrigen speziellen Regelungen zutrifft. 

Zudem ist zu fragen, inwiefern eine solche Regelung 
überhaupt den angestrebten Zielen gerecht werden kann. 
Immerhin sagt die Begrenzung des Aufkommens einer spe-
ziellen Steuer nichts über die möglichen Variationen aller 
anderen Steuern aus. Eine "echte" Einschränkung des 
politischen Handlungsspielraums dürfte dadurch kaum 
gegeben sein. Eine tatsächliche Einschränkung ergibt sich 
erst dann, wenn die Aufkommensbeschränkungen alle Steuern 
mit hohem (potentiellen) Aufkommen betreffen und ein 
Steuerfindungsrecht des Staates nicht oder nur im begrenz-
ten Rahmen besteht, so daß im politischen Prozeß nur 
geringe Spielräume zur Ausdehnung der Einnahmen bleiben. 
In diesem Fall wird ein ähnlicher Effekt erreicht wie 
durch eine allgemeine Steueraufkommensbegrenzung, aller-
dings mit dem Unterschied, daß die Steuerstruktur eben-
falls festgelegt ist. Auch hier ist dadurch eine Vermi-
schung von konstitutioneller und operationaler Entschei-
dungsebene zu beobachten. 

b. Begrenzungen der Bemessungsgrundlage 

Die Begrenzung der Besteuerung auf bestimmte, möglichst 
eng definierte Bemessungsgrundlagen wird vor allem von 
BUCHANAN/BRENNAN (1980) vertreten. Ihnen schwebt im 
wesentlichen eine Definition eines Systems von Bemessungs-
grundlagen vor, deren Umfang nicht erweitert werden kann. 
Das maximale Steueraufkommen ergibt sich dann als endogene 
Größe, da die Wahl der Steuersätze immer noch in den 
Händen der Politiker liegt. 
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c. Steuersatzbegrenzungen 

Steuersatzbegrenzungen sind die Form fiskalischer Ein-
schränkung, die sich in der Praxis am meisten durchgesetzt 
hat. 1) 

Allerdings setzen solche Höchstsätze, um als fiskalische 
Begrenzung wirksam zu w e·r den, eben f a 11 s die genaue 
Definition und Festlegung möglicher Bemessungsgrundlagen 
voraus, da sonst eine beliebige Aufkommenshöhe durch eine 
Erweiterung der Bemessungsgrundlage erreicht werden kann 
bzw. die postulierte Höhe des Steuersatzes dadurch 
umgangen wird, indem derselbe Gegenstand mehrmals durch 
Bemessungsgrundlagen unterschiedlicher Definition erfaßt 
wird. 

Auch Steuersatzbegrenzungen können auf einzelne Steuern 
festgelegt sein oder die Gesamtmenge der vorhandenen 
Steuern umfassen. Im zweiten Fall kommt dies einer 
Festlegung des Steueraufkommens gleich, das sich aber 
(nach Entwicklung der Bemessungsgrundlage) als endogene, 
erst ex-post feststellbare Größe herausstellt, während die 
Parameter des staatlichen Handelns bereits festgelegt 
sind. Die Beschränkung ist allerdings strenger als im Fall 
der noch zu behandelnden globalen Steuerbegrenzung, da 
durch ein System der Steuersatzbegrenzungen die Steuer-
struktur ebenfalls festgelegt ist, und damit jeglicher 
steuerpolitischer Spielraum fehlt. 

Soweit Steuersatzbegrenzungen nur einzelne Steuern 
betreffen, können sie nicht als angemessene Maßnahme zur 
Begrenzung der Staatstätigkeit angesehen werden. Hier gilt 
das bereits zu den Problemen der Begrenzung des Steuer-
aufkommens Gesagte. Spezielle Steuersatzbegrenzungen 

---------------1) vgl. dazu den Inhalt der Proposition 13 in Californien 
und die Regelungen in anderen amerikanischen Staaten. 
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dürften auch mehr ein Reflex bestimmter Gruppeninteressen 
sein, eine niedrigere eigene Steuerbelastung durchzuset-
zen, als mit dem expliziten Ziel einer Einschränkung des 
budgetären Handlungsspielraums begründet werden. Auch hier 
handelt es sich um "operationale" Entscheidungen mit 
bestimmten, abschätzbaren Begünstigungen, nicht um 
Maßnahmen, die die Rationalität kollektiven Handelns als 
solche im Sinn haben. 

Fazit: Soweit spezielle Steuerbegrenzungsmaßnahmen 
angesprochen werden, dürfte eine Erhöhung einer Effizienz 
staatlicher Maßnahmen nicht explizites Ziel sein und auch 
als Beiprodukt kaum durch solche Restriktionen zu errei-
chen sein. Die speziellen Steuerbegrenzungsmaßnahmen, auch 
wenn sie die weitestverbreitete tatsächlich durchgeführte 
Maßnahme sein dürfte, stellt wohl eher ein Produkt des 
Versuchs bestimmter Bürger dar, ihre Steuerbelastung zu 
verringern. 

B. Globale Budgetgrenzen 

Globale Budgetbegrenzungen stellen eher auf eine Begren-
zung der Staatstätigkeit als ganze ab als die angespro-
chenen speziellen Regelungen, auch wenn eine Ausdehnung 
von speziellen Regelungen zu einem wirklich umfassenden 
System zugleich zu einer allgemeinen, globalen Grenze 
führen würde. Als globale Regelungen sollen hier im 
einzelnen behandelt werden: 

a. Eine allgemeine Verschuldungsgrenzell 
b. Eine allgemeine Aufkommensgrenze (Besteuerungsgrenze) 
c. Eine allgemeine Ausgabengrenze 

1) Dazu zählt auch die Forderung nach einem materiellen 
Haushaltsausgleich, wodurch die (mögliche) Verschuldung 
auf Null reduziert würde. 
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Kennzeichnend für diese globalen Maßnahmen ist es, daß 
eine Obergrenze für ein Aggregat (Ausgaben, Einnahmen) 
festgelegt wird, während innerhalb dieser Obergrenze der 
Handlungsspielraum des Staates weiterhin unbegrenzt 
bleibt. Eine Festlegung von Ausgaben- oder Einnahmenober-
grenzen bedeutet nicht, daß diese auch unbedingt erreicht 
werden muß, ist also nicht gleichzusetzen mit einer 
Festlegung des Staatsanteils. Eine Unterschreitung ist 
vielleicht nicht realistisch, aber immer möglich. 

Wichtiger ist, daß alle Parameter innerhalb dieses Rahmens 
der Obergrenze frei wählbar sind. Weder die Steuerstruktur 
noch die einzelnen Parameter der Besteuerung sind fest-
geschrieben. Innerhalb der Obergrenze ist jede beliebige 
Kombination der einzelnen Komponenten (Steuern, Ausgaben) 
möglich, Umstrukturierungen sind immer denkbar. Somit ist 
für unterschiedliche politische Prioritätensetzung noch 
genügend Spielraum vorhanden. 

Damit soll der Unterscheidung zwischen konstitutionellen 
und operationalen Entscheidungen Rechnung getragen werden. 
Die Budgetbegrenzungen sollen den Handlungsspielraum 
verengen, nicht aber einen völligen Wegfall jeder Ent-
scheidungsmöglichkeit hervorrufen. 

Die drei angesprochenen Begrenzungsmaßnahmen sind nicht 
unabhängig voneinander: Sind zwei dieser möglichen 
Begrenzungen vorgegeben, dann gilt auch eine Begrenzung 
für die dritte Kategorie. Die wichtigste der Begrenzungs-
arten ist dabei die Festlegung einer allgemeinen Ausgaben-
grenze und die (isolierte) Forderung nach einem ausgegli-
chen Budget, das heißt nach materiellem Haushaltsaus-
gleich. Eine Besteuerungsgrenze wird in der Regel nicht 
ohne eine gleichzeitige Begrenzung der Verschuldungsmög-
lichkeiten gefordert und kommt somit implizit einer 
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Ausgabenbegrenzung gleich, oder kommt für Gebietskörper-
schaften in Frage, die sowieso einen stark eingeschränkten 
Verschuldungsspielraum haben. 

a. Begrenzung der Schuldaufnahme 

Sehr häufig gefordert wird eine verfassungsmäßige Be-
grenzung der staatlichen Verschuldung. Diese Forderung 
knüpft an eine lange Tradition an, die im materiellen 
Haushaltsausgleich ein Ziel an sich sah oder zumindest ein 
unverzichtbares Mittel, um andere Ziele zu erreichen. 
Staatsverschuldung wurde allgemein nicht als "normale" 
Finanzierungsweise akzeptiert. Dabei stellt die Forderung 
nach einer verfassungsmäßigen Festlegung auf einen 
materiellen Haushaltsausgleich nur die Extremform denk-
barer Beschränkung des Verschuldungsspielraumes dar, da 
dort die Höchstgrenze der Verschuldung auf Null festgelegt 
würde. Andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Be-
grenzung auf eine bestimmte Verschuldungsquote als Anteil 
am Sozialprodukt oder die Bindung der Verschuldung an 
andere Größen, wie es ja im deutschen Grundgesetz für den 
konjunkturellen Normalfall mit der Bindung an die staat-
lichen Investitionen vorgesehen ist, leisten denselben 
Dienst. Auf die Problematik der Bezugsgröße wird später 
noch eingegangen. 

Eine Rückführung der staatlichen Verschuldung wird in der 
augenblicklichen Diskussion in der Bundesrepublik ja 
beinahe unisono befürwortet. Eine Begrenzung der Schuld-
aufnahme kann als die Begrenzung einer spezifischen 
Aufkommensart angesehen werden, da die Einnahmen insgesamt 
ja keiner Beschränkung unterworfen werden und eine 
Erhöhung der Ausgaben immer möglich ist, soweit damit 
verbunden eine Erhöhung der Steuereinnahmen erreicht wird. 
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b. Eine allgemeine Steuergrenze 

Als globale Maßnahme spielt die Festlegung einer maximalen 
Steuerquote keine so wichtige Rolle, in praxi wird eine 
Begrenzung der Steuereinnahmen auch nie ohne bestimmte, 
einschränkende Verschuldungsregeln gefordert, was somit 
auf eine Ausgabengrenze hinausläuft. Durch eine kombi-
nierte Verschuldungs- und Besteuerungsgrenze ist aller-
dings im Gegensatz zur alleinigen Ausgabenbegrenzung eine 
Variation der Finanzierungsstruktur zwischen diesen beiden 
Einnahmearten nicht mehr möglich (wenigstens, sobald eine 
der beiden Obergrenzen erreicht ist). 

c. Eine allgemeine Ausgabengrenze 

Eine globale Begrenzung der Staatsausgaben ist die von 
Wissenschaftlern am weitesten debattierte Form einer 
globalen Begrenzung. Ausgangspunkt.ist die Oberlegung, daß 
die Menge der Ressourcen, die der Staat für sich bean-
sprucht, durch die Höhe der staatlichen Ausgaben und nicht 
durch die Höhe der Einnahmen bestimmt wird. Eine Reduktion 
des Staatsanteils durch eine Ausgabengrenze erscheint 
daher nur folgerichtig. Die Struktur von Ausgaben und 
Einnahmen bleibt weiterhin eine politisch zu bestimmende 
Größe, die Gesamtmenge der dem Staat zur Verfügung 
stehenden Ressourcen ist aber quantitativ nach oben 
beschränkt. 

Eine allgemeine Ausgabengrenze erfüllt aber noch am 
ehesten die Bedingungen, die an eine verfassungsmäßige 
Beschränkung des Budgets zu stellen sind: Die Staatsquote 
ist auf einen Höchstwert festgelegt, die Struktur der 
Einnahmen und Ausgaben kann jedoch weiterhin variiert 
werden, so daß innerhalb des Rahmens ein Maximum an 
Handlungsspielraum bestehen bleibt. Für mögliche Varia-
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tionen der Inzidenz des Budgets bleibt somit noch genügend 
Platz, so daß eine Vorausschätzung, wer Gewinner oder 
Verlierer einer Beschränkung der Staatsausgaben ist, nicht 
getroffen werden kann. Eine möglichst große Ungewißtheit 
über die eigene Stellung, die man nach den Entscheidungen 
unter dem jeweiligen Verfassungsregime einnimmt, wird ja 
als Bedingung für eine faire Entscheidung über die 
Verfassungsregel genannt. 

2.3.3 Die Wahl der Basis 

Im Prinzip sind drei Arten einer Festschreibung von Quoten 
möglich: 
1. Eine auf aktuelle Größen bezogene Quote 
2. Eine auf potentielle Größen bezogene Quote 
3. Eine objektbezogene Quote. 

Zu 1.: Am häufigsten diskutiert sind die Regelungen, die 
eine realisierte Größe als Bezugsbasis der Steuer-/Aus-
gabengrenze haben. Solche Größen sind zum Beispiel die 
Höhe des Sozialprodukts oder das Pro-Kopf-Einkommen. So 
bezieht sich ein Großteil der Diskussion der Festlegung 
einer Ausgabengrenze auf einen fixen Anteil der Staats-
ausgaben am Bruttosozialprodukt, wobei dies meist dadurch 
erreicht wird, daß der Zuwachs der Staatsausgaben den 
Zuwachs des Bruttosozialprodukts nicht überschreiten darf 
und damit die Quote des Ausgangszeitpunktes als Höchst-
grenze festgelegt ist. 

Diese Form findet sich in den meisten der US-Bundesstaa-
ten, die eine verfass~ngsmäßige Ausgabengrenze eingeführt 
haben.ll 

---------------1) vgl.: DW0RAK (1980), WILDAVSKY (1980) 
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Ein Problem bei der Beschränkung auf Zuwachsraten tritt 
allerdings dann auf, wenn in einem Jahr eine Zuwachsrate 
der Staatsausgaben realisiert wird, die kleiner ist als 
die festgelegte maximale Zuwachsrate, nämlich, die des 
Sozialprodukts. Es stellt sich dann das Problem, ob nun 
die niedrigere Staatsquote Ausgangspunkt für die Begren-
zung sein soll oder ob die alte Quote beibehalten werden 
kann, das heißt in den folgenden Perioden ein über der 
maximalen Rate liegender Zuwachs möglich ist, bis die alte 
Quote wieder erreicht ist. Die Regelung in den US-Bun-
desstaaten ist unterschiedlich, im allgemeinen dürfte 
jedoch der zweiten Regel der Vorzug zu geben sein, da 
dadurch ein Ausgabenzwang für die Regierung vermieden 
würde, die ihren zukünftigen Handlungsspielraum nicht 
eingrenzen möchte. 

Eine andere Art von Bezugsgrößen können potentielle Größen 
darstellen, wie beispielsweise die Höhe des bei Vollaus-
lastung des Produktionspotentials möglichen Sozialpro-
dukts. Eine Festschreibung der Staatsquote als Anteil am 
potentiellen Sozialprodukt hätte den Effekt, daß die 
Staatsausgaben von kurzfristigen Schwankungen des Ausla-
stungsgrades relativ unberührt blieben.1) Berechnungen von 
Größen auf einer solchen Basis werden zum Beispiel durch 
den Sachverständigenrat (allerdings unter anderen Ge-
sichtspunkten) betrieben. Die Idee einer Festschreibung 
der Staatsausgaben an einer potentiellen Größe vorzuneh-
men, findet sich in der Literatur selten, ist aber genauso 
denkbar wie eine Beziehung der Staatstätigkeit auf 
aktuelle Einkommensgrößen. 

1) Alternativ könnte man die Staatsquote direkt auf das 
Produktionspotential beziehen, das allerdings keine 
"potentielle Größe" darstellt. 
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Als letzte Möglichkeit findet sich noch die Idee, als 
Bezugsgröße eine bestimmte Objektgröße zu wählen. Disku-
tiert wird dies meist bei einer Bindung der Staatsver-
schuldung an die statlichen Investitionen als Obergrenze. 
Auch hier wird durch die Begrenzung auf eine bestimmte 
Bezugsgröße ein verbindlicher Rahmen für die maximale 
Ausdehnung des Budgets beziehungsweise bestimmter Budget-
posten vorgegeben. 

Welche Bezugsgröße auch immer gewählt wird, wichtig ist, 
daß die Berechnung dieser Größe eindeutig geregelt ist und 
Manipulationen durch die Instanz, die auch das Budget 
aufstellt, nicht zugänglich ist. Bei allen genannten 
Größen ergibt sich aber, daß ke,ne davon einfach empirisch 
zu konstatieren ist, sondern alle erst durch Berechnung 
gewonnen werden können. Dabei spielt die Methodik der 
Berechnung für das Ergebnis eine entscheidende Rolle, 
wobei die Manipulationsmöglichkeiten mit dem Anteil der 
Schätzungen und der Unklarheit der definitorischen 
Abgrenzung steigen • Damit stellt sich die Notwendigkeit, 
entweder eine eindeutige Regel für die Berechnung der 
Bezugsgröße konstitutionell zu fixieren, wobei die einzel-
nen Berechnungselemente dann politischen Manipulations-
möglichkeiten unzugänglich bleiben, oder eine Instanz zu 
bestimmen, die die jeweiligen Berechnungen vornimmt 
beziehungsweise die Berechnungsweise bestimmt und deren 
Unbeeinflußbarkeit ebenfalls zu gewährleisten ist. Beides 
dürfte in praxi wohl einige Probleme aufwerfen.1) Festzu-
halten ist auf jeden Fall, daß die konkrete Ausgestaltung 
der Bezugsgröße, solange sie nur eindeutig definiert ist, 
nicht die entscheidende Rolle spielt: Es geht ja nicht um 
die Bestimmung des optimalen Staatsanteils, sondern um die 
Veränderung der Handlungsweise der am politischen Prozeß 
Beteiligten, die durch eine solche Begrenzung erreicht 

1) Vgl. dazu in Bezug auf eine Staatsverschuldungsgrenze 
STERN (1983) 

Wolfgang Laux - 978-3-631-75220-3
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:56:13AM

via free access



58 

werden soll. Egal, welche Bezugsgröße auch immer gewählt 
wird, durch die Festschreibung einer Quote ist die Höhe 
der Staatsausgaben (Schuldaufnahme, Steuereinnahmen) dem 
Entscheidungsspielraum der politisch Tätigen entzogen. 

Im folgenden wird die Diskussion im wesentlichen auf die 
Wirkungen einer allgemeinen Ausgabengrenze beschränkt 
sein. Eine Einschränkung der Verschuldungsmöglichkeiten 
wird hier deswegen nicht behandelt, weil bereits einschlä-
gige Arbeiten zu diesem Komplex vorliegenl), auf die 
verwiesen werden kann. Eine allgemeine Steueraufkommens-
grenze spielt für sich genommen in der Diskussion keine 
Rolle: Wenn diese Möglichkeit angesprochen wird, dann wird 
meist die Forderung nach einer gleichzeitigen Verschul-
dungsgrenze erhoben, so daß die Einführung einer Steuer-
aufkommensgrenze auf eine Ausgabenbeschränkung hinaus-
läuft, oder die Begrenzung der Steuern wird mit dem 
expliziten Ziel verfolgt, dadurch eine Reduktion der 
öffentlichen Ausgaben herbeizuführen. 

Spezielle Steuerbegrenzungen zu behandeln, verbietet sich 
deshab, da hier die Verteilungswirkungen im Vordergrund 
der Diskussion stehen müssen und damit die Ebene der 
konstitutionellen Entscheidung verlassen wird. Wenn also 
im folgenden von Budgetbegrenzungen die Rede ist, so ist 
damit eine allgemeine Ausgabengrenze gemeint, soweit nicht 
explizit andere Beschränkungen benannt werden. 

1) vgl. BAUM (1982) 
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3. Politische Entscheidungsfflechanisfflen und Budgetgrenzen 

3.1 Das Grundmodell des staatlichen Bereitstellungs-
prozesses 

Um eine Analyse eines möglichen Staatsversagens zu 
liefern, muß zumindest in Grundzügen eine Vorstellung über 
de Art, wie staatliche Entscheidungen zustande kommen, 
entwickelt werden. Hier bietet sich die Theorie der 
"public choice" an, die gerade die Eigenarten des poli-
tischen Entscheidungsprozesses in den Vordergrund der 
Analyse stellt. 

Für die hier angesprochene Problematik erweist es sich als 
zweckmäßig, im Rahmen des Entscheidungsprozesses über die 
Bereitstellung öffentlicher Leistungen und bei der 
Bereitstellung selbst drei Pole zu unterscheiden, denen 
jeweils eine spezielle Funktion zukommt. folgende Abbil-
dung soll die Interaktion dieser drei Pole verdeutlichen. 

B 
t 

Nachfra e nach öffentl. Leistun en 
Aufdecken der Präferenzen 

Politiker 

Produktions-
auftrag l 

Versorgung mit 
öffentl. Leistungen 

Büro-
kratie 
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Auf der einen Seite stehen die Privaten (Bürger). Diese 
fragen die öffentlichen Leistungen nach, bezahlen sie aber 
auch durch Steuern bzw. durch die Zeichnung von Anleihen. 
Auf der anderen Seite steht die Administration (Verwal-
tung, Bürokratie) als Anbieter der öffentlichen Leistun-
gen. Sie sorgt für die Bereitstellung öffentlicher Güter 
bzw. organisiert die Umverteilung von privaten Gütern 
(Einkommen) unter den Bürgern; die dafür nötigen Mittel 
werden ihr zugewiesen. Zwischen Bürger und Bürokratie 
treten (quasi als Auktionator) die Politiker: Sie nehmen 
(im Idealfall) die Präferenzen der Bürger über die 
Versorgung mit staatlichen Leistungen auf und geben sie an 
die Bürokraten weiter. 

Es muß darauf hingewiesen werden, daß die T~ennung in die 
drei Pole "Bürger", "Politiker" und "Bürokratie" rein 
funktional zu verstehen ist. Eine personelle Identität ist 
damit durchaus vereinbar: Beamte sind sowohl Mitglieder 
der Administration als auch Wähler (Bürger); auch Poli-
tiker üben das Wahlrecht aus, zahlen Steuern und nehmen 
Staatsleistungen in Anspruch. 

Das Eigentümliche des Prozesses kollektiver Entscheidung 
ist, daß kein direkter Tausch stattfindet. Am Markt stehen 
sich ebenfalls Nachfrager und Anbieter als zwei Pole 
gegenüber, die aber jeweils autonom entscheiden und zu 
einer Teilnahme am Interaktions-/Tauschprozeß nicht 
gezwungen sind. Dies trifft bei staatlichen Entscheidungen 
nicht mehr zu. Die Bürger können sich nur bedingt aus dem 
Prozeß der öffentlichen Produktion ausschalten - Steuern 
sind Zwangsabgaben, keine freiwilligen Leistungen. Ihre 
Erhebung bedarf nicht der Zustimmung des jeweils betrof-
fenen Steuerzahlers. Auch vom Konsum öffentlicher Güter 
können sich die Individuen nicht immer ausschließen. 
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Ein ideales System der kollektiven Entscheidung würde 
dafür sorgen, daß die Politiker die Präferenzen der Bürger 
richtig in Erfahrung bringen und entsprechende Produk-
tionsaufträge an die Administration erteilen. Weiterhin 
müßte die staatliche Bürokratie diese Produktionsaufträge 
ohne Einschränkung übernehmen und die Bereitstellung 
öffentlicher Leistungen danach ausrichten. Ein solches 
System könnte dann ohne Ineffizienzen funktionieren. 

In diesem einfachen Grundschema können aber auch die 
Ansatzpunkte gezeigt werden, die zu einem wie oben 
beschriebenen "Staatsversagen" führen. 

A. Die Beziehung zwischen Bürger und Politiker 

Notwendige Voraussetzung für eine korrekte Umsetzung in 
Produktionsaufträge ist, daß den Politikern die Präferen-
zen der Bürger auch richtig vermittelt werden. Es ist 
dabei nicht unbedingt notwendig, daß die Präferenzen 
selbst den Politikern offenbart werden, sondern es genügt 
ein Indikator, der diese widerspiegelt, wie es beispiels-
weise die Preise im Marktprozeß sein sollen. Richtige 
Entscheidungen können nur auf richtigen Informationen 
basieren; gibt es keinen Mechanismus, der diese Informa-
tionen vermittelt, so ist die Effizienz der Ergebnisse der 
Entscheidungsfindung reiner Zufall. 

Aber selbst wenn die richtigen Informationen vorhanden 
sind, ist noch nicht gewährleistet, daß die Politiker ihre 
Entscheidungen auch daran ausrichten. Dazu muß alternativ 
eine von beiden Bedingungen erfüllt sein: 

1. Die Politiker haben keine von denen der Bürger abwei-
chenden Präferenzen. Ziel der Politiker ist es, die 
Wünsche der Bürger möglichst korrekt zu erfüllen. Richtige 

Wolfgang Laux - 978-3-631-75220-3
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:56:13AM

via free access



62 

Informationen vorausgesetzt, erweisen sich die Politiker 
damit als reine Erfüllungsgehilfen der Bürgerwünsche. 
Vorstellungen dieser Art sind es, die der Fiktion des 
"wohlmeinenden Diktators" der herkömmlichen Wohlfahrts-
theorie zugrunde liegen. 

2. Es existiert ein wirksamer Sanktionsmechanismus, der 
ein von den Präferenzen der Bürger abweichendes Verhalten 
der Politiker hinreichend hart bestraft. Selbst wenn die 
Politiker andere Ziele verfolgen als die Bürger, können 
sie diese nur dann durchsetzen, wenn keine Kontroll- und 
Sanktionsmöglichkeiten seitens der Bürger vorhanden sind 
bzw. wenn diese nicht ausgenutzt werden. Eine notwendige 
Voraussetzung für ein vom Bürgerwillen abweichendes 
Verhalten der Politiker ist somit, daß überhaupt ein 
diskretionärer Spielraum vorhanden ist, im Rahmen dessen 
die Politiker ihren eigenen Interessen nachgehen können. 
Erst dann kann es zu einer Verfälschung des Bürgerwillens 
im politischen Prozeß kommen. Dabei ist jede dieser beiden 
Bedingungen hinreichend, um eine optimale Anpassung des 
Handelns der Politiker an die Präferenzen der Bürger zu 
garantieren. 

Sollte ein Staatsversagen dadurch begründet sein, daß in 
der Beziehung Bürger - Politiker eine optimale Abstimmung 
nicht zustande kommt, so soll das als "Staatsversagen auf 
der Nachfrageseite" bezeichnet werden: Die geäußerte 
Nachfrage nach öffentlichen Leistungen, d.h. die Produk-
tionsaufträge, die die Politiker an die Administration 
erteilen, stimmen nicht mit den tatsächlichen Präferenzen 
der Bürger überein. 
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B. Die Beziehung zwischen Politiker und Administration 

Eine weitere mögliche Fehlerquelle besteht bei der 
Umsetzung der Produktionsaufträge der Politiker in die 
tatsächliche Leistungserstellung durch den staatlichen 
Produktionssektor, die Administration oder Bürokratie. 
Auch hier sind es dieselben Punkte, wie sie schon als 
maßgebend für ein Funktionieren der Beziehung Bürger 
-Politiker genannt wurden. 

Einmal müssen die Produktionsaufträge die richtigen 
Informationen enthalten, d.h. die tatsächliche Nachfrage 
an die Bürokratie weitergeben. Dies wird im folgenden als 
gegeben angesehen. Die Verwaltung ist ja an die gesetz-
lichen oder außergesetzlichen Weisungen ihrer politischen 
Auftraggeber gebunden, prinzipielle Verständnisschwierig-
keiten über diese Anweisungen dürften auf der Seite der 
Bürokratie wohl kaum vorkommen. Damit es unter dieser 
Voraussetzung zu einem ineffizienten Angebot an öffent-
lichen Leistungen kommt, muß analog zur Nachfrageseite 
jede der beiden folgenden Bedingungen erfüllt sein: 

1. Die Bürokratie hat kein Eigeninteresse an einer 
optimalen Abstimmung des Angebots an öffentlichen Lei-
stungen auf die von den Politikern geäußerte Nachfrage 
bzw. verfolgt eigene Ziele. 

2. Es gibt keinen wirkungsvollen Sanktionsmechanismus 
gegen ein mögliches Fehlverhalten der öffentlichen 
Verwaltung - die Bürokratie kann ihre eigenen Interessen 
gegen die Interessen der Nachfrager durchsetzen. Dabei 
kommt es auf die faktische Wirksamkeit, nicht nur auf die 
rein hypothetische Existenz dieser Sanktionsmechanismen 
an. 
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Ist auch nur eine von beiden Bedingungen nicht erfüllt, so 
ist damit bereits gewährleistet, daß eine optimale 
Anpassung des Angebots an die von den Politikern geäußerte 
Nachfrage stattfindet. Ein Staatsversagen, das durch die 
fehlerhafte Ausfuhrung der Produktionsaufträge der 
Politiker durch die Administration hervorgerufen wird, 
soll im folgenden als "Staatsversagen auf der Angebots-
seite" bezeichnet werden. 

3.2 Das Angebot an staatlichen Leistungen 

Die folgende Analyse baut auf Ansätzen auf, die von 
einigen Autoren der ökonomischen Theorie der Politik 
entwickelt wurden, um das spezifische Angebotsverhalten 
staatlicher Bürokratien zu beschreiben. Dabei soll im 
weiteren davon ausgegangen werden, daß die Administration 
die Möglichkeit hat, eigene Interessen zumindest teilweise 
gegen die Interessen der Auftraggeber (Politiker) durch-
zusetzen. Unter dieser Voraussetzung soll dann gezeigt 
werden, welche Charakteristika das Angebotsverhalten der 
Bürokratie aufweist, und welche Auswirkungen von einer 
Budgetbeschränkung ausgehen. 

3.2.1 Das Angebotsverhalten von Bürokratien 

Die spezifischen Eigenschaften bürokratischer Organisa-
tionen sind ein in Soziologie, Politikwissenschaften und 
Ökonomie lange behandeltes Thema. Im hier erarbeiteten 
Zusammenhang interessiert nur das sogenannte "Außenver-
halten" der staatlichen Bürokratie, d.h. ihre Aktionen 
gegenüber den politischen Instanzen als ihren Auftragge-
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bern. Bahnbrechend für eine ökonomische Betrachtungsweise 
dieses Problems war dabei die Analyse NISKANENS (1971). 
dessen Grundgedanken hier dargestellt werden sollen. 

Ausgangspunkt ist dabei. daß das Verhalten von Bürokraten, 
analog zu der üblichen ökonomischen Betrachtungsweise. 
damit beschrieben werden kann. daß diese ihre eigenen 
Ziele verfolgen. Das Zielsystem der Bürokratien ist dabei 
sehr komplex, beinhaltet Dinge wie Prestige, Einkommen 
usw. ,1) ist aber auf jeden Fall nicht mit dem Zielsystem 
der Auftraggeber identisch. Dabei wird jedes einzelne Büro 
als homogenes Gebilde angesehen, d.h. Entscheidungs- und 
Abstimmungsprobleme innerhalb einer burokratisch organi-
sierten Abteilung werden hier nicht betrachtet; analog zu 
NISKANEN soll jede Verwaltungseinheit durch einen "Chef-
burokraten" repräsentiert werden, der das Interesse seiner 
Abteilung vertritt.2) 

Zwei weitere Eigentümlichkeiten der staatlichen Bürokratie 
sind noch einzuführen: 

1. Die Monopolstellung einer Bürokratie gegenüber dem 
politischen Auftraggeber und 

2. die fehlenden Eigentumsrechte des Bürokraten an den von 
ihm (etwaig) erwirtschafteten Oberschüssen. 

Ad 1: Die Existenz einer Monopolstellung der staatlichen 
Bürokratie ist einfach ein empirisches Faktum. Begründet 
wird dies damit, daß es kostengünstiger ist, nur eine 

1) Eine Obersicht uber mögliche Ziele des Managements 
privater Unternehmen, die sich mutatis mutandis auch 
auf den staatlichen Sektor übertragen lassen, findet 
man z.B. bei ALCHIAN (1965). 

2) NISKANEN (1971) S. 36ff.; die Namensgebung "Chefbüro-
krat" stammt von BLANKART (1975) 
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Behörde mit einer bestimmten Aufgabe zu betrauen. Mehr-
facharbeiten könnten dadurch vermieden werden, was 
gegenüber der Errichtung mehrerer Büros Vorteile aufweist. 
Ober die Stichhaltigkeit dieser Begründung mag man 
streiten, es bleibt aber eine Tatsache, daß tatsächlich 
keine dieselben Leistungen anbietenden und miteinander in 
Konkurrenz stehenden Verwaltungen zu finden sind.1) 

Ad 2: Im Unterschied zu privaten Unternehmen haben 
Bürokraten keine Möglichkeiten, im Rahmen der Mittelver-
waltung erwirtschaftete Oberschüsse sich privat anzu-
eignen, besitzen Bürokratien keine Eigentumsrechte an den 
ihnen zur Verfügung gestellten Mitteln. Nichtverausgabte 
Beträge fließen zurück an die öffentlichen Auftraggeber, 
somit haben die Bürokraten kein direktes Interesse an 
einer möglichst sparsamen bzw. effizienten Verwendung des 
zur Verfügung gestellten Budgets - ein Gewinnmaximierungs-
ziel wie im Fall der privaten Unternehmen besteht nicht.2) 
Damit sind in Grundzügen die Rahmenbedingungen gegeben, 
unter denen der Bürokrat seine Ziele verfolgt. 

1) Vgl. WAGNER/WEBER (1975). Diese Aussage ist durchaus 
damit kompatibel, daß z.B. auf verschiedenen Ebenen von 
Gebietskörperschaften mehrere Büros dieselbe Leistung 
anbieten. Wichtig ist, daß diese jeweils einer eigenen 
Nachfragefunktion gegenüberstehen, d.h. der Politiker 
nicht die Wahl hat zwischen mehreren, dieselbe Leistung 
anbietenden Büros, diese also nicht in Konkurrenz 
zueinander stehen. 

2) Dies ist im Prinzip auch bei Managern privater Unter-
nehmen, soweit sie keine Anteile besitzen, der Fall. 
Hier ergibt sich aber ein stärkerer Zusammenhang 
zwischen erwirtschaftetem Gewinn und eigener Bezahlung 
als im Fall staatlicher Bürokraten, wo Aufstiegschancen 
eher von Kriterien wie Dienstalter etc. bestimmt werden 
als durch Erfolgsmeldungen. 
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3.2.1.1 Das Grundmodell NISKANENsl) 

Ober die spezielle Zielfunktion wurde bis jetzt noch wenig 
gesagt. Im folgenden sei angenommen, daß alle spezifischen 
Ziele des Bürokraten positiv mit der Höhe des ihm zur 
Verfügung stehenden Budgets korrelieren. Damit kann die 
Entscheidungsfunktion des Bürokraten beschrieben werden 
als: 

Max! U = U(Z) 
dU/dZ > 0 

und da gilt Z = Z(B) 
mit dZ/dB > 0 

Max! U = U(B), oder einfacher Max! B 

Mit: B: Höhe des Budgets 
Z: (private) Ziele des Bürokraten 
U: Zielfunktion des Bürokraten 

Das Budget wird dem Bürokraten durch die jeweilige 
zuständige politische Instanz zugewiesen. Diese hat eine 
bestimmte Nachfrage nach den Leistungen des Büros. Das 
bereitzustellende Budget stellt somit die Zahlungsbereit-
schaft der politischen Auftraggeber für die Leistungen der 
Bürokratie dar und kann als Nachfragekurve nach dem Output 
des Büros interpretiert werden. Es soll gelten: 

B = B(Q) mit Q Output des Büros; dB/dQ > 0, d2B 

(dQ)2 
< 0 

~~ kann dabei als Nachfragepreis nach öffentlichem 
Output interpretiert werden. 

1) Zum folgenden NISKANEN (1968) (1971) (1975); Ober-
sichten über Theorien der staatlichen Bürokratie findet 
man bei ROPPEL (1979), BLANKART (1975), ORZECHOWSKI 
(1971), MUELLER (1979). 
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Die Produktion von öffentlichen Leistungen verursacht 
Kosten. Die Kostenfunktion des betrachteten Büros soll 
bezeichnet werden als: 

C = C(Q) mit dC/dQ > 0 
d2C/dQ2 > 0 

Eine Optimallösung (aus der Sicht der Politiker) ist 
analog zur Grenzkosten-Preisregel des Marktes dann 
gegeben, wenn die marginale Zahlungsbereitschaft der 
Politiker den Grenzkosten der Bereitstellung der öffent-
lichen Leistung entspricht: 

dB/dQ = dC/dQ 

Der Bürokrat hingegen hat eine andere Zielfunktion. Er 
maximiert das ihm zustehende Budget unter der Nebenbedin-
gung, daß das Budget auch voll ausgeschöpft werden muß, 
d.h. als Kosten für die Bereitstellung von öffentlichen 
Leistungen anfallen muß. Das Verhalten der Bürokraten kann 
also beschrieben werden als: 

Max! L = B(Q)+.>- {B(Q) - C(Q)} 

daraus folgt: dL dB dB dC 
0 +>._ - >.._ 

dQ dQ dQ dQ 

bzw. dB >.. dC dC 
< 

dQ 1+>.. dQ dQ 

Der Lagrange-Multiplikator >.. kann dabei folgendermaßen 
interpretiert werden: Differenziert man die Gleichung nach 
B, der Höhe des Budgets, ergibt sich: 

dL 

dB 
1 + >.. 
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Solange einer Erhöhung des Budgets ein erstrebenswertes 

Ziel der Bürokratie darstellt, muß gelten 

dL 
> 0, 

dB 

so daß 
dC/dQ 
folgt 
dB/dQ 

A>-1. Des weiteren gilt, da negative Lösungen für 

bzw. dB/dQ auszuschließen sind, daß A > 0. Damit 

für die Lösung des Maximierungsproblems, daß 

< dC/dQ 

folgende Graphik kann diesen Zusammenhang verdeutlichen: 
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B bezeichnet dabei die Zahlungsbereitschaftskurve (oder 
Budgetbewilligungskurve) der politischen Auftraggeber, und 
kann als eine Art Indifferenzkurve zwischen öffentlichen 
und privaten Gütern angesehen werden. C die Minimalkosten-
funktion der Erstellung der öffentlichen Leistung. Ein 
Optimum ist unter der üblichen Annahmen dann gegeben, wenn 
B' = C' gilt, d.h., wenn die Grenzkosten der Bereitstel-
lung der öffentlichen Leistung gleich sind der marginalen 
Zahlungsbereitschaft für die Leistung. Dies ist an Punkt A 
der Fall. 

Für die Bürokratie ergibt sich eine andere Sichtweise: Sie 
versucht, ihr Budget zu maximieren. Allerdings kann sie 
dies nur unter der Voraussetzung, daß die Gesamtkosten der 
Bereitstellung nicht die Zahlungsbereitschaft der Politi-
ker übertreffen - dieser Fall würde zum Verzicht auf die 
Bereitstellung der öffentlichen Leistung überhaupt und 
damit zu einer Auflösung des Büros führen. Ein maximales 
Budget ergibt sich für das Büro dann im Punkt H, nämlich 
genau da, wo die Gesamtkosten gleich sind der gesamten 
Zahlungsbereitschaft der Politiker. Und genau dieses 
Budget wird nach NISKANEN von den Bürokraten durchgesetzt. 

Zwei Bedingungen sind es, die dies ermöglichen: Ersten 
müssen die Bürokraten die genaue Lage der Budgetbewil-
ligungskurve kennen. Diese an sich nicht unproblematische 
Annahme begründet NISKANEN mit der langen Erfahrung der 
Bürokraten und der institutionellen Ausgestaltung des 
Budgetbewilligungsprozesses.1) Zum zweiten dürfen im 
Gegensatz zum Büro die Politiker keine Informationen über 
die Lage der Minimalkostenkurve haben. 

1) NISKANEN (1971) S. 28 spricht selbst davon, daß die 
Büros durch den Prozeß des Aushandelns zwischen 
Exekutive und Legislative, also verschiedenen Instanzen 
der politischen Auftraggeber, über die Nachfrage 
informiert sind. 
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Unter diesen Umständen ist das Büro in der Lage, sich als 
"Optionsfixierer•l) zu verhalten: Es bietet dem Politiker 
eine "Alles oder Nichts"-Lösung an, d.h. stellt ihn vor 
die Wahl, entweder das gewünschte Budget zu bewilligen 
oder ganz darauf zu verzichten. Die Politiker werden das 
Budget aber auch dann bewilligen, wenn nur noch eine 
marginale Differenz zwischen den Kosten der öffentlichen 
Leistung und den damit verbundenen Nutzen, wiedergegeben 
in der Budgetbewilligungskurve, besteht. Damit kann das 
Büro das größtmögliche Budget realisieren - die gesamte 
Konsumentenrente der Nachfrager wird durch das Büro 
abgeschöpft.2l 

Das Ergebnis hat daher folgende Eigenschaften: Die 
bereitgestellte Menge an öffentlichem Output ist größer 
als die paretoeffiziente, wird aber zu Minimalkosten 
produziert: Das BUro produziert paretoineffizient, aber 
X-effizient. Es besteht für das jeweilige Büro sogar ein 
Anreiz, Ressourcen so sparsam wie möglich einzusetzen, da 
die Zahlungsbereitschaft mit zunehmendem Output steigt, 
und damit das Budget für das BUro um so größer wird, je 
höher der mit den eingesetzten Mitteln erreichte Output 
ist.3) 

1) ROPPEL (1979) S. 106 
2) Zur Möglichkeit der Beeinflussung der Nachfrage vgl. 

3.3.5. 
3) Den Fall einer mit steigender Outputmenge fallenden 

Zahlungsbereitschaft der Politiker behandelt ROPPEL 
(1979) S. llOff.; in diesem Fall ist es möglich, daß 
das Budget ein Maximum erreicht hat, an dem die 
Gesamtkosten noch nicht die Höhe der gesamten Zah-
lungsbereitschaft erreicht haben. Dann besteht aller-
dings für die Bürokratie ein Anreiz, die bewilligten 
Mittel unproduktiv einzusetzen, da eine Erhöhung des 
Outputs ja zur Verringerung des bewilligten Budgets 
führen würde. Dieser Fall wird aber im folgenden nicht 
mehr aufgegriffen, da die Voraussetzung (eine negative 
Bewertung des Outputs) zu extrem erscheint. 
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3.2.1.2 Bürokratie und diskretionäres Budget 

Ausgehend von den gleichen Grundüberlegungen wie Nl~KANEN 
kommen MIGUE/BELANGER (1974) zu anderen Ergebnissen: sie 
akzeptieren zwar, daß die Bürokraten kein Eigentumsrecht 
an dem von ihnen erwirtschafteten Oberschuß haben und 
deswegen keinen produzieren werden; allerdings ist nach 
ihrer Ansicht nicht die Maximierung des zur Verfügung 
stehenden Budgets die Zielfunktion der Bürokratie. 

Auch hier wird angenommen, daß die Büros alle ihnen zur 
Verfügung stehenden Mittel ausschöpfen müssen - jedoch hat 
die Bürokratie eine gewisse Freiheit bei der Entscheidung 
über die Verwendung der Mittel: Sie kann diese• zur 
Produktion der öffentlichen Leistungen einsetzen, sie kann 
aber auch Ausgaben tätigen, die nicht zu einer erhöhten 
Leistungsabgabe führen, sondern den spezifischen Zielen 
des jeweiligen Bürokraten dienen.ll Diesen Teil des 
Budgets bezeichnen MIGUE/BELANGER in Anlehnung an WIL-
LIAMSON (1964) als "diskretionäres Budget". 

Grundannahme des Modells soll also sein, daß das jeweilige 
Büro nicht sein Gesamtbudget, sondern nur den diskre-
tionären Teil des Budgets maximiert. Die Höhe des dis-
kretionären Budgets ergibt sich dabei als Differenz 
zwischen dem bewilligten Budget und den für die Herstel-
lung der öffentlichen Leistung benötigten Mitteln. Die 
Zielfunktion des Büros lautet also: 

Max! BD mit BD = B(Q) - C(Q) 

Notwendige Bedingung ist dann: 

dB/dQ = dC/dQ 

Folgende Zeichnung soll die Zusammenhänge verdeutlichen: 
---------------1) z.B. durch teure und repräsentative Büroausstattung, 

Einstellung von Mitarbeitern usw. 
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Ein Maximum für das diskretionäre Budget ergibt sich dann, 
wenn (unter Ausschöpfung der gesamten Konsumentenrente) 
die Bürokratie genau die Menge an öffentlichen Gütern 
bereitstellt, bei der die Grenzkosten-Preisregel erfüllt 
ist. Die Analogie zum vollkommen preisdiskriminierenden 
Monopolisten ist offensichtlich. 

Das Büro erstellt die paretooptimale Menge öffentlicher 
Güter, aber zu über den Minimalkosten liegenden Durch-
schnittsausgaben.1) "Budgets of bureaus are too large but 
output is not necessarily so. lt is seen that on theore-
tical grounds the problem of bureaus is not generally one 
of oversupply. The problem resides in bureaucrats enjoying 
rents at the expense of the consumer".2) 

3.2.1.3 Ein gemischtes Zielsystem der Bürokratie 

Der Vollständigkeit halber soll noch der Fall beschrieben 
werden, bei dem beide Motive: Maximierung des Budgets und 
Maximierung des diskretionären Budgets im Zielsystem der 
Bürokratie zu finden sind.3) 

1) Das impliziert nicht, daß diese Situation ein Pareto-
optimum darstellt. Im Unterschied zum vollkommen 
preisdiskriminierenden Monopolisten, bei dem die 
Verwendung des Gewinns unabhängig ist von der Ent-
stehung, können sich die Bürokraten das diskretionäre 
Budget nur dadurch aneignen, indem sie die Mittel in 
einer spezifischen Weise verausgaben. Es ist nicht zu 
erwarten, daß das Ergebnis allokativ optimal ist - die 
Mittel können ja nicht in jeder beliebigen Art und 
Weise verausgabt werden, so daß den Bürokraten nur eine 
zweitbeste Methode zur Erhöhung des eigenen Nutzens zur 
Auswahl steht. 

2) MIGUE/BELANGER (1974) S. 34 
3) Dieses Modell ist ähnlich den von MIGUE/BELANGER (1974) 

und NISKANEN (1975) beschriebenen Modellen. Dort ist 
jedoch der Output an öffentlichen Leistungen, nicht die 
Höhe des Budgets, neben dem diskretionären Budget in 
der Nutzenfunktion vertreten. Da das Budget und der 
Output aber positiv miteinander verknüpft sind, können 
die Ergebnisse ohne weiteres übertragen werden. 
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Das Maximierungsproblem lautet dann: 

Max ! L = U ( B , B D) + >.. {B D - B ( Q) + C ( Q) } 

Es ergibt 

( 1 } aL 

ä7 

( 2) aL 
3";-jj 

(3) 9L 
n 

Setzt man 

au dB 
aß" aQ 

Bzw.: 

sich als Lösung: 

au >.. ;;rr + 

au dB >.. äEi aQ + 

BD - B + 

( 1 ) in ( 2) ein, 

au 
~ {~ -

dC dB 
:@ - aQ 

dB 
aQ 

0 

{ dC 
aQ 

C 

ergibt 

dB } 
aQ 

dB } 
- aQ = 0 

0 

sich: 

C' 
r - 1 

Zeichnerisch läßt sich dieser Zusammenhang folgendermaßen 
darstellen: 
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9D 1 --0 
1 

1 

1 
B 

B* Bo 
Es besteht ein trade-off zwischen Höhe des Budgets und 
Höhe des diskretionären Budgets, sobald die optimale 
Budgetgröße (aus Sicht der Gesellschaft) überschritten 
wird. Für die Bürokratie ergibt sich als optimaler Punkt 

der Tangentialpunkt zur höchstmöglichen Indifferenzkurve, 

die die relative Gewichtung von Budgetgröße und diskre-
tionärem Budget in der Zielfunktion der Bürokratie 
symbolisiert. 

Das gewählte Budget verbindet die beiden Ineffizienzen der 
bereits besprochenen Fälle: Es liegt über dem pareto-
optimalen Budget (B*) und weist zugleich einen hohen Grad 
an X-Ineffizienz auf (in Höhe von B0 D). 

3.2.1.4 Bürokratie und politische Kontrolle 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Gültigkeit 
der bisher abgeleiteten Ergebnisse war, daß die Politiker 
über keine Informationen über den tatsächlichen Verlauf 

der Kostenfunktion der Bereitstellung der öffentlichen 
Leistungen verfügen. 
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Kennen die Politiker den Verlauf der Minimalkostenkurve, 
so können sie durch einfache Anweisungen ihre Vorstel-
lungen über die Höhe und Ausgestaltung des optimalen 
Budgets durchsetzen. 

Nur wenn den Politikern die notwendigen Informationen 
fehlen, gelingt es den Bürokraten, ihr abweichendes 
Verhalten durchzusetzen. Allerdings können Politiker sich 
auch Informationen beschaffen und damit eine Kontrolle 
über das Verhalten der Bürokratie ausüben.1) Die Beschaf-
fung von Informationen ist allerdings kein kostenloser 
Prozeß. Entsprechend haben die Politiker die Grenzerträge 
einer Verminderung bürokratischer Ineffizienz gegen die 
Grenzkosten der Beschaffung von Informationen, die 
benötigt werden, um konkrete Anweisungen an das Büro zu 
geben, abzuwägen. Eine vollständige Kontrolle dürfte 
daher, außer bei kostenloser Informationsbeschaffung, kaum 
vollzogen werden. 

Die Notwendigkeit der Ausübung von Kontrolle entsteht 
durch die Existenz divergierender Ziele von Bürokratie und 
deren politischer Auftraggeber - läge Zielidentität vor, 
so wären Kontrolle und die damit verbundenen Kosten nicht 
notwendig.2) Diese Kosten stellen aber für sich genommen 
auf jeden Fall einen Verlust für die Gesellschaft dar. 

1) Vgl. BRETON/WINTROBE (1975) 
2) BRETON/WINTROBE (1975) S. 201 weisen auf die Identität 

der Ergebnisse kostenloser Informationsbeschaffung zur 
Kontrolle durch die Politiker und uneigennützigen 
Verhaltens der Bürokratie hin. 
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3.2.2 Budgetbeschränkung und Bürokratie 

Als eine Möglichkeit, um die aus der Handlungsfreiheit von 
Bürokratien entstehenden Ineffizienzen abzubauen, wird 
eine Beschränkung des zur Verfügung stehenden Budgets 
genannt.1) Die Auswirkungen einer solchen Budgetbeschrän-
kung sind nun unter den Annahmen des vorher entwickelten 
Modells bürokratischen Verhaltens zu untersuchen. 

3.2.2.1 Der NISKANEN-Ansatz 

A. Ein universelles Büro 

Angenommen wird, daß dem Politiker der gesamte Sektor der 
staatlichen Bürokratie als ein einheitliches Organ 
gegenübersteht, d.h., die gesamte Bürokratie läßt sich 
durch ein einziges Büro symbolisieren. Eine Einschränkung 
des Budgets hat dann zur Folge, daß die Zielfunktion des 
Büros nicht mehr in der alten Form aufrechterhalten werden 
kann. Ist dem Büro die Höhe des maximalen Budgets vorge-
geben, dann macht eine budgetmaximierende Strategie keinen 
Sinn mehr. Gehen wir weiter davon aus, daß das Büro zu 
Minimalkosten produziert, ergibt sich folgendes Bild: 

1) zum folgenden: TOMA/TOMA (1980) 
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B,C 

Durch die Budgetbegrenzung wird das Maximalbudget auf B 
festgelegt; gegenüber der Ausgangsmenge Q1 kann das Büro 
höchstens die verringerte Menge Q2 an öffentlichem Output 
produzieren. Gegenüber der Ausgangssituation ist damit auf 
jeden Fall eine Verbesserung für die Wähler verbunden: Sie 
wären bereit, die Menge Q2F an Mitteln zur Verfügung zu 
stellen, die tatsächlichen Kosten sind aber durch das 
(kleinere) Budget B vorgegeben. Somit entsteht ein zur 
Verfügung stehender Oberschuß in Höhe von FI, der den in 
Geldeinheiten ausgedrückten Gewinn für die privaten (oder 
politischen) Auftraggeber des Büros darstellt. Für die 
Existenz eines solchen Gewinns spielt dabei keine Rolle, 
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ob die Menge Q2 über oder unter der optimalen Menge der 
öffentlichen Leistungen liegt: In jedem Fall ergibt sich 
ein Nettovorteil aus der Beschränkung des Budgets, der 
allerdings um so höher ist, je näher das tatsächliche 
Budget Bam optimalen Budget liegt. 

Allerdings entfällt jetzt für die Bürokratie jeder 
positive Anreiz, zu minimalen Kosten zu produzieren. Wie 
bereits gesehen, entstand dieser ja durch den Umstand, daß 
jede Abweichung von der Minimalkostenkurve zu einem 
verringerten Budgetumfang führte und somit im Widerspruch 
zur Zielfunktion des Bürokraten stand. Dies ändert sich 
jetzt. Ist die Größe des Budgets vorgegeben, so zieht die 
Bürokratie keinen Vorteil aus einem kostenminimierenden 
Verhalten, solange die Budgetbeschränkung nicht ausge-
schöpft und die Gesamtzahlungsbereitschaft fl.ir eine 
bestimmte Menge öffentlicher Guter noch nicht überschrit-
ten ist. Im Extremfal 1 wird das Buro seinen Output auf Q3 
verringern, wobei "tatsächliche" Kosten in Höhe von.nun 
Q3G auftreten, Mittel in Höhe GH werden verschwendet. 
Mithin produziert das Büro nicht mehr X-effizient. 

Gegenl.iber einer Situation ohne fiskalische Grenze ver-
schlechtert sich der Auftraggeber des Büros aber auch in 
diesem Extremfall nicht. Bereits die Ausgangssituation war 
ja dadurch gekennzeichnet, daß die Bürokratie alle 
mögliche "Konsumentenrente" des Auftraggebers ausschöpfte, 
d.h. dieser keinen Nettogewinn (oder nur einen marginalen) 
realisierte. An dieser Situation ändert sich im betrach-
teten Fall nichts. Insgesamt kann in diesem Fall eine 
Budgetbeschränkung für den politischen Auftraggeber nur 
einen Gewinn erbringen, der im ungünstigsten Fall gleich 
Null wird. 
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B. Mehrere Büros 

Die Annahme eines einzigen Büros soll jetzt fallengelassen 
und statt dessen davon ausgegangen werden, daß mehrere 
Büros existieren. Das Gesamtbudget sei vorgegeben, die 
konkrete Aufteilung auf die verschiedenen Büros aber noch 
ein zu verhandelnder Gegenstand. In diesem Fall ist 
nämlich die Zuteilung von Mitteln an die einzelnen Büros 
nicht mehr unabhängig von den von den Büros angebotenen 
Leistungen, diese haben also einen Einfluß auf die Höhe 
ihrer Budgets. 

Dazu ist allerdings erst die Reaktion der Nachfrager auf 
verschiedene Budgetanträge zu spezifizieren. Im folgenden 
wird angenommen, daß immer zuerst der Antrag berücksich-
tigt wird, der den höchsten Oberschuß (B-C)/C für dfe 
Auftraggeber ergibt.1) Weiterhin sei angenommen, daß die 
Büros zwar die "Nachfragefunktion" der politischen 
Auftraggeber und die Kostenfunktion für ihren eigenen 
Output kennen, nicht jedoch die Nachfrage- und Kosten-
funktionen der anderen Büros. Durch die Gesamtbudgetbe-
schränkung wird somit eine Konkurrenzsituation unter den 

1) Diese Strategie muß nicht unbedingt zum besten Ergebnis 
führen: Es kann sogar sein, daß durch diese Art der 
Budgetzuteilung insgesamt eine Verschlechterung 
stattfindet. Ein Büro, das kostenminimal, aber in einem 
Bereich arbeitet, in dem die Menge der öffentlichen 
Leistung höher ist als die "paretoeffiziente", kann 
durchaus ein höheres durchschnittliches Nutzen-Kosten-
Verhältnis ausweisen als ein Büro, das ebenfalls 
kostenminimal, aber unter dem paretoeffizienten Niveau 
arbeitet. Eine Umverteilung von diesem zum ersten Büro 
ist dann aber als schlechter zu beurteilen als eine 
Erhöhung des Budgets des zweiten auf Kosten des ersten 
Büros. Optimal wäre für die Nachfrager eine Orientie-
rung an der Differenz: Grenzkosten-marginale Zahlungs-
bereitschaft - erstere sind dem Nachfrager aber nicht 
bekannt, so daß diese Strategie ausfällt. Eine Orien-
tierung an Durchschnittswerten ist dann als Versuch der 
Nachfrager zu werten, die Grenzkosten irgendwie zu 
approximieren. 
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einzelnen Büros geschaffen. die dadurch jeweils ein 
höheres eigenes Budget erreichen können. indem sie die 
Nutzendifferenz (B-C)/C für die eigenen Leistungen 
möglichst hoch ausweisen. Für jedes Büro entsteht so bei 
ineffizienter, outputreduzierender Produktion die Gefahr, 
daß ein anderes Büro eine bessere Nutzen-Kosten-Relation 
aufweist, und somit Mittel aus dem eigenen Bereich 
abgezogen und anderen Büros zur Verfügung gestellt werden. 

Ein budgetmaximierendes Büro wird bei Ungewißheit über das 
Verhalten anderer Büros bestrebt sein, möglichst zu 
Minimalkosten zu produzieren. da es sonst Gefahr läuft, 
vermeidbare Kürzungen zu erleiden. Diese Tendenz wird 
dadurch noch verstärkt, daß im NISKANEN-Model l die 
einzelnen Büros nur an der Höhe des Budgets interessiert 
sind, mithin gegenüber der Art der Verausgabung der Mittel 
(zur Produktion öffentlichen Outputs oder als waste) 
indifferent sind.1) 

Dieses Ergebnis zeigt starke Parallelen zu der Argumenta-
tion von MCGUIRE/COINER/SPANCAKE (1979): Diese weisen 
nach, daß in einem Mehr-Büro-Fall unter der Voraussetzung, 
daß die von den einzelnen Büros produzierten Outputs 
substitutiv sind, ein Wettbewerbsprozeß zwischen den 
verschiedenen Büros dazu führt, daß die Auftraggeber einen 
positiven Oberschuß über die Kosten realisieren. Der reine 
NISKANEN-Fall, bei dem wie gesagt die gesamte Konsumenten-
rente der Auftraggeber ausgeschöpft wird, gilt weiter 
unter der Voraussetzung, daß die von den Büros erstellten 
öffentlichen Leistungen in einem komplementären Verhältnis 
stehen oder unabhängig voneinander sind. Der Mechanismus 

1) Es besteht also auch kein Anreiz, zur gemeinschaftli-
chen Ausbeutung des Nachfragers ein Kartell zu bilden 
bzw. Absprachen zwischen den verschiedenen Büros zu 
treffen. Die einzelnen Büros spielen ein reines 
Nullsummenspiel gegen die anderen, für Koalitionen ist 
da kein Platz. 
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entspricht im wesentlichen dem eben beschriebenen. Durch 
die Einführung der Budgetbeschränkung wird hier "künst-
lich" eine Substitutionsbeziehung zwischen den Outputs der 
einzelnen Büros geschaffen: Je höher der Effizienzgrad der 
anderen Büros ist, desto größer sind die Einbußen im 
eigenen Budget und um so größer ist der Anreiz, durch 
Effizienzverbesserungen anderen Büros Mittel zu entziehen. 

Als Ergebnis läßt sich festhalten: Im NISKANEN-Modell 
dürfte eine bindende Budgetbeschränkung zu Verbesserungen 
führen, zumindest eine Verschlechterung der Nachfrager ist 
ausgeschlossen. 

3.2.2.2 Die Budgetbeschränkung im MIGUE-BELANGER-Fall 

A. Ein universelles Büro 

Im folgenden sollen die Auswirkungen einer Budgetbeschrän-
kung dargestellt werden, wenn die Zielfunktion des Büros 
die Maximierung des diskretionären Budgets ist. Bei 
vorgegebenem Maximalbudget wird dann das Büro den kleinst-
möglichen Output produzieren, den die Nachfrager noch zu 
akzeptieren bereit sind. Wie hoch dieser Output ist, soll 
an folgender Zeichnung gezeigt werden: 
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C 

B 

C' 

B' 

B 

Q 

Q 

Die Strategie des Büros besteht jetzt darin, bei gegebenem 
Budget die auf die Produktion der öffentlichen Leistung 
verwendeten Ressourcen zu minimieren, d.h. es wird nur das 
Outputniveau aufrechterhalten, das gerade ausreicht, daß 
die Zahlungsbereitschaft der Auftraggeber der vorgegebenen 
Budgetgrenze entspricht. Das ist in diesem Fall bei M2 der 
Fa 11. 

Die Produktion der öffentlichen Leistung wird somit auf 
ein Niveau sinken, daß unterhalb des paretoeffizienten 
Niveaus liegt. Dennoch verlieren die Nachfrager nicht. 
Auch im MIGUE-BELANGER-Modell schöpfen die Bürokraten die 
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gesamte Konsumentenrente ab. Eine Reduzierung des Outputs 
führt somit zu keiner Verschlechterung der Nachfrager -der 
Wert der weggefallenen öffentlichen Leistung entspricht 
genau der Verringerung des Budgets, letztendlich sind die 
Nachfrager indifferent gegenüber einer Änderung des 
Outputniveaus. Allerdings verbessern sie sich auch nicht, 
eine Budgetbegrenzung hilft in diesem Fall nicht weiter.1) 

B. Mehrere Büros 

Das Bild verändert sich, wenn man die Annahme eines 
einzigen Büros aufgibt. Unter den unter 2.1.2 angegebenen 
Voraussetzungen kann jetzt jedes Büro seinen budgetären 
Spielraum erweitern, indem es die Kosten pro Outputeinheit 
reduziert. Ein erweiterter budgetärer Spielraum bedeutet 
aber auch ein erhöhtes diskretionäres Budget. Eine 
marginale Erhöhung des Gewinns für die politischen 
Auftraggeber kann einen Mittelabfluß von den anderen Büros 
zum eigenen verursachen. Ceteris paribus kann ein einzel-
nes Büro seinen Anteil am Gesamtbudget und damit seinen 
diskretionären Spielraum dadurch ausdehnen, indem es auf 
die vollständige Ausschöpfung der Konsumentenrente 
verzichtet. 

Dabei muß das Büro aber die Verringerung des ihm zur 
Verfügung stehenden diskretionären Budgets durch eine 
erhöhte Outputproduktion abwägen gegen die mit der 
erhöhten Budgetsumme verbundenen Erhöhung des diskretio-
nären Budgets. Das jeweilige Büro sieht sich somit analog 
zum Monopolfall der Privatwirtschaft einer Art Preis-
Absatz-Kurve gegenüber, deren Steigung und Lage aber nicht 

1) Bezieht man die Veränderung der Lage der Bürokraten mit 
in die Beurteilung ein, handelt es sich sogar um eine 
Pareto-Verschlechterung. Die Bürokraten verschlechtern 
sich durch die Verringerung des diskretionären Budgets, 
während die Nachfrager keine Verbesserung ihrer 
Position erfahren. 
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bekannt und auch über längere Frist nicht stabil sind: Das 
Büro wird immer nur dann einen Budgetzuschlag erhalten, 
wenn der den politischen Auftraggebern angebotene Gewinn 
aus einer Erhöhung des Outputs größer ist als der von 
anderen Büros angebotene Gewinn. Somit hängt die Möglich-
keit, eigene Budgeterhöhungen durchzusetzen, auch und vor 
allem vom Verhalten der anderen Büros ab. 

Im günstigsten Fall werden die einzelnen Büros immer neue 
Budgetvorschläge machen und sich analog zum Konkurrenz-
Marktprozeß immer weiter unterbieten, bis letztendlich 
eine Situation zustande kommt, bei der alle Büros sich auf 
der Minimalkostenkurve befinden. In diesem Fall können 
Budgetbeschränkungen also ein sehr effizientes Mittel 
sein, um den diskretionären Spielraum der Büros zu 
minimieren und dadurch, daß die verschiedenen Büros in 
eine Konkurrenzbeziehung treten, Informationen über den 
"wahren" Verlauf der Kostenkurve für die Herstellung 
öffentlicher Güter zu gewinnen. 

Allerdings steigt (anders als im NISKANEN-Fall) hier die 
Wahrscheinlichkeit, daß die Büros sich zu einer Art 
Kartell zusammenschließen und versuchen, die für sie 
letztendlich nachteilige Konkurrenzbeziehung zu vermeiden. 
Im Extremfall werden die Büros sich auf einen bestimmten 
Verteilungsschlüssel einigen und dem politischen Auftrag-
geber quasi als ein einheitlicher Akteur gegenübertreten. 
Damit wäre man zurück beim Fall A, mit der Konsequenz, daß 
die fiskalische Begrenzung keine Verbesserung der Situa-
tion herbeigeführt hat. 

Allerdings gilt auch in diesem Fall, daß durch die 
Budgetbegrenzung keine Verschlechterung eintreten kann. 
Zudem sind Kartelle bekanntlich relativ instabil. Bei 
öffentlichen Verwaltungen kommt auf Grund der fehlenden 
Eigentumsrechte an den erwirtschafteten Oberschüssen 
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hinzu, daß Kompensationszahlungen von einem Büro an ein 
anderes nicht möglich sind, und damit ein wichtiges 
Instrument fehlt, ein gemeinsames Handeln herbeizuführen. 

3.2.2.3 Budgetbeschränkungen und gemischtes Zielsystem 

Sind sowohl die Höhe des Budgets als auch die des diskre-
tionären Budgets im Zielsystem der Bürokratie enthalten, 
so entfällt das erste Ziel durch eine Budgetbeschränkung: 
Für den Fall, daß die Höhe des Budgets vorgegeben ist, 
bleibt als von der Bürokratie zu beeinflussende Größe nur 
noch die Höhe des diskretionären Budgets. Dabei kann es je 
nach Lage der Budgetbeschränkung zu einer Erhöhung der 
X-Ineffizienz des Budgets kommen, ein Ergebnis, das ja aus 
der Betrachtung des reinen NISKANEN-Falls bekannt ist. 
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Die Zeichnung soll das verdeutlichen. Bei einer Budget-
grenze B wird das Büro Punkt A realisieren, d.h. das 
höchstmögliche diskretionäre Budget bei gegebener Budget-
höhe. 

Werden mehrere Büros betrachtet, so ergibt sich keine 
wesentliche Änderung zu den bereits diskutierten Fällen, 
auf eine Wiederholung der Argumente soll deshalb ver-
zichtet werden. 

3.2.2.4 Budgetgrenze und Kontrollkosten 

Daß Politiker sich Informationen über die tatsächlichen 
Kostenverläufe bei der Produktion öffentlicher Leistungen 
verschaffen, war als eine mögliche Reaktion auf das 
eigennutzorientierte Verhalten der Bürokratie beschrieben 
worden. Auch hier kann die Einführung einer Budgetgrenze 
einen positiven Einfluß ausüben, indem die Kosten der 
Informationsbeschaffung, die Kontrollkosten, gesenkt 
werden. Zwei Faktoren sind dabei zu nennen: Erstens führt 
eine Budgetgrenze im Falle mehrerer Büros dazu, daß durch 
das Angebotsverhalten der einzelnen Büros die Identifi-
zierung der Minimalkostenkurve für die kontrollierende 
Instanz einfacher, d.h. kostengünstiger wird. zweitens ist 
eine Kontrolle der Bürokratie auch nicht mehr so wichtig: 
Der verstärkte Wettbewerbsprozeß der einzelnen Büros 
untereinander führt zu einem ähnlichen Ergebnis, wie es 
eine verstärkte Kontrolle der Bürokratie durch die 
Politiker bewirkt hätte - die Kosten der Leistungserstel-
lung werden sinken. In diesem Fall werden auch Kontroll-
maßnahmen entbehrlich. Der Wettbewerb tritt an die Stelle 
der Kontrolle.ll 

1) vgl. MCGUIRE/COINER/SPANCAKE (1979) S. 353 
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3.2.3 Fazit 

Es zeigt sich, daß, soweit die spezifischen Angebotsbe-
dingungen von öffentlichen Leistungen untersucht werden, 
die Einführung von Budgetgrenzen nur positive Effekte nach 
sich ziehen kann. Allerdings gilt dies nur unter den 
angegebenen Annahmen über das Verhalten der Bürokratie, 
die dazu führen, daß den Staatsbürgern kein Nettonutzen 
aus der staatlichen Leistungserstellung erwächst. Logi-
scherweise kann dann eine Reduktion des Budgets auch keine 
Verschlechterung nach sich ziehen. Der wesentliche Punkt, 
der zu einer Verbesserung führt, ist jedoch, daß Budget-
grenzen (indirekte) Mittel sind, um eine Konkurrenzsitua-
tion zwischen der verschiedenen Abteilungen der Admini-
stration zu schaffen und somit diese zur Aufdeckung und 
Reduzierungen von Ineffizienzen zu veranlassen. Diese 
induzierte Verhaltensweise ist es, die letztendlich zu 
einer positiven Beurteilung der Einführung von Budgetgren-
zen führt. 

3.3 Die Nachfrage nach Staatsleistungen im •public 
choice•-Paradigma 

3.3.1 Vollkommene politische Konkurrenz 

Ausgangspunkt der folgenden Analyse sind Oberlegungen, wie 
sie in der ökonomischen Theorie der Politik über den 
Entscheidungsprozeß in einer Demokratie zu finden sind und 
im Anschluß an die grundlegenden Werke von DOWNS (1968), 
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HERDER-DORNEICH (1959) und BUCHANAN/TULLOCK (1962) 
formuliert wurden. l) Die Voraussetzungen sind dabei 
folgende: Auf der einen Seite stehen die Stimmbürger, die 
darüber abstimmen, welche der um ihre Stimme konkurrieren-
den Politiker (oder Parteien) an die Regierung kommen 
sollen. Einziges Entscheidungskriterium ist dabei das von 
den jeweiligen Parteien angebotene Budget. Die Individuen 
werden jeweils dem Politiker ihre Stimme geben, dessen 
Budgetvorschlag ihnen den höchsten Nettonutzen bringt, 
ihren Präferenzen am ehesten entspricht. 

Dabei soll Betrug ausgeschlossen sein, d.h. für die 
Politiker sind ihre jeweiligen Versprechungen bindend, und 
die Budgetvorschläge sollen auch durchsetzbar sein - die 
Auswahl soll somit nur zwischen tatsächlichen Zuständen 
möglich sein. Utopische Wahlversprechungen, die nachher 
nicht eingehalten werden oder werden können, sollen nicht 
zur Auswahl gestellt werden. 

Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so stellen sich große 
Probleme hinsichtlich der Kontrolle der Politiker,2) die 
nach einer einmal gewonnenen Wahl mehr oder weniger machen 
können, was sie wollen. Wenn Wahlbetrug möglich ist, muß 
die durch die Entscheidungen der Politiker entstandene 
Situation nichts mehr mit den Wählerpräferenzen zu tun 
haben, auch wenn die Stimmbürger sich rational zwischen 
den angebotenen Programmen entschieden haben. Erkennen die 
Wähler hingegen die Möglichkeit falscher Versprechungen, 
dann werden sie sich nicht mehr (nur) an den angebotenen 
Parteiprogrammen, sondern an anderen Kriterien (Politiker-
persönlichkeit usw.) orientieren. Auch das führt dazu, daß 
nicht mehr die von den Politikern nachträglich ergriffenen 

1) Als Obersicht z.B. MUELLER (1979), HERDER-DORN-
EICH/GROSER (1977) 

2) vgl. BARRO (1973) 
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Maßnahmen für die Wahlentscheidung bestimmend sind. Es 
läßt sich dann nicht mehr ohne weiteres ein Zusammenhang 
zwischen Wählerpräferenzen, Wahlentscheidung und Maßnahmen 
der Politiker konstruieren. Um solche Schwierigkeiten zu 
vermeiden, soll im folgenden davon ausgegangen werden, daß 
die Politiker ihre Wahlversprechen halten.ll 

Auf der anderen Seite stehen die Politiker. Mit DOWNS 
(1968) wird angenommen, daß deren einziges Ziel ist, die 
Wahl zu gewinnen. Ihr Verhalten soll als Stimmenmaximie-
rung beschrieben werden können. 

Als allgemeines Entscheidungskriterium gilt die Majori-
tätsregel, d.h. die Politiker gewinnen die Wahl, die mehr 
als 50% der Stimmen auf sich vereinen können. Unter diesen 
Voraussetzungen ist zu untersuchen, ob die Ergebnisse 
eines Prozesses vollkommener politischer Konkurrenz zu 
einem pareto-optimalen, sprich allokationseffizienten 
Ergebnis führen, d.h. ob es zu einem Staatsversagen aus 
der Interaktion Politiker-Bürger kommen kann. 

Vollkommene politische Konkurrenz2) heißt in diesem Fall 
auch, daß die Politiker vollkommen über die Präferenzen 
der Bürger informiert sind. 

1) Als Begründung könnte genannt werden, daß ein Wahl-
betrug bei der nächsten Wahl mit Stimmverlusten 
sanktioniert wird und kein Politiker seine Wiederwahl 
gefährden will. 

2) Zum Begriff "vollkommene politische Konkurrenz" vgl. 
B.S. FREY (1970) 
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Des weiteren sollen die Handlungsparameter der Politiker 
keinen A-priori-Restriktionen unterliegen, d.h. alle 
denkbaren Parameter (Steuersätze, Bemessungsgrundlagen 
usw.) sollen frei wählbar sein. Vorausgesetzt ist nur die 
Entscheidungsregel selbst.1) 

Unter diesen Voraussetzungen ist, wie bei DOWNS bereits 
ansatzweise2) beschrieben, eine pareto-optimale Lösung zu 
erwarten. Wenn die konkurrierenden Politiker gezwungen 
sind, ihre Budgetvorschläge gleichzeitig anzukündigen,wird 
jede Partei ein Budget anbieten, das niemanden besserstel-
len kann, ohne einen anderen schlechterzustellen. Die 
verschiedenen Parteiprogramme unterscheiden sich allein 
durch ihren verteilungspolitischen Inhalt.3) 

Dieses Ergebnis beruht auf folgendem Kechanismus: Jeder 
Politiker, der ein Budget anbietet, das paretosuboptimal 
ist, wird gegenüber einem anderen Politiker verlieren, der 
bei gleichem verteilungspolitischem Inhalt ein Programm 
anbietet, das eine optimale Lösung verspricht. Ein 
Obergang von einer suboptimalen zu einer optimalen Lösung 
führt zu einem Überschuß, auch wenn die Verlierer dieses 
Obergangs voll kompensiert werden. Mithin steht dieser 
entstandene Oberschuß dann zur Verteilung frei - und damit 
werden die Bürger, die diesen Oberschuß erhalten, für die 
diese optimale Lösung anbietenden Politiker stimmen, 
während die übrigen indifferent sind. 

1) Dadurch soll das Paradoxon vermieden werden, das oft in 
der Literatur der ökonomischen Theorie der Politik zu 
finden ist: Nämlich daß bestimmte politische Entschei-
dungen (z.B. über öffentliche Güter) bereits unter 
Annahme einer bestimmten Struktur anderer Größen (z.B. 
Steuersätze) abgeleitet werden, obwohl diese Struktur 
selbst Ergebnis eines politischen Entscheidungspro-
zesses ist bzw. sein müßte. 

2) DOWNS (1968) S. 178 
3) vgl. zum folgenden SHUBIK (1968) 
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Um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, von einer anderen 
Partei geschlagen zu werden, muß jede Partei ein pareto-
optimales Programm anbieten. In diesem Fall kann sie 
nämlich nur durch Programme mit einem anderen verteilungs-
politischen Inhalt geschlagen werden, nicht jedoch auf 
Grund von im eigenen Programm enthaltenen Ineffizienzen. 
Damit minimiert sie die Anzahl der ihrem Programm über-
legenen Alternativen, die andere Parteien zur Auswahl 
stellen können. Es spielt dabei keine Rolle, ob diese 
Alternativen tatsächlich zur Auswahl gestellt werden. 
Allein der Umstand, daß im Falle des Angebots eines 
suboptimalen Programms andere Parteien in die Lage 
versetzt werden, ein besseres und damit erfolgreiches 
Programm zur Wahl zu stellen, sorgt dafür, daß jede Partei 
nur optimale Lösungen anbietet. Ein Staatsversagen auf der 
Nachfrageseite kann unter diesen Voraussetzungen nicht 
zustande kommen. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt in einem etwas anderen 
Kontext KRAMER (1977). In seinem Modell wird nachgewiesen, 
daß in einem Zwei-Parteien-System eine Folge von Mehr-
heitsentscheidungen zu einer Situation führt, in der nur 
noch allokationseffiziente Programme gegeneinander 
abgestimmt werden. Angenommen wird dabei, daß die jeweils 
siegreiche Partei bei dem Programm bleibt, mit dem sie in 
der letzten Wahl eine Mehrheit errungen hat, und die 
andere Partei ein neues Programm anbietet. Dabei soll 
letztere ihren Stimmenanteil maximieren, d.h. versuchen, 
möglichst viele Stimmen (und nicht nur die Minimalmehr-
heit, also 50% + 1) auf sich zu vereinigen.ll Sind die 

1) Diese Annahme ist entscheidend. Wenn die Partei, die 
als letzte ihr Programm formuliert, nur eine (minimale) 
Mehrheit anstrebt, muß eine Folge von Wahlen nicht zu 
einem Paretooptimum konvergieren, es können sogar 
nicht-pareto-effiziente Programme gegenüber pareto-
effizienten eine Mehrheit erhalten. Vgl. dazu DOWNS 
(1968) S. 179ff. und besonders MCKELVEY (1976). 
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Präferenzen der Bürger bekannt, ist die jeweilige Opposi-
tionspartei immer in der Lage, ein Programm zu formulie-
ren, das eine Mehrheit findet. Insgesamt wird es jedoch 
unabhängig vom Ausgangspunkt nach einer Reihe von Wahlen 
dazu kommen, daß nur noch pareto-optimale Programme zur 
Auswahl stehen. In diesem Fall ist Staatsversagen nur eine 
vorübergehende Erscheinung. 

Vergleicht man das Ergebnis mit den in Abschnitt 3.1 
abgeleiteten Voraussetzungen des Staatsversagens, erkennt 
man folgendes: Zwar ist das Zielsystem der Politiker von 
dem der Bürger verschieden- ihr Ziel ist es ja, die Wahlen 
zu gewinnen, nicht eine optimale Versorgung der Bürger mit 
öffentlichen Leistungen zu gewährleisten. Durch die 
Abstimmung selbst haben die Bürger aber ein geeignetes 
Instrument in der Hand, um zwischen verschiedenen Budget-
vorschlägen zu diskriminieren und so eine Ausrichtung des 
Budgets auf ihre Präferenzen zu erzwingen. Eine Partei, 
deren Programm nicht den Bürgerpräferenzen entspricht, 
kann auf die Dauer niemals die Wahl gewinnen. Ein Staats-
versagen kann in diesem Modell vollkommener politischer 
Konkurrenz, außer für die Dauer eines Anpassungsprozesses, 
nicht auftreten.1) 

Allerdings ist unter diesen Umständen nicht immer ein 
konsistentes Abstimmungsergebnis zu erwarten. Mehrheits-
entscheidungen dürften in aller Regel instabil sein, d.h. 
es gibt keine Alternative, die allen anderen bei einer 
Wahl vorgezogen wird. Das Problem der Nichtexistenz eines 
Gleichgewichts in einem durch Mehrheitswahl charakteri-
sierten Entscheidungsprozeß wurde bereits von ARROW (1962) 
beschrieben und führt zu Phänomenen wie zyklischen 
Mehrheiten bzw. einer Instabilität des Ergebnisses 
politischer Prozesse. Im Extremfall kann es bei mehr als 

1) HERDER-DORNEICH's "List der Demokratie"; vgl. HER-
DER-DORNEICH (1959) S. 58f. 
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zwei gleichzeitig zur Abstimmung stehenden Programmen zu 
der Situation kommen, daß keine der Alternativen eine 
Mehrheit erhält; - bei paarweiser Abstimmung kann jede 
Alternative (je nach Reihenfolge der Abstimmung) gewinnen. 

Die Existenz eines Gleichgewichts kann nur unter stark 
einschränkenden Voraussetzungen über die Form der indi-
viduellen Präferenzen bzw. der Verteilung der Individuen 
mit verschiedenen Präferenzen nachgewiesen werden, 
Einschränkungen, deren Erfüllung in der Realität recht 
unwahrscheinlich ist.ll 

Die Nichtexistenz eines Gleichgewichts im politischen 
Abstimmungsprozeß ist dann immer augenfällig, wenn 
Verteilungsfragen angesprochen werden.2) Unter diesen 
Umständen kann jede pareto-optimale Verteilung eine 
Mehrheit finden, und das Ergebnis des politischen Prozes-
ses bleibt unbestimmt. 

1) Zum Beispiel Eingipfligkeit der Präferenzen, vgl. BLACK 
(1958). KRAMER (1973) gibt eine Obersicht über die 
notwendigen Annahmen für die Existenz eines Gleich-
gewichts und kommt zu dem Ergebnis, daß "all exclusion 
conditions for equilibrium under majority rule are 
extremely restrictive in the sense that they are 
incompatible with even a very modest degree of hetero-
genity of tastes" (S. 269). Tatsächlich unterliegen die 
meisten Ansätze, die Bedingungen für eine Stabilität 
von Mehrheitsentscheidungen aufzeigen, Annahmen, die 
darauf hinauslaufen, daß die Präferenzen der Individuen 
nicht allzu stark voneinander divergieren dürfen, oder 
bestimmten Annahmen über die Symmetrie der Präferenz-
verteilung über die Individuen, wie z.B. bei PLOTT 
(1967). Insgesamt dürften die getroffenen Annahmen 
allgemein zu unrealistisch sein, um der Hoffnung auf 
stabile Mehrheitsentscheidungen eine Grundlage zu 
geben. Siehe dazu auch die Obersicht bei MUELLER (1979) 
und die dort zitierte Literatur. 

2) vgl. dazu KNAPPE (1981) 
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3.3.2 Die Bedeutung der Information 

Alle bisherigen Ergebnisse hingen von der Voraussetzung 
ab, daß Politiker und Wähler über vollkommene Informa-
tionen verfügen bzw. die Informationsbeschaffung selbst 
ein kosten- und zeitloser Prozeß ist. Diese Annahme kann 
aber nicht aufrechterhalten werden. 

Für die beschriebenen Zusammenhänge sind Informationen auf 
folgenden Ebenen wichtig:ll 

1. Die Wähler müssen die verschiedenen Parteiprogramme 
genau kennen. Erst dann ergibt sich ein Zwang für die 
Politiker, sich mit ihren Budgetvorschlägen den Wähler-
präferenzen anzupassen, nur unter diesen Umständen ist 
eine pareto-optimale Versorgung zu erwarten. Die Aufgabe 
der Annahme eines vollkommen informierten Wählers gibt den 
jeweils um die Regierung streitenden Politikern einen 
gewissen Spielraum, von den Wählerpräferenzen abzuweichen, 
ohne Risiko zu laufen, dadurch Einbußen an Wählerstimmen 
zu erleiden. 

2. Die Politiker müssen über die Präferenzen der Wähler 
informiert sein. Nur in diesem Fall besteht eigentlich die 
Möglichkeit, daß die Parteien ihre Angebote auf die 
Präferenzen der Wahlbürger abstellen. Bei einem limitier-
ten Angebot an verschiedenen politischen Programmen, deren 
Zustandekommen nur auf unvollkommene Information zurück-
zuführen ist, kann der rationale Wähler sich zwar für das 
am wenigsten schlechte Programm entscheiden, eine voll-
kommene Obereinstimmung zwischen Angebot an staatlicher 
Leistung und Nachfrage der Wähler ist jedoch Zufall. Es 
ist allerdings zu prüfen, ob der Wahlprozeß selbst nicht 
die notwendigen Informationen vermitteln kann. 

1) vgl. BERNHOLZ {1969) 
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3. Eine wesentliche Problematik liegt allerdings auch in 
der Interpretation des Zusammenhangs von öffentlicher 
Leistung und dem Ergebnis staatlichen Handelns. Eine 
rationale Entscheidung über jede alternative Staatstätig-
keit setzt eine richtige Vorstellung über die Ergebnisse 
dieser Maßnahmen voraus. Bisher wurde unterstellt, daß die 
Wähler über die verschiedenen erreichbaren Zustände der 
Gesellschaft entscheiden. Zur Entscheidung angeboten 
werden aber nur verschiedene Mittel {Steuersätze, Staats-
ausgaben usw.), die diesen Zustand herstellen sollen. 
Anders ausgedrückt: Die jeweiligen Politiker haben keine 
direkte Kontrolle über den Output der Staatstätigkeit, 
sondern nur über die Inputs, die diese Zustände herstellen 
sollen. Dies ist solange unproblematisch, wie der Zusam-
menhang Input und Output eindeutig und bekannt ist. 
Tatsächlich ist dies aber nicht so, wie die umfangreiche 
Literatur zu den Problemen wirtschaftspolitischer Beratun-
gen zeigt. Damit wird das Wahlproblem aber heikel. Selbst 
wenn die Wähler die Ergebnisse des politischen Handelns 
kennen, der Zusammenhang zwischen diesen Ergebnissen und 
der Ursache aber nicht bekannt ist, ist eine rationale 
Diskriminierung zwischen verschiedenen Alternativen nicht 
möglich, und nur auf Grund von unvollständigen und 
falschen Einschätzungen machbar. Das gilt auch in umge-
kehrter Richtung, wenn die Politiker die Ergebnisse ihrer 
Handlungen nicht kennen. 

Auf die einzelnen Punkte soll im folgenden näher einge-
gangen werden. 

Der geringe Informationsstand der Wähler wurde bereits von 
SCHUMPETER beschrieben und beklagt. DOWNS hingegen 
versuchte den geringen Informationsstand der Wähler als 
Ergebnis eines durchaus rationalen Handelns zu begreifen. 
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Die Grundlagen sind folgende:1) Ausgangspunkt ist eine 
Situation, in der der einzelne Wahlbürger keine Informa-
tionen über die zur Wahl stehenden Programme hat. Um an 
diese Informationen zu gelangen, muß er in einen mit 
Kosten verbundenen Suchprozeß eintreten. Diese Kosten 
können aus monetären Ausgaben bestehen, aber auch als 
nichtmonetäre Aufwendungen (Zeit etc.) auftreten. Dabei 
müßten die Wähler nicht nur Informationen über den Inhalt 
der ihnen zur Auswahl stehenden Programme sammeln, sie 
müßten auch die Auswirkungen dieser Programme auf ihre 
eigene Situation zu bestimmen versuchen. 

Diesen Aufwendungen gegenüber stehen die (erwarteten) 
Kosten, die der Wähler auf sich nehmen muß, wenn er nicht 
oder nur unvollständig informiert ist und auf Grund dieser 
mangelnden Informationen eine falsche Wahl trifft.2) Dabei 
dürften diese erwarteten Kosten von einer Reihe von 
Faktoren abhängen. Genannt wird in der Literatur z.B. die 
Höhe des Parteiendifferentials.3) Je größer der erwartete 
Unterschied zwischen den verschiedenen Parteiprogrammen 
ist, desto höher sind die Verluste, die man dadurch in 
Kauf nimmt, daß die "falsche" Partei gewinnt, und desto 
wichtiger wird die eigene Entscheidung. 

Von wesentlicher Bedeutung ist auch die Anzahl der 
Mitwähler,4) da mit steigender Anzahl derer das Gewicht 
der eigenen Stimme abnimmt und somit die erwarteten Kosten 
einer falschen Entscheidung relativ gering sind. 

---------------1) vgl. BARTLETT (1973) s. 27ff. 
2) Diese "Kosten" können gegebenenfalls auch entgangene 

Erträge sein. 
3) DOWNS (1968) s. 234ff. 
4) TULLOCK (1967), Kapitel 7 
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Ebenfalls dürfte die Vermutung über die Differenz der 
Stimmenzahl zwischen den zur Wahl stehenden Programmen 
relevant sein, da bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen ebenfalls 
die Bedeutung der eigenen Stimme und damit einer falschen 
Entscheidung zunimmt.1) 

Ein "Informationsgleichgewicht" ftir den Wähler ergibt sich 
dann da, wo die Grenzkosten des Sammelns und Verarbeitens 
weiterer Informationen gleich sind dem (erwarteten) 
Grenzertrag besserer Informiertheit.2) 

Folgende Graphik soll dies verdeutlichen:3) 

1) Diese Oberlegung liegt auch den zahlreichen Ansätzen 
zugrunde, die sich mit den Bedingungen, die zu einer 
Wahlbeteiligung überhaupt führen, befassen. Auch hier 
ist der Einfluß der eigenen Stimmabgabe auf das 
Ergebnis ein wichtiger Faktor, der bei der Entscheidung 
Wählen oder Nicht-Wählen herangezogen wird. Vgl. DOWNS 
(1969), Kap. 18, RIKER/ORDESHOOK (1968). Den Zusam-
menhang zwischen Informationsstand und Wahlbeteiligung 
beleuchten z.B. TOLLISON/WILLETT (1973), TOLLI-
SON/CRAIN/PAUTLER (1975) 

2) Nicht übersehen werden soll dabei das Problem, daß 
Informationen über die politischen Programme erst in 
einem kostspieligen Prozeß beschafft werden müssen, die 
Grenzerträge der zu erwerbenden Informationen aber 
bekannt bzw. als Erwartungsgrößen gegeben sind. Diese 
Grenzerträge sind ja ohne Kenntnis der Auswirkungen 
alternativer Programme, also der unbekannten Größen, 
gar nicht zu bestimmen. Dieses Problem sei im folgenden 
jedoch vernachlässigt, ebenso wie alle Probleme, die 
sich aus einer möglichen "öffentlichen-Guts"-Eigen-
schaft der Information ergeben. 

3) siehe BARTLETT (1973) S. 30 
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C 1 

'---------''--------Informationsgrad 
I* 

Die Kurve C2 symbolisiert den Verlauf der Grenzkosten der 
Informationsgewinnung ("Costs of becoming informed"), C1 
die marginalen Kosten, die durch fehlende Informationen 
und dadurch bedingte falsche Entscheidungen entstehen 
("Costs of being uninformed"). Ein optimaler Informations-
stand ergibt sich dann bei I*, bei dem zugleich (vom 
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individuellen Standpunkt gesehen) die Gesamtkosten der 
Informiertheit minimal sind. Damit ist die Höhe des Grades 
der "rationalen Informiertheit" (oder "rationalen Unin-
formiertheit") des Wählers bestimmt. 

Dabei dürfte die Höhe des optimalen Informationsstandes 
nicht als allzu groß veranschlagt werden. Gerade der 
geringe Einfluß der eigenen Wahlentscheidung läßt die 
Erträge der Information relativ gering erscheinen (wenig-
stens soweit es nur um die Wahlentscheidung geht), die 
Höhe der Informationskosten hingegen dürfte bei relativ 
komplizierter Materie nahezu prohibitiv wirken.ll 

Anzumerken ist, daß der optimale Informationsstand sehr 
verschieden sein kann, sowohl was die Höhe der Informiert-
heit bestimmter Wählergruppen betrifft als auch was den 
Grad der Information über spezielle Teilbereiche des 
politischen Angebots angeht. Der optimale Grad der 
Informiertheit ist weder bei allen Wählern noch bei allen 
zur Wahl gestellten Detailproblemen der gleiche. Die 
Bedeutung einer ungleichen Verteilung von Information ist 
noch herauszuarbeiten. 

Selbst wenn die Wähler über die Inhalte der verschiedenen 
Programme und deren Auswirkungen informiert sind und sich 
rational entscheiden, ist immer noch offen, inwiefern das 
Angebot der Leistungen ihren Wünschen entspricht. Im Fall 
der vollkommenen politischen Konkurrenz wurde gesagt, daß 
eine optimale Anpassung des politischen Programms an die 
Wählerpräferenzen deren Kenntnis voraussetzt. Besteht 
diese nicht, dann ist das Angebot an Programmen nicht auf 
die Wähler abgestimmt. 

1) vgl. zum Informationsstand von Wählern BERNHOLZ (1975) 
S. 8lff. 
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Für die Politiker stellt sich somit tendenziell dieselbe 
Problematik wie für die Wähler. Sie haben zu entscheiden, 
inwieweit sie sich auf eine kostenträchtige Suche nach 
Informationen über die Präferenzen der Wähler machen, 
wobei sie die Wahrscheinlichkeit, eine Wahl dadurch zu 
verlieren, daß sie (im Vergleich zu den politischen 
Konkurrenten) ein den Wählerwünschen nicht angepaßtes 
Programm anbieten, bewerten und gegen die Kosten der 
Informationsgewinnung abwägen müssen. Auch hier gibt es 
einen optimalen Informationsstand, der nicht vollkommene 
Informationen umfaßt und daher nicht alle Wählerpräferen-
zen perfekt berücksichtigt. 

Allerdings würde eine Unsicherheit der Politiker über die 
Wählerpräferenzen zu keinen Problemen führen, wenn der 
Wahlprozeß selbst ein effizienter Mechanismus zur Dis-
kriminierung zwischen verschiedenen Alternativen dar-
stellen und damit zur Aufdeckung der Präferenzen der 
Bürger führen würde. Selbst wenn die Politiker keine 
Informationen über die Wähler haben, dann werden die 
Wähler doch immer für das Programm stimmen, das ihren 
Präferenzen am nächsten kommt. Der Politiker gewinnt die 
Wahl, der "zufällig" das richtige Programm anbietet -alle 
anderen fallen durch. Vernachlässigt man die Kosten der 
Formulierung des politischen Angebots, dann ist eine 
Kenntnis der Wählerpräferenzen nicht unbedingt notwendig, 
um zu einem optimalen Ergebnis zu kommen. Der Abstim-
mungsmechanismus selbst ist ein effizientes System zur 
Diskriminierung und ruft damit Lernprozesse hervor, die 
die Politiker über die Präferenzen der Bürger per Wahl-
entscheidung informieren. In einem dynamischen Prozeß ist 
dann damit zu rechnen, daß langfristig jedes neu gewählte 
Programm eine Verbesserung darstellt, bis eine optimale 
Anpassung an die Wählerwünsche erreicht ist.1) 

1) vgl. BERNHOLZ (1975) S. 36ff. 
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Eine solche Oberlegung abstrahiert aber von allen Eigen-
tümlichkeiten des Wahlprozesses in einer Demokratie. 
folgende Eigenschaften sind dabei zu bedenken: 

Die angesprochene Lösung funktioniert nur dann, wenn die 
optimale Alternative auch irgendwann in den zur Wahl 
gestellten Angeboten enthalten ist. Dies setzt aber 
letztendlich eine unendliche Anzahl von Angeboten voraus, 
die in der Realität nicht gegeben ist und auf Grund der 
dann entstehenden hohen Entscheidungskosten auch nicht 
gegeben sein kann. Die Wahl besteht immer zwischen einer 
begrenzten Anzahl von Alternativen, von denen die viel-
leicht am wenigsten schlechte gewählt wird. Alternativ 
könnte angenommen werden, daß die Wahlen unendlich oft 
wiederholt werden. Auch dies dürfte in der Rea 1 i tät kaum 
vorzufinden sein und auf Grund der mit Wahlen verbundenen 
Kosten auch nicht wünschenswert sein. 

Aber selbst wenn die Menge der zur Wahl stehenden Alter-
nativen unbegrenzt ist, kommt man damit zu keiner ein-
deutigen Entscheidung. Bei mehreren Alternativen ist in 
der Regel nicht zu erwarten, daß eine davon eine Mehrheit 
erhält - somit ist das Ergebnis des Wahlprozesses zwischen 
einer unendlichen Anzahl von Alternativen unbestimmt. Im 
Prinzip kann (zumindest auf Verteilungsebene) jedem Wähler 
eine Alternative zugeordnet werden, die er für die beste 
hält. Eine Entscheidung ist aber nur möglich, wenn (im 
Falle der Mehrheitsregel) ein Programm die absolute 
Mehrheit erhält. Die Tendenz zur Begrenzung der Anzahl der 
angebotenen Alternativen wird dadurch gesteigert, ja 
notwendig, da eine höhere Anzahl von Angeboten eine 
Mehrheitsfindung erschwert. Eine Beschränkung der Anzahl 
der zur Auswahl stehenden Alternativen kann daher als 
Mittel interpretiert werden, um zu einer eindeutigen 
Entscheidung zu gelangen - mit den angeführten negativen 
Effekten auf den Informationsgehalt von Wahlergebnissen. 
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Zudem kann in einer Mehrheitswahlentscheidung auch ein 
suboptimales Programm aufgrund seines verteilungspoliti-
schen Inhalts gegenüber einem optimalen gewinnen. Voraus-
setzung dafür ist, daß das suboptimale Programm eine 
Mehrheit der Wähler auf Kosten der Minderheit bevorteilt. 
Daß es dann möglicherweise noch ein drittes Programm gibt, 
das wiederum alle besser stellen könnte, läßt sich aus der 
Wahlentscheidung nur dann ableiten, wenn bekannt ist, auf 
welche spezifischen Unterschiede der Wahlsieg zurückzu-
führen ist. In einer repräsentativen Demokratie ist es 
jedoch nicht üblich, daß alle Einzelentscheidungen 
getrennt zur Wahl gestellt werden. Letztendlich stehen dem 
Wähler nur verschiedene "Pakete" zur Auswahl, in denen 
eine Vielzahl von Punkten enthalten ist. Weichen diese 
Pakete in mehreren Punkten voneinander ab, ist nicht mehr 
eindeutig identifizierbar, auf welche speziellen Unter-
punkte ein Wahlsieg oder eine Wahlniederlage zurückzu-
führen ist. Der Informationsgehalt der reinen Wahlent-
scheidung ist entsprechend gering, die Ein~tellung der 
Wahlbürger gegenüber den einzelnen Programmpunkten ist aus 
der Wahlentscheidung nicht abzuleiten.ll 

Der bereits erwähnte Aspekt, daß die Wahlzeitpunkte weit 
auseinander liegen, d.h. daß nicht unendlich oft gewählt 
wird, bringt ein weiteres Problem mit sich. Für alle 
Probleme und Maßnahmen, die zwischen zwei Wahlzeitpunkten 
stattfinden, läßt sich keine Wahlentscheidung durchführen. 
In diesem Fall ist der Politiker darauf angewiesen, zu 
raten, welche Entscheidung der Wähler wohl getroffen 
hätte, wenn ihm diese Alternative zur Wahl gestellt worden 
wäre. Eine Diskriminierung durch einen tatsächlich 
stattfindenden Wahlvorgang ist dann aber nicht gegeben. 

---------------
1) vgl. BRETON (1974) S. 50f. 
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Aus dem Gesagten folgt, daß der politische Prozeß durch 
Unvollkommenheiten geprägt ist, die eine Abweichung von 
den unter dem Regime der vollkommenen politischen Kon-
kurrenz abgeleiteten Ergebnissen implizieren. Die Annahme 
vollständiger Information als Voraussetzung für eine 
optimale Nachfrageentscheidung ist nicht realistisch, und 
der Abstimmungsprozeß selbst ist nur begrenzt geeignet, 
die notwendigen Informationen zu vermitteln. 

3.3.3 Interessengruppeneinfluß und unvollständige In-
formation 

Durch die fehlenden Informationen ergibt sich somit ein 
gewisser Handlungsspielraum außerhalb des kompetitiven 
Wahlprozesses, dessen Auswirkungen untersucht werden 
müssen. Einerseits besteht ein gewisses Informationsde-
fizit der Wähler über Inhalt und Auswirkungen ihrer 
eigenen politischen Entscheidung, so daß ein von den 
Wählerpräferenzen abweichendes Parteiprogramm nicht 
unbedingt zum Verlust der Wahlen führen muß. Andererseits 
besteht auf Seiten der Politiker ein Defizit an Kennt-
nissen über die Wählerpräferenzen und die Auswirkungen 
ihrer Maßnahmen auf das Wahlergebnis. 

Gegenüber der Lage vollkommener Information ergibt sich 
daraus als wesentliche Folgerung, daß die Wahlentscheidung 
nicht die einzige (und vermutlich nicht einmal die 
bedeutendste) Methode der Einflußnahme von Privaten auf 
die staatlichen Entscheidungen ist. Die Politiker verfügen 
über einen bestimmten Handlungsspielraum und können auch 
Maßnahmen durchsetzen, die in einer Wahlentscheidung unter 
vollkommener Information nicht möglich gewesen wären. 
Daher besteht für die Mitglieder der Gesellschaft ein 
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Anreiz, politische Entscheidungen durch andere Mittel als 
über Wahlen zu beeinflußen. Oberlegungen dieser Art sind 
die Grundlage für die "Interessengruppen-Theorie des 
Staates 11 l) bzw. für Ansätze, die sich mit dem Einfluß 
organisierter Gruppen auf die politische Entscheidung 
befassen.2) 

Ausgangspunkt sind dabei die Oberlegungen OLSONS (1965) 
zur Gründung von Organisationen: Diese werden dann gebil-
det, wenn es gemeinsame Interessen gibt, die die Indi-
viduen einzeln weniger gut durchsetzen können als in einem 
kollektiven Verband. Dabei ist die Organisationsfähigkeit 
von Gruppeninteressen von verschiedenen Faktoren abhängig. 
Wichtig sind dabei insbesondere die Möglichkeiten, die die 
einzelne Organisation hat, um Nichtmitglieder von den 
Vorteilen, die sie erlangt, auszuschließen. Wenn es 
möglich ist, die Vorteile einer Organisation in Anspruch 
zu nehmen, ohne ihr anzugehören und Beiträge zu leisten, 
wird es zum Phänomen des "Free-Rider"-Verhaltens kommen: 
Statt der Organisation beizutreten, werden die Individuen 
versuchen, ohne Eigenbeteiligung in den Genuß der von der 
jeweiligen Organisation bereitgestellten Leistungen zu 
kommen. Ein solches Verhalten kann die Entstehung einer 
Organisation gegebenenfalls sogar verhindern, wenn zu 
viele potentielle Mitglieder die Free-Rider-Position 
einnehmen. Dabei dürften die Ausschlußmöglichkeiten 
durchaus ungleich sein, nicht alle Interessen dürften in 
gleichem Maße organisatorisch vertretbar sein. 

1) vgl. MCCORMICK/TOLLISON (1981}; aus der umfangreichen 
Literatur zum Einfluß von Verbänden s. z.B.: LIEF-
MANN-KEIL (1969), ROSE-ACKERMANN (1980), BERNHOLZ 
(1969) (1975) und v. BEYME (1980) 

2) Wobei die "Gruppe" auch aus nur einem einzigen Indi-
viduum bestehen kann, das Einfluß auf den politischen 
Prozeß nimmt. 
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Die Einflußnahme durch kollektive Organisationen ist dabei 
nicht kostenlos. Damit die Gruppen Einfluß nehmen können, 
müssen sie sich organisieren, d.h. als Gruppe konstituie-
ren. Dadurch entstehen bereits Kosten, da die Aufstellung 
und Erhaltung einer Organisation bereits Ressourcen 
verschlingt. Weiterhin müssen zur Einflußnahme selbst 
Ressourcen eingesetzt werden. 

Im wesentlichen beruht dabei die Macht der Verbände oder 
spezieller Interessengruppen (Lobbies) auf einem unter-
schiedlichen Informationsniveau über die Interessen von 
organisierten und nichtorganisierten Individuen. Zu 
unterscheiden ist dabei wieder zwischen den beiden Ebenen 
der Informiertheit: 

a) Verbände sind Organisationen, die sich aus Mitgliedern 
mit einer gemeinsamen Zielrichtung bzw. einem gemein-
samen, partikulären Interessengebiet zusammensetzen. 
Sie beschaffen Informationen über die staatlichen 
Maßnahmen, soweit sie die Interessen dieser spezifi-
schen Gruppe tangieren bzw. Auswirkungen auf die 
Angehörigen dieser Gruppe haben könnten, und geben 
diese Informationen an die Mitglieder weiter. Daraus 
folgt, daß Interessengruppen, die über eine Organisa-
tion verfügen, im allgemeinen über die sie betreffenden 
speziellen Regelungen und Auswirkungen staatlicher 
Maßnahmen besser informiert sind als die übrigen 
Mitglieder der Gesellschaft, aber nicht besser über die 
sie nicht direkt betreffende Maßnahmen des Staates. Das 
Ergebnis ist, daß staatliche Entscheidungen, die 
spezifische, durch organisierte Interessengruppen 
verbundene Individuen betreffen, zu größeren Wählerver-
lusten oder -gewinnen führen als Maßnahmen, die die 
Individuen auf Gebieten treffen, in denen Interessen 
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nicht organisiert sind. Daraus ergibt sich die altbe-
kannte These von der Bevorzugung spezifischer Interes-
sen auf Kosten des Allgemeininteresses.1) 

b) Interessengruppen vermitteln Informationen an die 
Wähler. Dabei werden sie ein selektives Angebot an 
Informationen an die Stimmbürger weitergeben, d.h. die 
Informationen, die den Wähler davon überzeugen, daß die 
für die Interessengruppe vorteilhaften Maßnahmen auch 
für sie von Nutzen sind, werden verbreitet, gegentei-
lige Informationen zurückgehalten. Verbände betreiben 
somit "Reklame" für ihre Ziele. Neben der "Subventio-
nierung" spezifischer Informationen2l haben Interes-
sengruppen natürlich auch die Möglichkeit, systematisch 
falsche Informationen unter die Wähler zu streuen und 
damit Einfluß auf den politischen Entscheidungsprozeß 
zu nehmen. Insgesamt führt die Aktivität von Interes-
sengruppen zu einem veränderten Wahlverhalten, das den 
stimmenmaximierenden Politiker zu bestimmten, die 
Interessengruppen begünstigenden Maßnahmen veranlaßt. 

c) Weiterhin vermitteln Interessengruppen den Politikern 
die Informationen über die Präferenzen ihrer Mitglieder 
und die Auswirkungen der Maßnahmen auf das durch sie 
vertretene Wählerpotential, die sonst nicht verfügbar 
wären. Dabei spielt keine Rolle, ob Interessengruppen 
die wahren Präferenzen ihrer Mitglieder aufdecken oder 
diese falsch darstellen. 

1) Das heißt nicht unbedingt, daß damit eine ineffiziente 
Situation per se gegeben ist. Wenn die Kosten, her-
auszufinden was das Allgemeininteresse ist, wirklich 
extrem hoch sind, dann kann es durchaus rational sein, 
darauf keine Rücksicht zu nehmen. 

2) siehe BARTLETT (1973) S. 71 
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Es ergibt sich aus diesem Grunde, daß die Politiker eher 
den Wünschen der durch organisierte Interessengruppen 
vertretenen Bürgern entsprechen werden als den Wünschen 
der nichtorganisierten. Dem Politiker wird klargemacht, 
welche Wählerstimmen er auf jeden Fall nicht erhält, wenn 
er irgendwelche, spezifische Gruppen begünstigende oder 
benachteiligende Maßnahmen trifft oder nicht. Bei Ent-
scheidungen, die nur nichtorganisierte Bürger betreffen, 
ist das Ergebnis hingegen ambivalent u~d nicht eindeutig. 

Die Tätigkeit von Interessengruppen muß solange zu keiner 
systematischen Verzerrung von Entscheidungen führen, wie 
die Bürger sich gleichmäßig in Interessengruppen organi-
sieren und ihre Präferenzen mit gleicher Intensität an die 
Politiker weitergeben können. Interessengruppen sind dann 
möglicherweise nur rationale Institutionen, um das 
angesprochene Informationsdefizit zu verkleinern. Erst 
eine ungleichmäßige Repräsentation der Bürger durch 
verschiedene Interessengruppen, die zum Beispiel auf 
unterschiedliche Kosten der Organisation zurückzuführen 
ist, führt zu einer Abweichung des letztendlich getrof-
fenen Entscheidungspakets von dem, das bei einer reinen 
Wahlentscheidung getroffen worden wäre. In diesem Sinne 
erhalten die Bürger, deren Interessen durch Organisationen 
vertreten werden, quasi ein stärkeres Gewicht als die 
Bürger, bei denen das nicht zutrifft. 

Allerdings ist der unterschiedliche Informationsgrad von 
organisierten und nichtorganisierten Bürgern nicht der 
einzige Grund, aus dem ein höherer Einfluß von Verbänden 
abgeleitet werden kann und wird. Interessengruppen können 
auch dadurch Einfluß nehmen, indem sie für ein gleich-
gerichtetes Handeln ihrer Mitglieder sorgen und dies als 
Druckmittel in den politischen Prozeß einsetzen.ll Obt 

1) vgl. BERNHOLZ (1975), v. BEYME (1980) 
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eine Interessengruppe eine gewisse Macht aus und kann 
durch eigene Aktionen andere erheblicher schlechter 
stellen, ist sie in der Lage, ihr genehme politische 
Entscheidungen zu erpressen (z.B. Gewerkschaften durch 
Drohung eines "politischen" Streiks, das Offizierskorps 
durch Putschandrohung, die Mafia durch Mordankündigungen). 
Man kann eine solche Situation als Vermachtung der 
politischen Märkte verstehen mit dem Ergebnis, daß die 
Konkurrenz um Wählerstimmen von untergeordneter Bedeutung 
ist. 

Daneben gibt es aber auch andere Mechanismen, die zu einer 
Dominanz der politischen Entscheidungen durch Interessen-
gruppen führen können und die auf der Organisiertheit 
dieser Gruppen beruhen. TULLOCKl) hat in mehreren Beit~ä-
gen auf die Möglichkeit hingewiesen, daß der Mechanismus 
des Stimmentausches, des "log-rolling", zu Ergebnissen des 
politischen Prozesses führen kann, bei denen Minderheits-
interessen dominieren. Unter Stimmentausch versteht man, 
daß eine Wählergruppe bei bestimmten Entscheidungen, die 
für sie relativ unwichtig sind, zugunsten einer anderen 
Gruppe für eine Maßnahme stimmt, die ihrem eigenen 
Interesse zuwider läuft. Dafür stimmt dann die andere 
Gruppe im Interesse der ersten, wenn es um Entscheidungen 
geht, die für die erste Gruppe relativ wichtig sind. Die 
Wähler der einen Gruppe tauschen sozusagen ihre Stimmen 
bei der einen En~scheidung gegen die Stimmen der anderen 
bei einer anderen Entscheidung. 

Eine gewisse Problematik im Stimmentausch-Konzept ergibt 
sich aus dem Umstand, daß in der Regel Situationen, in 
denen es zu einem Stimmentausch kommen kann, durch die 

1) TULLOCK (1959) (1970), BUCHANAN/TULLOCK (1962), Kap. 
lOff. 
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Existenz zyklischer Präferenzenll gekennzeichnet sind. Die 
jeweils existierende Minderheitskoalition ist nicht die 
einzig mögliche, es können sich auch andere Gruppen zu 
einem Stimmentausch zusammenfinden - unter Umständen unter 
Einschluß einer der an der bestehenden Koalition beteilig-
ten Gruppen. Ergebnis ist ein instabiler politischer 
Prozeß.2) 

Diese Situation kann dadurch geändert werden, daß organi-
sierte Interessengruppen auftreten. Dadurch, daß sie 
organisiert sind, können sie bindende Vereinbarungen mit 
anderen Interessengruppen eingehen und damit durch einen 
expliziten Stimmentausch zu einer Stabilisierung des 
politischen Prozesses beitragen.3) 

Die stabilisierende Funktion ergibt sich vor allem 
deshalb, da die am Log-rolling-Prozeß beteiligen Gruppen 
über mehrere Perioden bestehen bleiben, d.h. selbst 
stabile Partner eines Stimmentauschprozesses sind, und 
damit ein konstantes Verhalten von diesen erwartet werden 
kann, während die nichtorganisierten Wähler kaum als 
Partner einer über mehrere Perioden bindenden Vereinbarung 
in Frage kämen. Ein Interesse an der Aufrechterhaltung 
einer bestimmten Situation, auch wenn kurzfristig ein 
besseres Ergebnis erzielt werden könnte, ergibt sich ja 
nur, wenn die langfristigen Erträge höher sind als die 
kurzfristigen. Das setzt voraus, daß die Partner des 
Stimmentauschprozesses über mehrere Perioden hinaus 
Bestand haben. 

1) BERNHOLZ (1974) (1976) 
2) vgl. dazu Abschnitt 3.3.1. 
3) BERNHOLZ (1977) 
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Im folgenden soll dieser Aspekt aber keine weitere 
Berücksichtigung finden. Hier interessieren in erster 
Linie die Auswirkungen des unterschiedlichen Informations-
standes. 

3.3.4 Politischer Einfluß und Staatsversagen 

Die mangelnde Information führt dazu, daß organisierte 
Interessengruppen außerhalb von Wahlen Einfluß auf die 
Ergebnisse des politischen Prozesses nehmen können. Geht 
man dabei von eigennutzorientiertem Verhalten aus, so 
werden die Interessengruppen ihren Einfluß im wesentlichen 
darauf richten, Einkommensvorteile für ihre Mitglieder zu 
erzielen. Diese Gewinne aus dem politischen Prozeß dürften 
regelmäßig zu Lasten anderer Gruppierungen gehen.ll 

Diese Art von Einflußnahme wird oft bezeichnet als 
"rent-seeking" im Gegensatz zum "profit-seeking" durch 
produktive Tätigkeiten.2) Als "Renten" sollen dabei jene 
Erträge bezeichnet werden, die die über den normalen 
Opportunitätskosten eines Ressourceneinsatzes liegen. 

"Profit-seeking" bezeichnet dabei den Einsatz von Ressour-
cen in einen produktiven Prozeß, dessen Ergebnis eine für 
die Gesellschaft nützliche Aktivität darstellt. Renten 
entstehen auch im normalen Marktprozeß, beispielsweise als 
Obergangsphänomen, bevor ein Markt zum langfristigen 

1) vgl. das Buch von MCCORMICK/TOLLISON (1981) 
2) zur Theorie der rent-seeking society vgl. STIGLER 

(1971), POSNER (1971) (1974), PELTZMAN (1976), TOLLISON 
(1982), Beiträge in BUCHANAN/TULLOCK/TOLLISON (1980) 
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Gleichgewicht gefunden hat. In diesem Fall erfüllen 
"Renten" eine positive ökonomische Funktion, indem sie 
Ressourcen in die relativ unterversorgten Sektoren locken. 

"Rent-Seeking" bezeichnet einen etwas anders gelagerten 
Versuch, Gewinne zu machen. Hier interessiert vielmehr die 
Möglichkeit, künstlich eine Situation zu schaffen, in der 
die Erzielung einer Rente im oben definierten Sinn 
ermöglicht wird. "Rent-seeking" wird damit zu einem 
Prozeß, der keine allokationsverbessernde Funktion hat und 
nur im günstigsten Fall paretounschädlich ist. In der 
Regel dürfte das Erzielen einer Rente mit einer ineffi-
zienten Situation verbunden sein. 

"Natürlicher" Adressat von Interessengruppen, die an der 
Erzielung einer Rente interessiert sind, ist der Staat, 
der ja die Möglichkeit hat, bestimmte Zwänge auszuüben und 
somit Umverteilungsmaßnahmen zu organisieren, die nicht 
aus einem marktwirtschaftlichen Wettbewerbsprozeß resul-
tieren. So wurde die Theorie des "Rent-Seeking" auch im 
Zusammenhang mit der Analyse der Bestimmungsgründe von 
bestimmten marktregulierenden Maßnahmen des Staates, wie 
Importkontrollen, Marktzutrittsbeschränkungen, Preisbe-
stimmungen usw.1) Hier zeigte sich als erstes die Bedeu-
tung der Einflußnahme von Interessengruppen, die über 
staatliche Maßnahmen private Umverteilungsgewinne für ihr 
Klientel zu erzielen suchten. Die Ergebnisse können aber 
ohne weiteres auch auf andere staatliche Maßnahmen 
ausgeweitet werden.2) 

1) vgl. STIGLER (1971), POSNER (1974) 
2) dazu PEL TZ MAN ( 1976), auf Steuerreformen bezogen 

FOLKERS (lgs3b) 
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3.3.4.1 Politischer Einfluß und prozessuales Staats-
versagen 

Die Einflußnahme auf politische Entscheidungen ist kein 
kostenloser Prozeß. Die Höhe des politischen Einflusses 
kann dabei beschrieben werden durch eine Art Produktions-

funktion, deren Inputs die zur Einflußnahme aufgewandten 
realen Ressourcen darstellen.1) 

FUr die Interessengruppen unterliegt dabei die "Produk-
tion" von politischem Einfluß ähnlichen KalkUlen wie eine 
normale Investitionsentscheidung. Sie haben abzuwägen, 
inwieweit weitere Ausgaben zur Erhöhung des eigenen 
Einflusses durch die pekuniären Erträge dieses Einflusses 
noch gedeckt werden. Ein Gleichgewicht ergibt sich dann, 
wenn die Grenzerträge des politischen Einflusses gleich 

den Grenzkosten der Einflußnahme sind (siehe Zeichnung). 

Einfluß 

1) vgl. MCCORMICK/TOLLISON (1981) Chapt. 3; MCCOR-
MICK/TOLLISON (1980) 
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Auf der Ordinaten ist der Einfluß, den eine Interessen-
gruppe auf den politischen Prozeß hat, abgetragen, auf der 
Abszisse die in diesen investierten bzw. daraus gewonnenen 
Ressourcen R. I bezeichne nun eine Art "Produktionsfunk-
tion des politischen Einflusses" in Abhängigkeit vom 
Ressourceneinsatz, also den Kosten der Einflußnahme. E 
kann entsprechend als Ertragsfunktion der Einflußnahme 
interpretiert werden: Entlang E läßt sich bestimmen, wie 
hoch der Einfluß sein muß, um einen bestimmten Umvertei-
lungsgewinn aus dem politischen Prozeß zu ziehen. Der 
Gewinn der Interessengruppe ergibt sich dabei als Netto-
größe der gesamten Einkünfte aus dem politischen Prozeß 
und der darin investierten Ressourcen. Im betrachteten 
Fall gilt: 

Die Kosten sind dabei von den Mitgliedern der jeweiligen 
Organisation zu tragen und können aus verschiedenen 
Bestandteilen bestehen. Zu nennen sind: 
a) die reinen Organisationskosten, d.h. Kosten, die durch 

die Notwendigkeit, die Interessen zu organisieren, 
entstehen, 

b) Informationskosten: Es geht um das Sammeln und Aus-
werten von Informationen über die möglichen politischen 
Entscheidungen und deren Auswirkungen auf die Position 
der Mitglieder der Interessengruppen, 

c) Propagandakosten: Hier geht es um die Verbreitung von 
Informationen über die Auswirkungen von politischen 
Programmen und die Vorstellungen der Interessengruppe, 
um für oder gegen bestimmte Entscheidungen Stellung zu 
nehmen bzw. Stimmung zu machen. Diese Informations-
kosten beinhalten auch die Weitergabe von möglichen 
Reaktionen der Interessengruppe auf bestimmte politi-
sche Maßnahmen an die Politiker. 
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d) andere Arten von Ausgaben zur Einflußnahme: Beste-
chungsgelder,1) Wahlkampfspenden usw. 

Dabei können c) und d) als direkte Einflußnahmekosten 
angesehen werden, während a) und b) eher vorgelagerte 
Kosten sind, ohne die jedoch auch eine Einflußnahme nicht 
möglich ist. 

Letztendlich fUhrt die Existenz dieser "Einflußnahme-
kosten" dazu, daß allein zur HerbeifUhrung von bestimmten 
Umverteilungsmaßnahmen Ressourcen eingesetzt werden, die 
anderweitig eine produktive Verwendung hätten finden 
können: Umverteilung wird zu einem Negativ-Summen-Spiel 
(TULLOCK, 1980), d.h. die Kosten von Umverteilungsmaßnah-
men Ubersteigen die "tatsächlich" durch den Prozeß der 
Umverteilung selbst hervorgerufenen (allokativen) Kosten. 

TULLOCK (1971) hat diesen Prozeß beschrieben: Ressourcen, 
die allein eingesetzt werden,um bestimmte Umverteilungs-
gewinne aus dem politischen Prozeß zu erzielen, sind vom 
individuellen Standpunkt aus gesehen zwar produktiv, aus 
gesellschaftlicher Sicht jedoch Verschwendung. Dabei setzt 
diese Verschwendung von Ressourcen nicht unbedingt voraus, 
daß es zu tatsächlichen Umverteilungsgewinnen fUr die 
jeweiligen Interessengruppen als Investoren kommt. Allein 
der Umstand, daß durch politische Einflußnahme Gewinne auf 
Kosten anderer Gruppen möglich sind, fUhrt dazu, daß die 
einzelnen Interessengruppen zu einer Teilnahme am politi-
schen Prozeß quasi gezwungen sind: wenn nicht, um eigene 
Gewinne zu erzielen, so doch zumindest, um zu verhindern, 
daß andere Gruppen Einkommensvorteile auf Kosten der 
betrachteten Interessengruppe durchsetzen. Nicht nur der 
Einsatz von Ressourcen, um Umverteilungsgewinne zu 

1) vgl. ROSE-ACKERMANN (1975) (1978), K. SCHMIDT (1969) 
(1978) 

Wolfgang Laux - 978-3-631-75220-3
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:56:13AM

via free access



118 

erzielen, sondern auch um Umverteilungsverluste zu 
vermeiden, stellt eine gesellschaftliche Verschwendung 
dar. 

Die Möglichkeit zur Einflußnahme auf politische Entschei-
dungen im Rahmen eines Nicht-Wahl-Mechanismus führt somit 
zu einem wie oben definierten "prozessualen Staatsver-
sagen": Der Verlust an Ressourcen, die zur Entscheidungs-
findung eingesetzt werden, ist höher als unter der 
"reinen" Majoritätsregel ohne Einflußflahme durch politi-
sche Interessengruppen - es kommt zu einem kostenverursa-
chenden Wettbewerb um Einflußnahme auf den politischen 
Prozeß, dessen Ziel reine Umverteilungsmaßnahmen sind. 
Allerdings müssen nicht alle in die Einflußnahme einge-
setzten Ressourcen unbedingt als Verschwendung angesehen 
werden. Teilweise, z.B. bei der Bezahlung von Bestechungs-
geldern, dürfte es sich um reine Umverteilungsmaßnahmen 
zugunsten der Bestochenen handeln, die keinen allokativen 
Verlust darstellen und gegebenenfalls verteilungspolitis~h 
sogar als positiv zu werten sind.1) Allerdings weicht dann 
die Einkommensverteilung von der im eigentlichen Wahl-
prozeß gewünschten ab. 

Auch die Kosten der Organisation und die Kosten des 
Sammelns von Informationen sind nicht alle als Verschwen-
dung anzusehen. Interessengruppen können durchaus in der 
Lage sein, Informationen billiger zu beschaffen, als es 
deren Mitglieder ohne diese Organisation könnten. In 
diesem Sinn wäre eine Situation ohne Organisation noch 
weniger effizient als eine Situation mit organisierter 
Interessenvertretung. 

---------------1) Vgl. SCHMIDT (1969) 
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Auch kann die Verbreitung von Informationen unter Wähler 
und Politiker durchaus nur eine Verlagerung von Kosten, 
die sonst bei diesen angefallen wären, auf die Organisa-
tion bedeuten. Allerdings zeigen sich hier sehr starke 
Argumente für eine Ineffizienz dieser Informationspolitik. 
Sinn der Bereitstellung der Information durch die Interes-
sengruppe ist es ja, speziell die Argumente (Informa-
tionen) zu verbreiten, die für eine politische Entschei-
dung sprechen, die den von den Interessengruppen vertre-
tenen Individuen Vorteile bringen, und den Zugang zu 
Informationen mit gegenteiligem Inhalt zu erschweren. 

Ausgedrückt werden kann dies als Versuch, den Erwerb 
bestimmter Informationen zu verbilligen und diese damit 
leichter zugänglich zu machen, bzw. andere zu verteuern.1) 

Betrachtet werden soll das Informationskalkül des Wählers. 
Dabei soll davon ausgegangen werden, daß die subjektiven 
(erwarteten) Kosten auch den tatsächlichen Kosten, die mit 
der Möglichkeit einer falschen Entscheidung aufgrund eines 
unzureichenden Informationsstandes verbunden sind, 
entsprechen, d.h. daß die Erwartungen der Individuen 
richtig sind. Dann ergibt sich die optimale Informations-
menge für den Wähler an dem Punkt, an dem die Grenzkosten 
der Informationsbeschaffung gleich den Grenzerträgen der 
besseren Informiertheit bzw. den vermiedenen Grenzkosten 
einer auf mangelnden Informationen beruhenden falschen 
Entscheidung sind. Diese optimale Informationsmenge führt 
zu einer Minimierung der Kosten der Uninformiertheit. 
Einflußnahme wird dadurch möglich, daß man das Kostenkal-
kül der Wähler verändert. Wenn die Interessengruppe an 
einer positiven Entscheidung interessiert ist, wird sie 
die Informationen, die für diese Entscheidung sprechen, 

1) vgl. zum folgenden BARTLETT (1973), S. Jlff., S. 130ff. 
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verbilligt zur Verfügung stellen. Beispiel dafür sind 
Anzeigenkampagnen. kostenlose Abgabe von Informationsbro-
schüren, Flugblattaktionen usw. 
Dieser Zusammenhang ist in der folgenden Zeichnung 
dargestellt. Die für den Wähler relevanten Grenzkosten der 
Informationsbeschaffung sinken dabei auf C'2, der Wähler 
wird insgesamt mehr (spezifische) Informationen nachfragen 
als im Fall ohne Subventionierung. Die vom Wähler zu 
tragenden Informationskosten werden bei I** kleiner sein 
als bei I* - die tatsächlichen Kosten der lnformiertheit 
liegen jedoch höher, nämlich um die Differenz zwischen den 
tatsächlichen Kosten der Information C** und den Minimal-
kosten der lnformiertheit C*. Der Wähler ist auf diesem 
Gebiet "~berinformiert". 

Grenz 
koste 

Gesamt-
kosten 

C** 
C* 

-- c, 
'-------------------Informations-

' ' 

1 * 1 ** 

/ 

/ 
/ 

I 
I 

' 1 

stand 

'-----------------Infor~ations-
l* l** stand Wolfgang Laux - 978-3-631-75220-3
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Umgekehrt werden Argumente, die gegen eine Maßnahme 
sprechen, deren Durchsetzung einer Interessengruppe 
gelegen kommt, zuückgehalten bzw. die Information über die 
Nachteile dieser Maßnahme verteuert. In diesem Fall wird 
der Wähler sich entscheiden, weniger an Informationen 
nachzufragen, also in einem geringeren Maße informiert 
sein als - objektiv gesehen - optimal ist. Auch hier 
liegen die Kosten C** des - diesmal zu geringen -Informa-
tionsstandes über denen der Minimalkostenkombination C*. 

Grenz-
koste 

Gesamt-
kosten 

** C 
C* 

C --------'--..a..-------1 Informationsstand 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

' ' 

I** I * 
1 
1 
1 

-------------------i~Informationsstand 
!** I* 
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Die hier für die Wähler abgeleiteten zusammenhänge gelten 
natürlich auch für die Politiker und ihre Informations-
bedürfnisse. Auch sie müssen sich über die Auswirkungen 
von Maßnahmen auf die möglichen Stimmengewinne und 
-verluste Gedanken machen. Auch hier können die Interes-
sengruppen Einfluß nehmen, indem sie verzerrte Angaben 
über die zu erwartenden Wirkungen einer bestimmten 
politischen Entscheidung machen. Der Mechanismus ist dabei 
im wesentlichen derselbe wie im eben dargestellten Fall 
der Beeinflussung der Wähler, und führt ebenfalls zu einem 
Informationsstand, der anders ist als der mit Minimal-
kosten verbundene. 

3.3.4.2 Ein Gleichgewichtsmodell des politischen Einflus-

~ 

Im folgenden soll ein Gleichgewichtsmodell für die Höhe 
der politischen Einflußrtahme dargestellt werden, um die 
Ergebnisse des vorhergehenden Abschnitts noch einmal zu 
verdeutlichen.ll 

Dabei soll von einem Modell mit zwei Interessengruppen 
ausgegangen werden, die um politischen Einfluß zur 
Erzielung von Umverteilungsgewinnen konkurrieren. Dabei 
ist davon auszugehen, daß die Höhe der Einflußnahmekosten, 
die eine Interessengruppe auf sich nehmen muß, um einen 
bestimmten Umverteilungsgewinn zu realisieren, nicht 
unabhängig ist vom Einsatz von Ressourcen, die die andere 
Interessengruppe in den politischen Prozeß investiert. Die 
Begründung liegt auf der Hand: Jeder Umverteilungsgewinn, 
den die andere Gruppe macht, führt zu einer verringerten 
Chance, selbst Gewinne zu erzielen, bzw. zu einer direkten 

1) Zum Modellaufbau vgl. BECKER (1983) 
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Belastung über Steuerzahlungen, die den Umverteilungs-
gewinn aus der Beteiligung am politischen Prozeß verrin-
gern. 

Für die einzelnen Interessengruppen gilt deshalb: 

Tri Tri {Ri,Rj) 

mit ;iTq 
> o. a Tri 

< 0 
a R i a Rj 

2Tr· 
< o. a 2Tr i a 1 0 älr;Z-- ~ 

> 

2Tr· a 1 ~ o 
aRiaRj 

= Umverteilungsgewinn {Transfer) der Gruppe i 
= von Gruppe i,j in den politischen Prozeß 

eingesetzte Ressourcen 

Im einzelnen bedeutet das, daß die Höhe der Transfers 
negativ abhängig sind von der Menge an Ressourcen, die die 
andere Interessengruppe in den politischen Prozeß inve-
stiert. Es ist möglich, daß diese Transfers auch negativ 
werden können, d.h. daß durch die Aktivität anderer 
Interessengruppen eine Gruppe i zu Ne~tozahlern wird. 

Des weiteren wird angenommen, daß die beiden Interessen-
gruppen die Gesamtheit der in der Gesellschaft vorhandenen 
Individuen umfassen. Es gilt somit folgende Budgetbe-
schränkung: 

L Trk = O 
k = i,j 
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d.h. positive Umverteilungsgewinne, die die eine Gruppe im 
politischen Prozeß erzielt, werden von der anderen Gruppe 
bezahlt. (Der Einfachheit halber wird hier davon ausge-
gangen, daß der Wert der empfangenen und entnommenen 
Leistung einander entsprechen.) 

Dieser Zusammenhang läßt sich für die Interessengruppe 
unter der Annahme 

,irr; 
> 0 

folgendermaßen graphisch darstellen: 

p 

I~ , 
I ! , 

1? , 

Z; 

Mit R j (1~) , • 
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Auf der Ordinaten wird die Höhe der Umverteilungsgewinne 
(-verluste) abgetragen, auf der Abszisse die Menge an 
Ressourcen, die in den politischen Einflußnahmeprozeß 
investiert wurden. Die Steigung der Geraden P bezeichnet 
die (hier aus Vereinfachungsgründen konstant gehaltene) 
Substitutionsrate von öffentlichen Transfers und privaten 
Ressourcen, also quasi deren relatives Preisverhältnis. 

Die verschiedenen !-Kurven zeigen an, welche Umvertei-
lungsgewinne (oder -verluste) die Interessengruppe i durch 
den Einsatz von Ressourcen in den politischen Prozeß 
machen kann bei jeweils gegebener Einflußnahme bzw. Höhe 
des Ressourceneinsatzes der Interessengruppe j. Ein 
Optimum für die Interessengruppe besteht immer dann, wenn 
die Grenzerträge des Einsatzes von privaten Ressourcen in 
den politischen Prozeß a Tri/ aRi gleich sind der Grenz-
rate der Substitution von öffentlichen Transfers und 
privaten Gütern, die durch die Steigung der P-Geraden 
gegeben ist. Dabei ergibt sich ein Minimum an eigenem 
Ressourceneinsatz (und ein Maximum an Transfergewinnen) 
für Gruppe i, wenn Gruppe j keine Ressourcen in den 
politischen Prozeß einsetzt (Kurve Iio). Bei zunehmender 
Einflußnahme durch Gruppe j steigt auch die von Gruppe i 
in den politischen Prozeß eingesetzte Ressourcenmenge. 
wobei die erzielten Erträge auch negativ sein können, d.h. 
die Interessengruppe zum Nettozahler wird. Aus t Trk=O 
folgt, daß umgekehrt die Grenzproduktivität der von der 
Interessengruppe j in die politische Einflußnahme einge-
setzten Ressourcen sinkt, wenn Ri steigt. Für die Interes-
sengruppe j folgt ein mit zunehmendem Ri abnehmender 
Einsatz von eigenen Ressourcen, es gilt: 

/Trj < O 
aRi a Rj 

Ein Gleichgewicht läßt sich jetzt folgendermaßen ableiten: 
Zi bezeichne eine Anpassungskurve, die die Reaktion der 
Interessengruppe i auf eine Erhöhung der von j in den 
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politischen Prozeß eingesetzten Ressourcen darstellt. Geht 
man von einem Verhalten unabhängiger Anpassung aus, d.h. 
die jeweils betrachtete Gruppe nimmt die Höhe der Ein-
flußnahme der anderen Gruppe als gegeben an und paßt ihren 
eigenen Ressourceneinsatz in den politischen Prozeß an, 
ohne mögliche Wirkungen auf das Verhalten der anderen 
Gruppe zu berücksichtigen, dann läßt sich ein Gleichge-
wichtspunkt für den Ressourceneinsatz in den politischen 
Prozeß konstruieren. Dieser ergibt sich als Schnittpunkt 
der Anpassungskurven Zi und Zj. 
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Voraussetzung für ein Gleichgewicht ist, daß die Steigung 
der Zi_Kurve kleiner ist als die Steigung der Zj-Kurve.1) 

Das Zwei-Interessengruppenmodell verdeutlicht noch einmal 
den Umstand des prozeßbezogenen Staatsversagens: Beide 
Gruppen setzen Ressourcen in Höhe von Ri* bzw. Rj* in den 
politischen Prozeß ein, die verloren sind. 

3.3.4.3 Situationsbezogenes Staatsversagen und politischer 
Einfluß 

Im Rahmen der Interessengruppentheorie des Staates läßt 
sich allerdings nicht klären, ob eine ungleiche Verteilung 
des Einflusses auch zu einer ineffizienten Allokation 
führen muß. Eine ungleiche Machtverteilung führt im 
wesentlichen dazu, daß die mit höherer Macht ausgestatte-
ten Individuen ein positives Einkommen durch den politi-
schen Prozeß erzielen können, also Umverteilungsgewinne 
realisieren. Dber die spezifische Art dieser Umvertei-
lungsgewinne ist damit noch nichts gesagt. 

Ein Beispiel eines Interessenverbandes mag in diesem 
Zusammenhang ein Verband von Bauunternehmern sein. Nach 
der herkömmlichen Theorie der Einflußgruppen könnten diese 
darauf drängen, mehr an öffent 1 i chen Gebäuden durch 
staatliche Mittel herzustellen, und dabei z.B. auf die 
Wählerstimmen der in der Bauindustrie tätigen Arbeiter 
verweisen. Unter diesen Umständen kommt es gegebenenfalls 
zu einer zu großen Versorgung mit Gebäuden, d.h. die 
Ausgaben für öffentliche Bauten überschreiten das opti-
male, von den Wählern an sich gewünschte Maß.2) Die 

1) Dazu BECKER (1983) 
2) Man könnte diese Situation auch beschreiben als einen 

im politischen Prozeß sich manifestierenden Nutzen-
vergleich. Tatsächlich wird die Erhöhung der Einkommen 
der Mitglieder der Lobby stärker bewertet als die 
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Voraussetzung für ein erfolgreiches Operieren dieser Lobby 
seien erfüllt - hohe gruppeninterne Erträge, geringe 
Organisationskosten, begrenzte Gruppengröße usw. 

All dies als gegeben, stellt sich die Frage, weshalb die 
Lobbyisten den {kostspieligen) Weg der Erhöhung der für 
die Herstellung von Gebäuden verwandten Ausgaben wählen. 
Der Sinn dieser Maßnahme liegt ja weniger darin, daß eine 
Erhöhung der Ausgaben an sich für wünschenswert gehalten 
wird, sondern es handelt sich um einen Versuch, über diese 
Ausgaben höhere Einkommen (Gewinne) zu erzielen. Wenn die 
Gruppe der Bevorteilten bekannt ist, bleibt zu fragen, 
weshalb diese ihren Einfluß nicht darauf richten, direkte 
Einkommenstransfers zu erhalten, sondern stattdessen den 
komplizierten Umweg über erhöhte Aufträge wählen. Die 
Belastung der Steuerzahler bliebe die gleiche, der Gewinn 
fur die Mitglieder oder die Klientel des Interessenver-
bandes wäre höher, und es bestände keine Gefahr, daß 
mögliche Gewinne durch das Hinzutreten und die Aktivität 
neuer Produzenten auf diesem Sektor wegkonkurriert 
würden.3) Wenn aufgrund eines besonders starken Einflusses 
eine Erhöhung des eigenen Einkommens via politische 

Verschlechterung der Einkommensposition derjenigen, die 
über Steuern die Erhöhung der Bauausgaben finanzieren. 

3) Diese Gefahr besteht immer dann, wenn die Abgabe der 
öffentlichen Leistungen nicht an bestimmte Personen 
gebunden ist, sondern spezifische Kriterien zur 
Vorausssetzung hat, die im Moment des Beschlusses von 
den Mitgliedern der betreffenden Interessengruppe 
erfüllt wurden. Als Beispiel sei die Subventionierung 
von Milchprodukten genannt, die von allen Milchprodu-
zenten gleichermaßen in Anspruch genommen werden kann. 
Sind dann durch die Milchproduktion höhere Gewinne zu 
erzielen als durch andere Produkte, werden auch andere 
Produzenten in diesen Sektor vorstoßen und damit die 
Voraussetzung der Subventionsvergabe erfüllen. Sinkende 
Preise aufgrund erhöhter Produktionsmengen werden dann 
die Gewinne (auch der ursprünglichen Lobbyisten) auf 
ein Normalmaß reduzieren. Zur Konkurrenz im Rent-
Seeking-Modell vgl. POSNER (1975), TULLOCK (1975) 
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Entscheidung möglich ist, dann ist es in einem Höchstmaße 
irrational, diesen 
Geringe Effizienz 

wenig effizienten 
ist aber immer dann 

nicht-freie Transfers als Ergebnis 
Prozesses herauskommen.ll 

Weg ZU wählen. 
der Fall, wenn 

des politischen 

Hinzu kommt noch, daß für jede Interessengruppe ein Anreiz 
besteht, möglichst effiziente Methoden der Realisierung 
von Umverteilungsgewinnen zu wählen. Je größer die auf den 
eigentlichen Verteilungsgewinn bezogene Ineffizienz ist, 
d.h. je mehr Mittel über das Budget bewegt werden mussen, 
um einen bestimmten Verteilungsgewinn zu realisieren, um 
so höher wird der Widerstand anderer Gruppen sein und um 
so höhere Einflußnahmekosten entstehen den Mitgliedern der 
betrachteten Interessengruppe. Aus diesem Grund ergibt 
sich für jede Interessengruppe ein Anreiz, möglichst 
effiziente Wege, d.h. mit möglichst geringen Zusatzkosten 
belastete Methoden der Realisierung von Umverteilungsge-
winnen zu wählen.2l 

Wenn aber die Interessengruppen ihren Einfluß dahingehend 
geltend machen können, daß sie bestimmte freie Transfer-
zahlungen erhalten, handelt es sich um retne Umvertei-
lungsmaßnahmen, uber deren Wünschbarkeit objektiv kaum 
eine Aussage zu machen ist. Ein Staatsversagen kann es in 
diesem Sinne nicht geben, höchstens eine Abweichung von 
dem Endzustand, der sich bei einer reinen Mehrheitsent-
scheidung ohne Einflußnahme der Interessengruppen ergeben 
würde. 

1) Dasselbe Phänomen ist auch in den meisten Studien der 
Public-Choice-Literatur zu finden, soweit die Bereit-
stellung öffentlicher Güter mit Verteilungsfragen 
verknüpft ist. Es wird selten erklärt, warum diese 
Umverteilung ausgerechnet über die Versorgung mit 
öffentlichen Gütern stattfindet, und nicht über direkte 
Transfers. 

2) BECKER (1983) 
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Der Grund, daß die suboptimale Lösung gewählt wird, liegt 
im Informationsgehalt solcher Maßnahmen. 

Ein Spielraum für die politische Einflußnahme ist nur 
solange gegeben, wie eine mögliche Bevorteilung bestimmter 
Gruppen nicht zu entsprechenden Gegenmaßnahmen der negativ 
tangierten Gruppe führt. Solche Gegenmaßnahmen können zum 
Beispiel darin bestehen, daß die negativ Betroffenen sich 
selbst organisieren oder daß sie anderen Parteien ihre 
Stimme geben und somit den Wahlerfolg der die spezifischen 
Gruppen begünstigenden Politiker in Frage stellen. Ob es 
dazu kommt, hängt aber vom Informationsstand der Betrof-
fenen ab. Dabei wird aber die Höhe der Kosten, die bei der 
Beschaffung von Informationen über die Auswirkungen und 
verteilungspolitischen Inhalte einer Maßnahme anfallen, 
wesentlich von deren spezifischer Ausgestaltung bestimmt. 
Eine reine Umverteilung über Barzahlungen ist leicht als 
solche zu identifizieren und wird damit zu Stimmverlusten 
bei allen von der Umverteilung negativ Betroffenen führen. 
Die Durchsetzung einer solchen offenen Umverteilungsmaß-
nahme dürfte also kaum möglich sein, der diskretionäre 
Spielraum für offene, ungebundene Transfers zugunsten rein 
personell abgegrenzter kleiner Gruppen dürfte entsprechend 
gering sein.ll 

Höhere Informationskosten entstehen dann, wenn die 
Umverteilung nicht explizit, sondern implizit über 
bestimmte Ausgabenkategorien (Staatsaufträge, Subventionen 
usw.) erfolgt. Für die Steuerzahler ist dann nicht mehr 
eindeutig sichtbar, ob eine solche Maßnahme rein gruppen-
egoistischen Interessen dient oder auch positive Auswir-
kungen auf die eigene Lage hat. Die Problematik der 

1) vgl. NELSON (1976) S. 323, TULLOCK (1967) S. 103ff. 
Ähnlich argumentiert RUBIN (1975). Dieser führt eine 
Bevorzugung ineffizienter Transferarten darauf zurück, 
daß diese in größeren zeitlichen Abständen überprüft 
würden als (effiziente) Geldleistungen. 
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Kenntnis der Auswirkungen öffentlicher Maßnahmen auf die 
eigene Position wurde ja bereits angesprochen. Damit 
entstehen für die einzelnen Steuerzahler hohe Informa-
tionskosten, die sie aufwenden müßten, um die Maßnahme zu 
evaluieren. Die Existenz solcher Informationskosten ist 
aber notwendig, damit einzelne Interessengruppen Vorteile 
gegenüber anderen Gruppen durchsetzen können. Daher 
besteht für die jeweilige Interessengruppe ein Anreiz, die 
Undurchschaubarkeit des Budgets zu erhöhen und damit 
partiell die Wirksamkeit der politischen Konkurrenz um 
Wählerstimmen über Budgetvorschläge außer Kraft zu setzen. 

Das Kalkül der Interessengruppen kann dann berechnet 
werden: 

Max: U U (Tr,R) mit Tr = Tr (B,F) 

Wobei Tr den Einkommenswert oder Verteilungsgewinn aus 
einer spezifischen staatlichen Leistung symbolisiert. 
Dieser ist abhängig von den für die staatliche Leistungen 
aufgewendeten realen Ressourcen B (also dem Umfang des 
Budgetpostens), und dem Wert F als Ausdruck für den Grad 
der Ineffizienz dieser staatlichen Umverteilungsmaßname, 
die durch die spezifische Art der Umverteilung gegeben 
ist. 

Für die Höhe der bei diesem Umverteilungsprozeß aufge-
wandten Ressourcen B gelte: 

B B (R,W) 

Wobei R die durch die Interessengruppen involvierten 
Kosten darstellen (Mitgliedsbeiträge, Lobbykosten, 
Bestechungsgelder usw.), die den einzelnen Mitgliedern der 
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Interessengruppen entstehen. W gilt als Indikator des 
Widerstands anderer Gruppen bzw. der Wähler insgesamt 
(durch Gegenstimmen usw.). 

Es gelte: a Tr > 0, 
TI 

a Tr < O, 
TT 

a 2rr < 0 
7i"'B'""aF 

Damit ergibt sich für die Zielfunktion der Interessen-
gruppe: 

Max: U U {Tr (B(R,W), F), R} 

Wobei Handlungsparameter die für die Erlangung der 
Transfers eingesetzten Ressourcen R und der Grad der 
Ineffizienz F der staatlichen Maßnahme sind. 

Es gilt: dU 
dR 

au a T r aB + au = 0 
aTr as ~ ~ 

Aus: au = - au folgt: aTr 
7ifr ~ all 

Die einzelnen Mitglieder der Interessengruppen erreichen 
dann ihr Nutzenmaximum, wenn die Verteilungsgewinne aus 
einer Erhöhung des staatlichen Budgets gleich sind dem 
Wert der Ressourcen, die sie für diese marginale Erhöhung 
ausgeben müssen. 

Differenzieren wir nach F, gilt: 

dU 
dF 

Da 

a u 
aTr 

aTr 
7i"F 

O; 

< 0 für F > 0 muß F 0 sein. 

Die Situation ändert sich, wenn die Widerstandsfunktion 
der anderen Bürger nicht unabhängig ist vom eigenen 
Verhalten. Gesetzt den Fall, es gilt: aw/ a F < 0, d.h. 
die möglichen entstehenden Widerstände durch zu erwartende 
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Stimmverluste hängen ab von der Durchsichtigkeit der 
politischen Maßnahme, die negativ mit F (als waste-Indi-
kator} korreliert. 
Es folgt dann: 

Max!: u u (Tr,T) 
mit Tr Tr (W,F} 

B = B (W,R} 
w = w ( F) mit a w < 0 

""""aF 

Es folgt: 

dU = qU aTr aB aw + au aTr 0 
iJr aTr aß 7w ar aTr at 

+ + + 

oder cl Tr/ of 
= oB/ aw 

< 0 
oTr/ aB aF/ aw 

Sinkt durch eine Erhöhung der Ineffizienz einer Maßnahme 
deren Informationsgehalt über die damit verbundenen 
Verteilungswirkungen, so verringert sich der Widerstand 
der Wähler. Die Interessengruppe kann daher ein höheres 
Budget durchsetzen. Andererseits sinkt aufgrund der 
erhöhten Ineffizienz der Anteil der Umverteilungsgewinne 
an den staatlichen Gesamtausgaben. Beide Effekte wird die 
Interessengruppe gegeneinander abwägen und den Grad der 
Ineffizienz wählen, bei dem sich marginale Gewinne und 
Verluste ausgleichen. 

3.3.4.4 Die Behandlung des Fiskalillusion in der Litera-
tur 

Die Oberlegung, daß die Entscheidung der Wahlbürger nicht 
von der Höhe der Kosten und Vorteile der Staatstätigkeit, 
sondern von der "wahrgenommenen" Höhe dieser Größen 
abhängt, ist nicht neu. Insbesondere bei Diskussionen um 
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die optimale Größe des Budgets wurde dieser Zusammenhang 
unter dem Begriff der "Fiskalillusion" behandelt. Dabei 
ist man sich über die Auswirkungen der Fiskalillusion 
nicht einig. 

DOWNS (1960) argumentierte, daß die aktuelle Höhe des 
Budgets kleiner sei als die "korrekte" Größe, wobei diese 
definiert war als der Budgetumfang, der sich ergeben 
würde, wenn die Wähler vollkommen über Nutzen und Kosten 
der staatlichen Maßnahmen informiert wären. Zur Begründung 
dieser These führt DOWNS auf, daß die Wahrnehmung der 
Steuerbelastung stärker wäre als die Wahrnehmung des 
Nutzens, den der einzelne aus dem Staatshaushalt zieht, 
und daß deshalb ein stimmenmaximierender Politiker ein zu 
kleines Budget anbieten würde. 

Andere Beiträge stellen im Gegensatz zu DOWNS eher auf die 
Einnahmeseite ab und argumentieren, daß "Fiskalillusion" 
hauptsächlich an dieser Stelle auftreten würde und es 
somit zu einem zu großen Umfang des Budgets käme.1) 

Letztendlich läßt sich über die Auswirkung der Fiskal-
illusion auf die Optimalität des bestehenden Budgetumfangs 
nichts aussagen. Versuche, durch einen Vergleich der Höhe 
der Fiskalillusion auf der Einnahme-und Ausgabenseite (im 
Sinne einer Unterschätzung der Lasten bzw. Nutzen) 
herauszufinden, ob der Budgetumfang zu groß (Dominanz der 
Fiskalillusion auf der Einnahmeseite) oder zu klein 
(stärkere Ausgabenillusion) ist, dürften wenig hilfreich 
sein.2) Gibt man nämlich die Voraussetzung nur eines 
öffentlich angebotenen Gutes bzw. nur einer Einnahmeart 
auf, dann dürfte auch die Struktur der Ausgaben und 

1) Zur Fiskalillusion auf der Einnahmeseite vgl. WAGNER 
(1976), GOETZ (1977), FLOWERS (1977), BROWNING (1974), 
POMMEREHNE/SCHNEIDER (1978), SCHMöLDERS (1959) 

2) vgl. WEST/WINER (1980), CARTER (1982) 
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Einnahmen durch die Existenz der Fiskalillusion nicht 
unberührt bleiben. Bei gegebenem Budgetumfang können dann 
bestimmte Ausgaben- oder Einnahmenkategorien zu hoch, 
andere zu niedrig sein, der Gesamteffekt bleibt offen. 

Bei den genannten Autoren handelt es sich bei der "Fiskal-
iTlusion" um ein nicht geklärtes, exogen gegebenes 
Phänomen. Daß die Verbreitung von Fiskalillusion ein 
Mittel sein kann, um bestimmte Verteilungswirkungen des 
Staatshaushalts systematisch zu verschleiern und damit den 
Widerstand der Steuerzahler zu minimieren, wurde bereits 
von dem Italiener PUVIANI um die Jahrhundertwende er-
kannt.ll PUVIANI ging dabei von einem durch eine herr-
schende Klasse dominierten Staat aus, die die Illusion 
benutzt und fördert, um eigene Privilegien zu er~alten und 
zu schützen. "Schließlich erkennt man ein drittes fried-
liches Mittel des Schutzes gegen die Unzufriedenen in den 
optimistischen Illusionen betreffs der öffentlichen 
Einnahmen und Ausgaben. Mit ihrer Hilfe wird ein beträcht-
licher Teil der Steueropfer der Bürger getarnt, der Glaube 
genährt, daß viele Institutionen und Formen öffentlicher 
Betätigung vorteilhaft seien, der Wert der vom Staate 
durchgeführten Reformen übertrieben. Man kann somit zu der 
Annahme kommen, daß die optimistische Illusion dem Staat 
eine größere Stabilität verleiht.•2) 

PUVIANI geht dabei weiterhin im einzelnen auf die ver-
schiedenen Einnahmearten ein und schildert deren (vermute-
te) Wirkung auf das Belastungsgefühl der Staatsbürger, 
beschreibt aber auch die Möglichkeit zur Verschleierung 
von Ausgaben durch haushaltstechnische und andere Kniffe. 

1) PUVIANI (1960). Das italienische Original erschien 
1903. Eine detaillierte Inhaltsangabe findet man bei 
BUCHANAN (1967). 

2) PUVIANI (1960) S. 25 
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Die meisten Beiträge, die sich mit Fiskalillusion befas-
sen, behandeln allerdings nicht die Schaffung von Fiskal-
illusion als ein Ergebnis eines rationalen Entscheidungs-
prozesses, wie es bei PUVIANI und BARTLETT begriffen wird, 
sondern begnügen sich, das Phänomen zu erfassen und daraus 
Politikempfehlungen abzuleiten.l) 

Eine besondere Rolle bei der Diskussion der Fiskalillusion 
spielt dabei die in den meisten Staaten zu beobachtende 
wachsende Staatsverschuldung. Besonders BUCHANAN's und 
WAGNER's Kritik2) an den ökonomischen Folgen des Keyne-
sianismus betont, daß die Möglichkeit der Staaten zur 
Verschuldung zu einem überhöhten Staatshaushalt geführt 
habe. 

Ihrer Meinung nach existierte vor der keynesianischen 
Revolution als ein Teil der Finanzverfassung die Vorstel-
lung eines jährlichen, materiellen Budgetausgleichs, d.h. 
ein Verbot der Schuldfinanzierung von öffentlichen 
Ausgaben. Wenn auch eine solche Vorschrift nicht explizit 
in den Verfassungen zum Ausdruck kam, so bestand doch ein 
allgemeiner Konsens, der einer Kreditfinanzierung von 
Staatsausgaben in Normalzeiten (Kriege galten als Ausnah-
mezeiten, eine Kriegsfinanzierung durch Schuldaufnahme 
wurde allgemein akzeptiert) den Ruch der Unsolidität 
anhängte und somit quasi als eine implizite Regel wirkte, 
die diese Art der Finanzierungsweise weitestgehend 
ausschaltete. 

1) z.B. WAGNER (1976), MUSGRAVE (1981), die beide eine 
Vereinfachung des Steuersystems postulieren, bzw. durch 
die Integration von Einnahme- und Ausgabeentscheidungen 
eine höhere Transparenz der Entscheidungen schaffen 
wollen, oder WEST/WINER (1980), die einen optimalen 
Grad der Fiskalillusion ableiten. 

2) BUCHANAN/WAGNER (1977) (1978a) (1978b) 
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Die keynesianische Revolution veränderte die Einstellung 
gegenüber der Staatsverschuldung als Finanzierungsinstru-
ment, indem das Augenmerk auf die stabilisierenden Effekte 
des Staatshaushalts gelenkt und die staatliche Kredit-
aufnahme als geeignetes Mittel zur Bekämpfung der Rezes-
sion dargestellt wurde. 

Die Enttabuisierung der Staatsverschuldung zog jedoch eine 
übermäßige Ausdehnung der Staatsausgaben nach sich: 
Gegenüber einer Erhöhung von Steuern bzw. einer Reduktion 
von Ausgaben stellt die Kreditaufnahme eine Art des 
Ressourcenentzugs dar, die ein relativ geringes Bela-
stungsgefühl auf Seiten der Staatsbürger hinterläßt bzw. 
deren negativen Auswirkungen für den einzelnen Bürger 
schwer feststellbar und quantifizierbar sind. Daraus 
resultiert eine Unterschätzung der tatsächlichen Belastung 
durch die Staatsverschuldung, mit dem Effekt, daß es zu 
einer zu großen Ausdehnung der Staatsausgaben kommt. 

Der Grund liegt nach BUCHANAN/WAGNER in einem unsymme-
trischen Einsatz des keynesianischen Instrumentariums: In 
der Rezession werden Steuerausfälle und konjunkturpoli-
tisch begründete Mehrausgaben durch Schuldaufnahme 
finanziert, im Boom kommt es, anders als von der keyne-
sianischen Doktrin vorgesehen, jedoch nicht zu einer 
Bildung von Oberschüssen bzw. zu einer Reduktion des 
Schuldenbestandes, da die Leidtragenden solcher Maßnahmen 
relativ leicht zu identifizieren sind und damit dadurch 
starke politische Widerstände hervorgerufen werden, die 
einen stimmenmaximierenden Politiker veranlassen, darauf 
zu verzichten und weiterhin zur Kreditaufnahme zu greifen. 
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BUCHANAN/WAGNER fordern entsprechend die Aufnahme eines 
Artikels in die Verfassung, der einen jährlich materiell 
ausgeglichenen Haushalt zur Vorschrift macht, und die 
Staatsverschuldung als Finanzierungsinstrument somit 
ausschließt. 

Die Forderung nach einer Reduktion der Staatsverschuldung 
findet, wenn auch oft aus anderen Gründen, eine große 
Anzahl von Befürwortern. Die Idee einer verfassungsmäßigen 
Begrenzung der Schuldaufnahmemöglichkeit, die ja auch 
einer Initiative einer Anzahl von Bundesstaaten in den USA 
zugrunde lag,1) wäre auch im Rahmen einer Arbeit über den 
Sinn von Budgetbeschränkungen eingehender zu behandeln. 
Allerdings liegen zum Problem eines verfassungmäßig 
verankerten Zwangs zum materiellen Haushaltsausgleich 
bereits einschlägige Arbeiten vor, so daß sich eine 
tiefere Behandlung hier erübrigt.2) 

3.3.5 Exkurs: Bürokratie als Interessengruppe 

Einer besonderen Berücksichtigung unter den verschiedenen 
Interessengruppen bedarf die Bürokratie. In Abschnitt 3.2 
wurde gezeigt, daß eigennutzorientierte Bürokratien an 
einem möglichst hohen Budget interessiert sind. Dabei 
wurde aber das Verhalten der Bürokratie nur insoweit in 
Betracht gezogen, wie diese als Anbieter öffentlicher 
Leistungen fungieren, während die Nachfrage nach öffent-
lichen Leistungen eine exogen gegebene Größe darstellte. 

1) siehe dazu Kapitel 1. 
2) vor allem: BAUM (1982) und die erwähnten Schriften von 

BUCHANAN /WAGNER. 
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Zu beachten ist allerdings, daß die Nachfrage nach 
öffentlichen Leistungen von der Administration selbst 
beeinflußt werden kann. 

Dabei werden in der Literatur mehrere Kanäle der Einfluß-
nahme unterschieden, wobei das Ergebnis jedesmal eine 
überhöhte Nachfrage nach öffentlichen Leistungen und damit 
ein zu großes Budget ist. Die drei Arten der Einflußnahme, 
die nicht unabhängig voneinander sind, sind folgende: 

1. Bürokraten haben auch ein Stimmrecht, sind Wähler und 
beeinflussen durch ihre Wahlentscheidung das Ausmaß der 
staatlichen Leistungen. 

2. Bürokratien haben eine wichtige Funktion bei der 
Formulierung von Programmen ("agenda setting"). 

3. Die Bürokratie hat ein spezifisches Informationsmonopl 
über die Auswirkungen der von ihr erbrachten Leistungen 
und kann dieses sowohl gegenüber den Politikern als 
auch den Wählern einsetzen. 

3.3.5.1 Zum Abstimmungsverhalten der Bürokraten 

Speziell TULLOCK,1) aber auch andere Autoren sehen einen 
Grund für einen wachsenden Staatsapparat darin, daß den 
Bürokraten (den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes) 
die Möglichkeit gegeben ist, zu wählen. Diese haben aber 
ein Interesse an einem möglichst großen Budget, da sie 
gerade dadurch Umverteilungsgewinne machen können. 
Natürlich sind sie auch als Steuerzahler von einem zu 
hohen öffentlichen Haushalt negativ betroffen, aber ihr 
Gewinn aus der Bereitstellung öffentlicher Leistungen geht 
auf jeden Fall über den Wert hinaus, den sie diesen als 
reine "Konsumenten" zurechnen: Es handelt sich um eine Art 

1) TULLOCK (1974) (1977) (1972) 
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Selbstkontraktion,1) da sie als Anbieter der öffentlichen 

Leistungen gleichzeitig durch die Wahlentscheidung über 

die Höhe des staatlichen Sektors bestimmen können, somit 

als Nachfrager nach ihren eigenen Leistungen auftreten. 

Die Effekte sollen an der nachfolgenden Abbildung dar-

gestellt werden:2) 

X 

x 

y 

---------------1) vgl. KRAUSE-JUNK (1972), S. 137 

2) vgl. BORCHERDING/BUSH/SPANN (1977), S. 217 
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In einer einfachen 2-Güterwelt soll die Entscheidung 
zwischen einem öffentlichen Gut Y und dem privaten Gut X 
getroffen werden. Die Höhe des privaten Einkommens X sei 
vorgegeben, ebenso der marginale (E durchschnittliche) 
Steuersatz.l) Zu bestimmen ist nun, für welche Höhe des 
Angebots an öffentlichen Gütern das betrachtete Individuum 
stimmen wird. Hier soll dies die Menge Y* sein. 

Das gilt allerdings nur, solange das betrachtete Indivi-
duum nicht selbst zur Bürokratie gehört. In diesem Fall 
soll die Höhe des privaten Einkommens abhängig sein von 
der Höhe des öffentlichen Outputs, beispielsweise durch 
höhere Bezahlung. Für das Individuum ist der Preis des 
öffentlichen Gutes kleiner als der marginale Steuersatz, 
beziehungsweise es zieht zwei Arten von Nutzen aus der 
Bereitstellung des öffentlichen Gutes: Einmal den direkten 
Nutzen aus dem Konsum des öffentlichen Gutes selbst, zum 
anderen die mit der Bereitstellung verbundenen Vorteile 
aus seiner Tätigkeit in der Administration. Ausgedrückt 
werden kann das durch eine Rechtsdrehung der Budgetgeraden 
auf X V. Die vom Bürokraten als Wähler nachgefragten Menge 
der öffentlichen Leistungen wird bei Y** liegen, das heißt 
in aller Regel (Giffen-Paradox ausgeschlossen) bei einer 
höheren Menge, als wenn er ohne Berücksichtigung des 
Umstandes, daß er vom öffentlichen Bereitstellungsprozeß 
profitiert, seine Präferenzen offengelegt hätte. 

Daraus folgt, daß die durch Wahlen geäußerte Nachfrage 
nach öffentlichen Gütern bereits zugunsten eines zu hohen 
Budgets verzerrt ist, da bestimmte Wähler aus der Art der 
Bereitstellung selbst einen Nutzen ziehen. 

1) Daraus bestimmt sich die Steigung der Budgetgerade X Y 
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3.3.5.2 Die Programmformulierung 

Durch die Formulierung von möglichen Programmen ergibt 
sich eine weitere Möglichkeit für die Bürokratie, das 
Ergebnis des politischen Prozesses zu bestimmen. Ausgangs-
punkt dieser Modelle des 11 agenda-setting 11 l) ist die 
Oberlegung, daß die Budgetvorschläge, die zur Wahl 
gestellt werden, von der Bürokratie vorbereitet werden. 
Dabei kann nur eine begrenzte Anzahl von Alternativen zur 
Wahl gestellt werden. Die Bürokratie hat somit die Chance, 
durch die Ausgestaltung der verschiedenen Vorschläge dafür 
zu sorgen, daß der ihr genehme bei einer Wahlentscheidung 
gewinnt. 

Das Grundkonzept soll an einem extrem vereinfachten 
eindimensionalen Median-Wähler-Modell dargestellt 
werden.2) Dabei soll die Entscheidung über eine bestimmte 
Höhe des Budgets getroffen werden, das stellvertretend für 
ein Bündel öffentlicher Leistungen stehen soll~ Auch die 
Steuerlastverteilung soll vorgegeben sein. Des weiteren 
soll angenommen werden, daß die Wähler eine gleiche 
positive wie negative Abweichung von dem von ihnen als 
optimal angesehenen Budget gleich stark bewerten, das 
heißt: Eine 1oiige Ober- oder Unterschreitung wird von 
ihnen gleich schlecht angesehen. Als Gleichgewichtslösung 
ergibt sich dann nach der herkömmlichen Lösung das Budget, 
das der Median-Wähler bevorzugt. 

1) DENZAU, MACKAY, WEAVER (1979) (1981); DENZAU, MACKAY 
(1980); MACKAY, WEAVER (1978) (1979); ROMER, ROSENTHAL 
(1978) (1979); FILIMON, ROMER, ROSENTHAL (1982) 

2) Dazu: DENZAU, MACKAY, WEAVER (1979) 
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Wähler Median 

.__ ______ ...,_ ______ _,1, ___ -l,.~8 

8** 

Auf der Abszisse sei die Höhe des Budgets abgetragen, auf 
der Ordinate der Anteil der Wähler (in Prozent ausge-
drückt), die das jeweils vorgeschlagene Budget für das 
Beste halten. Als Gleichgewichtslösung ergibt sich dann 
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das Budget B*, die Budgetgröße, die der Median-Wähler 
bevorzugt. Dieses Budget wird gegen jede Alternative 
gewinnen. 

Dies gilt allerdings nur, wenn im Rahmen eines politischen 
Wettbewerbs eine Annäherung der tatsächlichen Vorschläge 
an das Median-Wähler-Budget möglich ist. Ausgangspunkt der 
Analyse der genannten Autoren ist nun, daß die Teilnahme 
am politischen Prozeß nicht kostenlos und somit nicht 
uneingeschränkt möglich ist. Teilnahme am politischen 
Prozeß beinhaltet aber in diesem Zusammenhang die Möglich-
keit, Budgetvorschläge zu machen und abstimmen zu lassen. 

Damit besteht ein bestimmter monopolistischer Spielraum 
bei der Aufstellung des Budgets beziehungsweise der 
verschiedenen Budgetvorschläge, und damit die Möglichkeit, 
das Wahlergebnis durch die konkrete Ausgestaltung der zur 
Abstimmung gestellten Alternativen zu beeinflussen. Geht 
man davon aus, daß die staatliche Bürokratie als die 
Instanz, die im wesentlichen mit der Vorbereitung und 
Formulierung von Programmen und Budgetvorschlägen betraut 
ist, diese monopolistische Stellung innehat, und daß diese 
an einem möglichst hohen Budget interessiert ist, dann 
ergibt sich folgendes Problem: Im einfachsten Fall kann 
die Bürokratie einen Budgetvorschlag zur Wahl stellen und 
als Alternative nur ein Budget in Höhe von Null zulassen, 
das heißt die Wähler vor eine "Alles-oder-nichts-Entschei-
dung" stellen. Die maximal durchsetzbare Budgethöhe liegt 
dann bei B**, dem Budget, das der Medianwähler gerade noch 
einem Budget in Höhe von Null vorzieht. Genau dieses 
Budget wird von der Bürokratie als Vorschlag unterbreitet. 
Der Budgetumfang wird auf jeden Fall weit größer sein als 
der, der sich in einem "normalen", sprich konkurrenzmäßi-
gen, politischen Entscheidungsprozeß herausgebildet hätte. 
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Das vorgestellte Modell ist durch seine Annahmen über die 
Eindimensionalität extrem einfach, aber auch die Aufgabe 
dieser vereinfachenden Annahmen ändert nichts an der 
Grundargumentation, daß ein monopolistischer Spielraum der 
Bürokratie bei der Aufstellung des Budgets zu einem aus 
der Sicht der Wähler zu hohen und damit ineffizienten 
Staatshaushalt führt. 

Eine mögliche Modifikation besteht darin, daß die Büro-
kratie nicht eine Alles-oder-nichts-Entscheidung herbei-
führen kann, sondern daß sie nur einen Kostenvorteil bei 
der Formulierung des Haushaltsvorschlags hat. Unter diesen 
Umständen muß sie damit rechnen, daß, wenn der einge-
brachte Budgetvorschlag zu hohe (Effizienz-)Kosten für die 
Wähle~ mit sich bringt, diese die Kosten eines Gegenvor-
schlags auf sich nehmen, einen solchen formulieren und zur 
Abstimmung stellen. Diese Möglichkeit begrenzt zwar den 
Spielraum der Bürokratie und führt dazu, daß das Budget 
nicht zu extremen Größen anwächst; solange jedoch ein 
Kostenvorteil bei der Formulierung des Budgetvorschlags 
auf Seiten der Bürokratie vorhanden ist, wird eine Tendenz 
zum ausschließlichen Angebot von zu großen Budgets zu 
verzeichnen sein.1) 

Eine weitere Modifikation ergibt sich, indem man die Idee 
des Budgets als einer homogenen Größe aufgibt und eine 
unterschiedliche Zusammensetzung der öffentlichen Lei-
stungen und deren Finanzierung zuläßt. Damit ergibt sich 
für die Bürokratie ein weiteres Instrument, um eigene 
Vorstellungen über die Höhe der Staatsleistungen durch-
zusetzen: Der gezielte diskriminierende Einsatz von 
Staatsleistungen und Steuern.2) 

1) vgl. DENZAU, MACKAY, WEAVER (1981) 
2) "benefit and tax share discrimination"; vgl. besonders 

DENZAU, MACKAY (1980), MACKAY, WEAVER (1978), HUNTER 
(1983) 
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Der Grundgedanke ist dabei der folgende: Die Höhe des 
Steuersatzes kann als Preis, den der einzelne Stimmbürger 
für die öffentlichen Leistungen zahlen muß, angesehen 
werden. Kennt die Bürokratie die verschiedenen Zahlungs-
bereitschaften der Wähler, kann sie durch Steuersatzdis-
kriminierung und gezielte Differenzierung der staatlichen 
Leistungen die Zustimmung der Bürger zu einem möglichst 
hohen Budget erreichen. Diejenigen Steuerzahler, deren 
Nachfrage nach öffentlichen Leistungen stark (Steuer-) 
preiselastisch ist, werden mit einem relativ geringen 
Steuersatz belastet bzw. erhalten einen recht hohen Anteil 
an den Staatsleistungen. Die Stimmbürger mit einer 
preisunelastischen Nachfrage nach öffentlichen Leistungen 
werden hingegen sehr stark mit Steuern belastet, da sie 
trotzdem für die Erstellung der öffentlichen Leistung 
stimmen werden. Durch geschickte Diskriminierung läßt sich 
so ein maximales Budget durchsetzen. 

Eine Steuersatzdiskriminierung selbst ist dabei nicht 
unbedingt negativ zu bewerten: auch die Lindahl-Lösung 
einer optimalen Versorgung mit öffentlichen Gütern 
verlangt ja nach marginaler Zahlungsbereitschaft diffe-
renzierende Steuersätze. Die Steuerlastverteilung, die die 
Bürokratie wählt, unterscheidet sich jedoch von der nach 
der Lindahl-Lösung. Die Bürokratie wird nicht nach 
marginalen, sondern nach totalen (Gesamt-)Zahlungsbereit-
schaften differenzieren, um ein möglichst hohes Budget 
durchzusetzen: Individuen, die dem bestehenden Umfang an 
staatlichen Leistungen einen relativ hohen Wert beimessen, 
werden mit hohen Steuern belastet, auch wenn sie einer 
weiteren Einheit öffentlicher Güter nur einen geringen 
Wert beimessen, und umgekehrt. Im Ergebnis wird das Budget 
unter allokativen Gesichtspunkten zu groß sein (außer im 
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Fall vollkommen preisunelastischer Nachfrage), und die 
Struktur der Steuerbelastung in aller Regel auch von der 
Lindahl-Lösung abweichen.1) 

Analog kann für eine differenzierte Zuteilung öffentlicher 
Leistungen (soweit diese nicht rein öffentliche Güter 
darstellen, also von allen im gleichen Ausmaß konsumiert 
werden) argumentiert werden: Hier wird die Bürokratie den 
Bürgern, deren Nachfrage nach öffentl·ichen Leistungen 
relativ preiselastisch ist, eine größ•re Menge zuteilen 
als den Bürgern mit relativ preisunelastischer Nachfrage, 
da bei letzteren eine Ausdehnung des Angebots an Staats-
leistungen nur zu einer geringfügig erhöhten (Steuer-)zah-

1) Diese Argumentation weist Parallelen auf zu der Polemik 
BUCHANAN/BRENNAN's (1980) gegen die Möglicheit von 
Steuersatzdiskriminierungen im Leviathan-Staat. In 
deren Modell steht jedoch der steueraufkommenmaximie-
rende Staat im Mittelpunkt der Analyse, der ohne 
irgendwelche exogenen Beschränkungen durch differen-
zierende Besteuerung verschiedener Individuen ein 
möglichst hohes Aufkommen zu erreichen sucht. Die 
Steuersatzdiskriminierung dient bei ihnen der maximalen 
Ausbeutung der Staatsbürger, wird also nach den 
unterschiedlichen Substitutionsmöglichkeiten der 
Individuen vorgenommen, während bei DENZAU, MACKAY und 
WEAVER die Diskriminierung der Maximierung der politi-
schen Zustimmung zu den jeweiligen Budgetvorschlägen 
dient. Die unterschiedlichen Reaktions- bzw. Ausweich-
möglichkeiten der Steuerzahler spielen dabei keine 
Rolle. 
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lungsbereitschaft führt. Auch durch solche Maßnahmen 
versucht die Bürokratie, die Zustimmung zu einem relativ 
großen Budget zu erreichen.ll 

Grundlegend für alle diese Oberlegungen ist, daß die 
staatliche Bürokratie die Initiative bei der Formulierung 
der Ausgaben- und Einnahmenprogramme hat. Begründet werden 
kann dies mit der Unzulänglichkeit der Formulierung der 
Budgetaufstellung durch nicht-staatliche Stellen. Tat-
sächlich dürfte es für Außenstehende unmöglich bzw. zu 
teuer sein, mit der gleichen Kompetenz und Sachkenntnis 
einen Alternativhaushalt zu dem von der staatlichen 
Bürokratie vorgeschlagenen zu entwickeln. Auch wenn 
verschiedene Parteien um den Wahlsieg konkurrieren, 
bedient sich die jeweils siegreiche im wesentlichen eines 
gleichbleibenden Verwaltungsapparats und ist somit ebenso 
von den Initiativen der Bürokratie abhängig. Die Alter-
nativvorschläge, die die einzelnen Parteien den Wählern 
vorlegen, beziehen sich entsprechend nie auf die Gesamt-
heit aller Detailprobleme - eine echte Alternative in 
diesem Sinne wäre nur zu erwarten, wenn jede Partei einen 
eigenen vollständigen Staatsapparat besäße, der im Fall 
des Wahlsiegs dann die Aufgaben der staatlichen Bürokratie 
übernehmen würde. 

1) Die Möglichkeit einer Leistungsdiskriminierung setzt 
allerdings voraus, daß die betreffenden öffentlichen 
Leistungen nicht wieder auf privaten Märkten weiter-
verkauft werden können. In diesem Fall wird sich ein 
einheitlicher Preis für das entsprechende Gut bilden, 
eine differenzierende Leistungsabgabe durch die 
Bürokratie ist sinnlos. Wenn jeder das öffentliche Gut 
auf dem Markt erwerben kann, kann die Bürokratie durch 
eine nach Zahlungsbereitschaft differenzierte Lei-
stungsabgabe kein höheres Budget durchsetzen. Vgl. dazu 
die Diskussion zwischen DENZAU/MACKAY (1980) und 
STAAF/WEST (1980) 
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Der Spielraum der Bürokratie bei der Programmformulierung 
ist dementsprechend nicht unbedingt unbegrenzt, ein 
Spielraum ist aber auf jeden Fall vorhanden. 

3.3.5.3 Bürokratie und Information 

Eine wichtige Rolle für die Herleitung der Machtposition 
der Bürokratie dürfte auch die Verfügbarkeit von Informa-
tionen spielen. Die Bedeutung mangelnder Information über 
die Wählerwünsche und die Auswirkungen spezieller Pro-
gramme auf Seiten der Politiker wurde bereits angespro-
chen.1) Hier geht es allerdings weniger um die Information 
über die Effizienz der bürokratischen Produktion, sondern 
um die Möglichkeiten, die die Administration hat, um durch 
gezielte Informationspolitik die Nachfrage nach staat-
lichen Leistungen zu erhöhen. 

GALBRAITH (1958) hat bei seiner Begründung der Unterver-
sorgung der Gesellschaft mit öffentlichen Gütern auf die 
Möglichkeiten der Informationspolitik hingewiesen. Seine 
These lautet, daß durch die Werbung für privat produzierte 
und angebotene Güter die Nachfrage der Individuen syste-
matisch zuungunsten der öffentlichen Leistungen verzerrt 
würde, es somit zu einem zu kleinen öffentlichen Sektor 
käme. GALBRAITH übersieht dabei, daß auch die Administra-
tion als Anbieter staatlicher Leistungen Werbung treiben 
kann.2) 

1) vgl. 3.3.2. 
2) vgl. auch TUERCK (1978) S. 72ff. 
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Annahmegemäß ist die Bürokratie an einem möglichst hohen 
Budget interessiert. Entsprechend liegt es in ihrem 
Interesse, die Lasten der öffentlichen Einnahmeerzielung 
möglichst gering und den Nutzen der öffentlichen Ausgaben 
möglichst hoch erscheinen zu lassen.1) 

Die Möglichkeit, daß gerade durch Werbung die Nachfrage 
nach öffentlichen Leistungen erhöht werden kann, ergibt 
sich nach WAGNER (1978) aus den Eigenschaften dieser 
spezifischen Leistungen, welche sich im Anschluß an 
DARBY/KARNI (1973) als "credence services", "Vertrauens-
güter" bezeichnen lassen. Das sind solche Leistungen, die 
zwar eine bestimmte Auswirkung auf die Nutzenposition der 
Nachfrager haben, bei denen es aber nicht oder nur sehr 
eingeschränkt möglich ist, diese auch genauer zu spezifi-
zieren. Solche gibt es auch als privates Angebot. Als 
Beispiel mag ein Arzneimittel dienen: In den seltensten 
Fällen läßt sich für den einzelnen der sich nach Einnahme 
des Arzneimittels einstellende Gesundheitszustand mit 
Sicherheit auf die Wirkungen dieses bestimmten Medikaments 
zurückführen. Eine Gesundheitsverbesserung wäre möglicher-
weise auch ohne dieses Medikament zustandegekommen, bzw. 
der Krankheitsverlauf hätte ohne die Einnahme dieser 
Arznei noch schlimmer verlaufen können, so daß auch eine 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes nicht unbedingt 
einen Schluß auf die Wirksamkeit des Mittels zuläßt. 
WAGNER argumentiert nun, daß die öffentlichen Leistungen 
nicht unbedingt von ihrem spezifischen Charakter her 
"credence services" darstellen, sondern durch die Art der 
Bereitstellung dazu werden 

Dieses Argument läßt sich in die Begriffe des in Abschnitt 
3.3.2 dargestellten Informationskalküls übersetzen: Läßt 
sich bei einem privat angebotenen Gut die Auswirkung auf 

1) vgl. dazu WYSE/DAVIES (1978), WAGNER (1978) 
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die eigene Nutzenposition noch relativ einfach feststel-
len, indem auf den Konsum dieses Gutes verzichtet und 
somit eine Vergleichsmöglichkeit geschaffen wird, dürfte 
bei öffentlichen Leistungen diese Option nicht mehr 
vorhanden sein: Ein zeitweiliger Verzicht auf Steuerzah-
lungen wird auf erhebliche Schwierigkeiten beim Finanzamt 
stoßen, ebenso wie ein individueller Verzicht auf den 
durch Polizei und Justiz garantierten Schutz vor Verbre-
chen kaum vorstellbar ist. 

Selbst bei öffentlichen Leistungen, bei denen ein Selbst-
ausschluß möglich ist, ist diese Art des Tests eine recht 
kostspielige Angelegenheit, da der Verzicht auf die 
Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen in der Regel nicht 
mit einer verringerten Steuerbelastung verknüpft ist, d.h. 
anders als bei einer Transaktion auf Privatm~rkten der 
Kaufpreis nicht einbehalten werden kann. Zudem hat der 
individuelle Verzicht auf die Inanspruchnahme öffentlicher 
Leistungen andere Auswirkungen als die Einstellung der 
Leistungen insgesamt, ein Schluß läßt sich nicht ohne 
weiteres ziehen. 

Die Essenz ist, daß die Informationskosten bei öffent-
lichen Leistungen allein durch die spezifische Art der 
Bereitstellung schon höher liegen als bei privaten Gütern. 
Dadurch werden solche Leistungen tendenziell zu "credence 
services". 

Die spezifischen Eigenarten der "credence services" bieten 
dem Anbieter die Möglichkeit, durch falsche Informationen 
über die Qualität oder den notwendigen Umfang der Lei-
stungen die Nachfrage zu beeinflussen bzw. in die Höhe zu 
treiben. Die Bürokratie hat somit die Möglichkeit, durch 
eine spezifische Informationspolitik, also Werbung, einen 
positiven Nutzen der öffentlichen Leistungen zu suggerie-
ren und somit für eine künstliche Nachfrageerhöhung zu 
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sorgen.1) Werbung zu treiben nimmt dabei natürlich ebenso 
Ressourcen in Anspruch wie andere Tätigkeiten. Die 
Administration wird also solange Werbung für die öffent-
lichen Leistungen treiben, bis die Grenzkosten der 
Werbung2) gleich den Grenzerträgen aus der Erhöhung der 
Nachfrage nach öffentlichen Leistungen, also des erhöhten 
Budgets, sind. 

3.3.6 Die Auswirkung von Budgetbeschränkungen auf den 
politischen Prozeß 

Eine Möglichkeit, die Auswirkungen dieser Art des Staats-
versagens auf der Nachfrageseite zu vermindern, könnte in 
der Einführung von Budgetbeschränkungen gesehen werden. 
Der Sinn einer solchen Maßnahme ist dann immer einsichtig, 
wenn d~s bestehende Budget, gemessen an den Wünschen der 
Wähler, überdimensioniert ist. 

Allerdings stellt nicht die Höhe des Budgets an sich die 
Zielgröße dar, die durch die Einführung einer Budgetgrenze 
beeinflußt werden soll. Es geht vielmehr um eine Reduktion 
der Ineffizienz des staatlichen Handelns. Eine Budgetbe-
grenzung hat dann einen Sinn, wenn das individuelle 
Entscheidungskalkül der am politischen Prozeß Beteiligten 

1) Das soll nicht heißen, daß jede Werbung für öffentliche 
Leistungen auf einen zu hohen Umfang des Budgets 
gerichtet ist. Ohne Werbungsmaßnahmen kann die Nach-
frage wegen der Nichtkenntnis der Effekte der öffent-
lichen Leistungen auch zu gering ausfallen. 

2) Beispielsweise durch eine Verringerung des diskre-
tionären Budgets 
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so beeinflußt wird, daß es zu einer Verminderung der 
Ineffizienzen kommt.1) Ob dies gegeben ist, soll im 
folgenden geprüft werden. 

Bei einer nicht-existierenden Budgetgrenze werden die 
Interessengruppen solange politische Transfers auf Kosten 
der relativ uninformierten Mehrheit durchsetzen, bis der 
marginale Wert der letzten in die transfererwerbende 
Aktivität eingesetzten Ressource gleich ist dem Wert der 
dadurch erreichten Transfers (oder der vermiedenen 
Belastung). Dabei hängt die Höhe der notwendigen Ressour-
cen ab von dem Einsatz von Ressourcen a) der ebenfalls um 
Transfers sich bemühenden anderen Interessengruppen und b) 
den Ressourcen, die die einzelnen Bürger zur Informations-
gewinnung in den politischen Prozeß investieren. 

Die einzelnen Interessengruppen stehen dabei in einem 
kompetitiven Verhältnis zueinander. Je größer das Budget 
bereits ist, desto schwerer ist eine weitere marginale 
Erhöhung zwecks Gewinn von Transfers durchzusetzen, d.h., 
desto höher sind die Kosten der Transfererlangung. Die 
Aktionen anderer Interessengruppen tangieren ceter i s 
paribus die eigenen Möglichkeiten negativ. 

Dennoch ist die dadurch zustandekommende Beschränkung 
nicht so stark, da eigene Transfers durch Budgeterhöhungen 
durchgesetzt werden können, die nicht zu einer direkten 
Verminderung der für andere Interessengruppen zur Verfü-
gung stehenden Beträge führt. 

Dies ändert sich, wenn eine quantitativ bindende Budget-
beschränkung eingeführt wird. Jede Erhöhung des für eigene 
Zwecke verwandten Budgets führt dann zwangsläufig zu einer 
Verminderung der für die konkurrierenden Interessengruppen 

1) In diesem Sinn MUSGRAVE (1981) und ARANSON/ORDESHOOK 
(1981) 
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zur Verfügung stehenden Beträge. Damit treten die einzel-
nen Interessengruppen in eine direkte Konkurrenz zueinan-
der. Nicht mehr die marginale Widerstandsbereitschaft der 
Wähler ist die relevante Größe, sondern die um dasselbe 
Budget konkurrierenden Inputs anderer Interessengruppen. 
Das hat Auswirkungen sowohl auf die Höhe der Ressourcen, 
die zur Erlangung von Transfers eingesetzt werden, als 
auch auf die Ausgestaltung der Staatsausgaben, über die 
die Interessengruppen ihre Gewinne erzielen. 

3.3.6.l Die Ressourcen zur Transfererlangung 

Eine Budgetbeschränkung führt zu einer Erhöhung der 
Intensität des Wettbewerbs um Transfers. Das bedeutet, daß 
für alle am politischen Prozeß Beteiligten die Kosten der 
Transfererlangung steigen. Der Preis des politischen 
Einkommens steigt, und es steht zu vermuten, daß das zu 
einer geringeren Nachfrage nach politischem Einfluß führen 
dürfte. Eine Einführung von Budgetgrenzen könnte unter 
diesen Umständen zu einer Reduzierung der Au~gaben führen, 
die für politische Maßnahmen benutzt werden. Die erwarte-
ten Erträge einer Investition in den politischen Ent-
scheidungsprozeß sinken. 

Damit würde eine Budgetbegrenzung zu einem positiven 
Effekt führen: Die für die spezifische Entscheidung 
verwandten Ressourcen sinken und können anderen, produk-
tiven Verwendungen zufließen - eine Umschichtung von 
Ressourcen von "rent-seeking" zu "profit-seeking". 

Die Einführung einer Budgetbeschränkung kann dann inter-
pretiert werden als eine Verschiebung der Ertragsfunktion 
des politischen Einflusses: die politischen Umvertei-
lungsgewinne bei gegebener Einflußnahme sinken. Die 
Effekte sollen an folgender, in Abschnitt 3.3.4.1. 
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beschriebener Zeichnung verdeutlicht werden: 

Ein-
fluß 

ar;.. _________ "'-_...._ __ ,1,.. ____ __., __ ~R 
R2 R1 R1 R2 

I I E E 

I bezeichnet dabei die Höhe des Einflusses in Abhängigkeit 
vom Ressourceneinsatz, E1 die Erträge ohne und E2 die 
Erträge nach Einführung der Budgetbegrenzung. Ein Gleich-
gewicht ergibt sich da, wo Grenzkosten und Grenzerträge 
der Einflußnahme gleich sind. Wurden ohne Budgetbegrenzun-
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gen noch Ressourcen in der Höhe von Rrl in den politischen 

Prozeß investiert, so sinken diese nach Einführung der 
Budgetgrenze auf Rz2. 

Die postulierten Folgen auf die Kosten der Einflußnahme 

auf den politischen Prozeß sollen noch einmal im Zwei-

Gruppen-Beispiel verdeutlicht werden. 

Durch eine Budgetbeschränkung ergibt sich eine maximale 

Höhe der im politischen Prozeß zu gewinnenden oder zu 

verlierenden Ressourcen. Tri ist also nach oben und unten 

auf einen Maximalbetrag Trmax begrenzt. Damit verändert 

sich in gewissen Grenzen die Anpassungsfunktion der 
Interessengruppen i und j. Folgende Zeichnungen sollen das 

verdeutlichen. 

Gruppe 

I~ 
, 1 

I i 

Tr max 2 
I; 
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zs 

157 

I~ 
J 

Trmax 

Die Budgetbeschränkung wirkt sich natürlich nur dann aus, 
wenn sie bindend wird. Betrachtet man die Kurve 1° i, die 
die Höhe der Transferzahlungen in Abhängigkeit vom 
Ressourceneinsatz der Gruppe bei gegebenem, sehr 
geringen Ressourceneinsatz durch Gruppe j beschreibt, so 
ergibt sich folgendes: Den maximalen Nettogewinn macht 
Gruppe i in Punkt A. Dazu muß sie eine bestimmte Menge 
Ressourcen in den politischen Prozeß einsetzen und ein 
Transfervolumen realisieren, das über dem im Rahmen der 
Budgetbeschränkung möglichen liegt. Da die Budgetbeschrän-
kung nicht durchbrochen werden darf, muß Gruppe i sich mit 
einem geringeren Transfervolumen begnügen, braucht aber 
andererseits auch nur eine geringere Menge an Ressourcen 
in den Prozeß der politischen Einflußnahme zu investieren. 
Die Budgetbeschränkung führt dazu, daß der Einsatz von 
Ressourcen in den politischen Prozeß sinkt. 
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Sei einem höheren Ressourceneinsatz durch j soll als neue 
Ertragsfunktion der Einflußnahme die Kurve 11 i gelten. 
Hier liegt das gleichgewichtige Transfervolumen unterhalb 
der Budgetgrenze (Punkt B). In diesem Fall bleibt die Höhe 
des Ressourceneinsatzes unverändert. 

Bei einem sehr hohen Ressourceneinsatz durch j (Kurve 12i) 
wäre es in der Ausgangslage sogar dazu gekommen, daß 
Gruppe i Umverteilungsverluste erlitten hätte, deren Höhe 
über dem maximalen Budget liegt (Punkt C). Die von Gruppe 
i eingesetzten Ressourcen dienten dann nur dazu, den 
Umverteilungsverlust nicht noch größer werden zu lassen. 
Dies erübrigt sich jetzt dadurch, daß der maximale Verlust 
durch die Budgetbeschränkung vorgegeben ist. Wenn durch 
Einflußnahme di~ Verluste nicht verringert werden können, 
dann kann getrost darauf verzichtet werden, Ressourcen in 
den politischen Prozeß einzusetzen. Für Gruppe j gelten 
analoge Oberlegungen. 

Die modifizierten Anpassungskurven lassen sich somit 
folgendermaßen darstellen: 

z . 
...._J 

' - - - - Z; 

\ 

\ 

' L------~-'--a....-----~Rj 
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Vorausgesetzt, die Budgetbegrenzung ist gegenüber dem 
Ausgangsbudget bindend (sonst ist sie sinnlos), dann folgt 
daraus, daß eine Gruppe auf di·e Einflußnahme verzichtet 
-sie kann sich dadurch nicht verschlechtern. Damit wird 
der anderen Gruppe ermöglicht, mit einem Minimum an 
eigenen Ressourcen das Budget zu ihren Gunsten auszu-
schöpfen. Der Einsatz von Ressourcen in den Prozeß der 
Einflußnahme auf politische Entscheidungen wird damit 
reduziert, eine Budgetbeschränkung hätte in diesem Fall 
einen positiven Effekt. Allerdings können diese Ergebnisse 
nicht auf den Mehr-Gruppen-Fall übertragen werden. Im 
Zwei-Gruppen-Modell ergibt sich ja per definitionem, falls 
die Budgetbeschränkung bindend wird, daß eine Gruppe der 
einzige Gewinner des Prozesses ist und bereits in der 
Ausgangssituation einen Umverteilungsgewinn in Höhe des 
Gesamtbudgets, also einen höheren Betrag als unter der 
Budgetbegrenzung möglich, realisierte. Da die Einflußnahme 
der anderen Gruppe mehr oder weniger darauf gerichtet war, 
diese Umverteilungsgewinne nicht noch weiter wachsen zu 
lassen, und dies durch die Einführung einer Budgetbegren-
zung bereits verhindert wird, ist ein Sinken der in den 
politischen Prozeß eingesetzten Ressourcen nur logische 
Konsequenz. 

Dieser einfache Zusammenhang besteht nicht mehr, wenn wir 
eine Vielzahl von Interessengruppen betrachten. Immer noch 
begrenzt die Budgetbeschränkung die Höhe der Umvertei-
lungsgewinne nach oben - dies gilt aber für die Gesamthöhe 
der politischen Einkommen, nicht für jeden einzelnen 
Transferbetrag. 

Daß die Gewinne insgesamt geringer werden und damit die 
Erträge der für die politische Einflußnahme eingesetzten 
Ressourcen sinken, impliziert aber noch nicht, daß 
deswegen weniger Ressourcen eingesetzt werden. Im Gegen-
teil kann die Verschärfung der Konkurrenzsituation, die 
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durch die Budgetbeschränkung zustande kommt, dazu führen, 
daß die Höhe der Einflußnahmekosten noch steigt. Annahme-
gemäß ist die Höhe des Einflusses einer Interessengruppe 
bei gegebenen in den politischen Prozeß eingesetzten 
Ressourcen nicht unabhängig von der Menge der Ressourcen, 
die andere Interessengruppen aufwenden. Mit anderen 
Worten: die Lage der "Produktionsfunktionen politischer 
Einflußnahme" sind nicht unabhängig voneinander, es kommt 
zu reziproken externen Effekten. Diese dürften in aller 
Regel nicht separabel sein, d.h. auch die Grenzerträge der 
in den politischen Prozeß eingesetzten Ressourcen dürfte 
von der Höhe der Einflußnahme anderer Gruppen abhängen.!) 

Damit kann aber die Produktionsfunktion politischer 
Einflußnahme für eine bestimmte Interessengruppe immer nur 
bei gegebenen in den politischen Prozeß eingesetzten 
Ressourcen der anderen Gruppen abgeleitet werden. Die 
Einführung einer Budgetbegrenzung verändert nun das Gefüge 
der Höhe der gegenseitigen Abhängigkeiten des Ressourcen-
einsatzes in den politischen Prozeß. Anders ausgedrückt: 
Die jeweilige Produktionsfunktion verändert nicht nur ihre 
Lage, sondern auch ihre Form. Dann ist aber nicht mehr 
eindeutig prognostizierbar, ob eine Budgetbeschränkung zu 
einer Erhöhung oder Verminderung des Einsatzes von 
Ressourcen in den politischen Prozeß führt. Dies soll in 
der folgenden Zeichnung demonstriert werden. 

1) vgl. BECKER (1983) S. 388ff. Möglicherweise gibt es 
dann kein Gleichgewicht, davon soll aber hier abstra-
hiert werden. Vgl. dazu DAVIS/WHINSTON (1962) 
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Einfluß 

11 symbolisiert die Produktion politischen Einflusses für 
eine Interessengruppe in einer Situation, in der keine 
Budgetbeschränkung gilt, 12 die Produktionsfunktion mit 
einer Budgetbeschränkung, jeweils bei gegebener Einfluß-
nahme anderer Gruppen. Insgesamt ergibt sich jedoch unter 
dem Regime einer Budgetbeschränkung ein erhöhter Ressour-
ceneinsatz durch die Interessengruppe (RI2 statt Ril ), 
obwohl die Umverteilungsgewinne (RE2-RI2 gegenüber REl_ 
Ril) bzw. die Höhe der Ausgaben, die der Interessengruppe 
zugute kommen (RE2 bzw. REl), gesunken sind. 
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Natürlich ist es keineswegs zwingend, daß die reziproke 
Abhängigkeit des Einflusses der Interessengruppen zu 
diesem Ergebnis führt - das Gegenteil ist aber auch nicht 
zwingend. Als a-priori-Aussage läßt sich somit nur 
festhalten, daß die Wirkung einer Einführung von Budget-
grenzen auf den Einsatz von Ressourcen zur Entscheidungs-
findung nicht eindeutig vorhersagbar ist: eine Budgetbe-
grenzung kann die prozeßbezogene Ineffizienz reduzieren, 
kann sie aber auch erhöhen. 

3.3.6.2 Reduktion oder Erhöhung situationsbezogener 
Ineffizienz? 

Eine zweite Auswirkung der Budgetbeschränkung ergibt sich 
aus der Art und Weise, wie budgetäre Transfers zu erlangen 
sind. Hier spielt folgender Gesichtspunkt eine Rolle: Im 
Prozeß ohne Budgetbeschränkung stellt sich für die 
einzelnen Interessengruppen das Entscheidungsproblem, 
inwieweit eine Erhöhung der eigenen Transfers durch eine 
Erhöhung des "Ineffizienzgrades" des Budgetprozesses 
erreicht werden kann.1) Im Fall einer Budgetbeschränkung 
ändert sich dieses Kalkül, gegebenenfalls sogar das 
Vorzeichen. Jede Erhöhung des für eigene Zwecke zur 
Verfügung stehenden Budgets führt jetzt zu einer Reduktion 
der budgetären Spielräume anderer Interessengruppen. Hier 
steigen offensichtlich die Opportunitätskosten, und eine 
Erhöhung der budgetären Ineffizienz wird zu einer Strate-
gie minderer Qualität. Durch eine Budgetgrenze ist 
zumindest zu erwarten, daß eine Erhöhung der Ineffizienz, 
um Verteilungsgewinne zu erzielen, eine weniger erfolg-
versprechende Strategie darstellt, und somit in geringerem 
Maße angewandt wird. 

1) Vgl. dazu Abschnitt 3.3.4.3 
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Die Problematik, daß eine Ausdehnung der Ausgaben über die 
Höhe der eigentlichen Umverteilungsgewinne hinaus zu einer 
relativ hohen Belastung der Bürger führt und damit eine 
gefahrenträchtige Strategie darstellt, stellt sich ohne 
eine Budgetgrenze auch. Allerdings ist in diesem Fall eher 
die Frage, ob eine Erhöhung des Budgets von den Steuer-
zahlern sanktioniert wird oder nicht. Es geht darum, den 
Wählern die letzte Mark an Staatsausgaben wertvoller 
erscheinen zu lassen als eine Mark an Steuerzahlungen. 

Diese Option stellt sich im Fall der Budgetbeschränkung 
nicht mehr. Eine Erhöhung der Ausgaben ist durch die 
verfassungsmäßige Begrenzung ausgeschlossen. Je größer 
jedoch die Ineffizienz der Umverteilungsmaßnahme ist, umso 
geringer ist der Anteil der von der Interessengruppe 
realisierten Gewinne am jeweiligen Budgetvolumen. Dieser 
verringerte Umverteilungsgewinn kann nicht mehr durch 
einen erhöhten Budgetumfang ausgeglichen werden. Jede 
Interessengruppe wird sich somit bemühen, zu möglichst 
effizienten, d.h. wenig ausgabenintensiven Maßnahmen zur 
Erzielung von Verteilungsgewinnen zu greifen.1) 

Im wesentlichen dürfte daher von der Einführung einer 
Budgetgrenze eine Verringerung der situationsbezogenen 
Ineffizienz des Staates zu erwarten sein. 

Dazu ist aber folgendes zu bemerken: Innerhalb der 
Interessengruppentheorie des Staats kann im Regelfall 
nicht geklärt werden, wieso es überhaupt zu einer Bereit-
stellung öffentlicher Güter kommt. Im wesentlichen 
konkurrieren die einzelnen Interessengruppen ja um 
Verteilungsgewinne durch den staatlichen Haushalt, d.h. um 
private Güter. 

---------------
1) vgl. dazu BECKER (1983) S. 381 ff. 
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Daß es überhaupt zu einer Versorgung mit öffentlichen 
Gütern kommt, kann dann unter drei Gesichtspunkten 
begründet werden: 

1. Der Konsum des öffentlichen Gutes kann selbst das 
politische Ziel der Interessengruppe sein, d.h. die 
Mitglieder der Interessengruppe versuchen nicht, Gewinne 
durch eine erhöhte Versorgung mit privaten Gütern zu 
erreichen, sondern durch den erhöhten Konsum an öffent-
lichen Gütern. Angenommen, die Höhe der staatlichen 
Ausgaben ist unabhängig davon, ob sie privaten Transfers 
oder der Bereitstellung rein öffentlicher Güter dienen. 
Dann wird eine Interessengruppe sich immer dann für die 
Produktion eines öffentlichen Gutes einsetzen, wenn 
dadurch die Mitglieder einen höheren Nettogewinn erzielen 
als durch reine Transferzahlungen. 

Damit kann die betrachtete Interessengruppe quasi als Club 
angesehen werden, der zwei voneinander unterschiedliche 
Funktionen erfüllt. Einmal tritt sie als eine Organisation 
hervor, die ihren Mitgliedern Verteilungsgewinne über den 
Staatshaushalt zuteilen will, d.h. als typische einfluß-
nehmende Institution. Zum zweiten stellt sie einen 
privaten Club zur Bereitstellung öffentlicher Güter dar. 
Diese beiden Funktionen könnten im Prinzip auch von zwei 
verschiedenen Organisationen übernommen werden. 

Allerdings können diese völlig unterschiedlichen Funk-
tionen möglicherweise nur deshalb wahrgenommen werden, da 
ein gemeinsamer organisatorischer Rahmen vorhanden ist. 
OLSON (1965) wies bereits darauf hin, daß eine Organisa-
tion nur dann erfolgreich operieren kann, wenn sie neben 
der Versorgung mit öffentlichen Gütern auch Dienstlei-
stungen anbietet, bei denen der Ausschluß von Nichtmit-
gliedern möglich ist. In jedem anderen Fall dürfte ab 
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einer bestimmten Größenordnung das Schwarzfahrerverhalten 
potentieller Nutznießer eine effiziente Organisation und 
damit Interessenvertretung verhindern.ll 

Sobald die Organisation zwei separate Aufgaben zu erfüllen 
hat, nämlich die Bereitstellung öffentlicher Güter und die 
Einflußnahme auf den politischen Prozeß zum Erwerb von 
Einkommen, ist diese Voraussetzung erfüllt: Durch den 
Erwerb von Einkommen aus dem politischen Umverteilungs-
prozeß versorgt die Organisation jeden einzelnen mit einem 
mit Ausschlußcharakter versehenen privaten Gut - damit 
ergibt sich ein Anreiz, der Organisation beizutreten. Zum 
zweiten kann dann die Organisation sich um die Bereitstel-
lung kollektiver Güter kümmern, die ihren Mitgliedern zur 
Verfügung gestellt werden. Die Problematik einer optimalen 
Versorgung mit öffentlichen Gütern ist damit allerdings 
nicht aufgehoben, nur verlagert sich die Entscheidung, 
welcher Anteil des im politischen Bereich bezogenen 
Einkommens nun für die Bereitstellung öffentlicher Güter 
oder für die Auszahlung privater Transfers an die Mit-
glieder der Interessengruppe verwandt wird, auf die 
Organisation selbst und muß dort gelöst werden. Das 
Ergebnis hängt dann ab von den innerhalb der Interessen-
gruppe herrschenden Entscheidungsstrukturen. 

Immerhin kann es aufgrund der Gruppenaktivität zur 
Bereitstellung von öffentlichen Gütern kommen, die von den 
Mitgliedern dieser Gruppe nachgefragt werden. Dabei können 
die beiden Aktivitäten - Bereitstellung öffentlicher Güter 
und Kampf um politisches Einkommen-, obwohl funktionell 

1) Natürlich können auch öffentliche Güter durchaus die 
Eigenschaft der Ausschließbarkeit aufweisen. In diesem 
Fall stellt sich das Problem nicht in der Schärfe, 
dennoch ergibt sich ein Problem hinsichtlich der 
Bestimmung des optimalen Beitrags der einzelnen 
Mitglieder, das nur dann trivial ist, wenn alle 
dieselben Präferenzen haben oder diese bekannt sind. 
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getrennt, uno actu verfolgt werden. Statt Zahlungen an die 
Interessengruppe zu leisten, die ihrerseits für die 
Bereitstellung der öffentlichen Güter sorgt, kann der 
Staat letzteres auch direkt selbst übernehmen, bzw. die 
Zahlungen werden als zweckgebundene Zuweisungen ausge-
zeichnet. 

Die Versorgung mit öffentlichen Gütern ergibt sich somit 
als Produkt privater Aktivität und könnte (abgesehen von 
den spezifischen Ausschlußproblemen) durchaus ohne die 
Existenz eines Zentralstaats zustande kommen. 

Allerdings finden sich alle angesprochenen Probleme, die 
für den Entscheidungsprozeß auf staatlicher Ebene gelten, 
ebenso beim Entscheidungsprozeß innerhalb von Organisa-
tionen; eine optimale Versorgung mit öffentlichen Gütern 
im Sinne der Paretoeffizienz ist nicht zu erwarten. 
Immerhin weisen organisierte Interessenverbände im 
Gegensatz zu staatlichen Organisationen den Vorteil auf, 
daß in der Regel kein Bürger zu einer Mitgliedschaft in 
dieser Organisation gezwungen ist bzw. der Austritt aus 
dem Kollektiv leichter ist als der Austritt aus dem 
Staatsverband. 

2. Neben der Bereitstellung von öffentlichen Gütern auf 
Initiative von Interessengruppen kann diese auch auf 
Initiative der Politiker erfolgen, um den Präferenzen von 
(unorganisierten) Bürgergruppen, deren Wahlentscheidung 
einen großen Einfluß hat, zu entsprechen. Es handelt sich 
bei diesen Gruppen quasi um "latente Interessengruppen•,l) 
die zwar nicht durch eine Organisation vertreten werden, 
deren Interessen aber auch ohne verbandsmäßige Vertretung 
leicht identifizierbar sind und die über hinreichende 
Informationen über die Resultate politischer Entscheidun-

1) WAGNER (1966) 
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gen verfügen, um eine rationale Wahlentscheidung zwischen 
verschiedenen politischen Vorschläge zu treffen. Im 
Idealfall der vollkommenen politischen Konkurrenz ist dies 
ja Grundlage einer optimalen Staatstätigkeit. 

3. Eine letzte Möglichkeit, wie eine Versorgung mit 
öffentlichen Gütern zustande kommen kann, liegt darin, daß 
diese Nebenprodukt der Konkurrenz der Interessengruppen um 
private Einkommen sein kann.1) 

In Abschnitt 3.3.4.3 wurde gezeigt, daß eine Ausdehnung 
des Budgets über die Höhe der als Verteilungsgewinne zur 
Auszahlung kommenden Beträge hinaus aus Sicht der Interes-
sengruppe durchaus rational sein kann, um den Informa-
tionsgehalt dieser Maßnahmen und damit die politischen 
Widerstände mö g l ich s t gering zu halten. Die Menge an 
Ressourcen, die dabei über den reinen Umverteilungszahlun-
gen liegt, wurde als gesellschaftliche Verschwendung be-
zeichnet. 

Dies muß aber nicht so sein. Verschwendung stellen sie 
primär nur dar aus der Sicht der Interessengruppen, die 
dadurch anderen Mitgliedern der Gesellschaft Mittel 
entziehen, die sie selbst nicht als Verteilungsgewinne 
einstecken können. Die "verschwendeten" Ressourcen können 
dabei durchaus zu positiven Ergebnissen für die anderen 
Mitglieder der Gesellschaft verwandt werden. 

Nehmen wir als Beispiel wieder den zitierten Bauunter-
nehmer. Seine Lobbytätigkeit für Aufträge mögen als 
einzigen Grund die Erzielung privater Gewinne haben, aus 
seiner Sicht sind alle staatlichen Ausgaben, die sein 
eigenes Einkommen nicht erhöhen, als Verschwendung 
anzusehen. Daraus folgt nicht, daß die Herstellung 

1) vgl. AUSTER (1974), ARANSON/ORDESHOOK (1981) S. 163 
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öffentlicher Gebäude für die anderen Mitglieder der 
Gesellschaft nicht doch von Nutzen sein kann. Den Bau-
ausgaben kann durchaus eine positive Zahlungsbereitschaft 
der Staatsbürger gegenüber stehen, sie können durchaus 
sinnvoll sein. Dies ist umso wahrscheinlicher, als eine 
widerstandsvermindernde Strategie der Baulobby insbeson-
dere dann Erfolg haben dürfte, wenn neben den Umvertei-
lungsgewinnen für die Mitglieder der Interessengruppe auch 
ein positiver Nutzenzuwachs für die übrigen Mitglieder der 
Gesellschaft aus den staatlichen Ausgaben erwächst. 

Dabei besteht sogar die Möglichkeit, daß diese staatlichen 
Ausgaben ohne aktive Einflußnahme der jeweiligen Lobby gar 
nicht zustande gekommen wären - die Bereitstellung 
öffentlicher Güter ist sozusagen ein externer Effekt der 
Tätigkeit von Interessengruppen, die an eigenen, privaten 
Gewinnen aus dem politischen Prozeß interessiert sind. 

Dabei dürfte das Ergebnis des politischen Prozesses 
allerdings nicht eine optimale Versorgung mit öffentlichen 
Gütern im Sinne des Pareto-Optimums sein. Das Kalkül, das 
der Bestimmung des Umfangs der öffentlichen Leistungen 
zugrunde liegt, ist ja nicht eine optimale Versorgung im 
Sinne eines Ausgleichs der Grenzrate der Transformation 
und der Summe der Grenzraten der Substitution, sondern die 
Produktion öffentlicher Güter orientiert sich in erster 
Linie daran, inwieweit die einzelnen Interessengruppen auf 
diese Weise noch eine Erhöhung ihrer privaten Einkommen 
durchsetzen können. Ein zusammenfallen von sozialem und 
privatem Optimum wäre reiner Zufal1.l) 

1) Und ist unter bestimmten technologischen Bedingungen 
gar nicht denkbar. Handelt es sich bei der Produktion 
des öffentlichen Gutes um eine linear homogene Produk-
tionsfunktion und stehen die Anbieter des öffentlichen 
Gutes in vollkommener Konkurrenz zueinander, so wird 
bei einer optimalen Versorgung gerade Kostendeckung 
erreicht und eine Erhöhung der Nachfrage nach öffent-
lichen Gütern via Einflußnahme der Produzenten hätte 
keinen Sinn. Eine erfolgreiche Lobbbytätigkeit setzt 
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Die Einführung von Budgetbegrenzungen wird damit aber zu 
einer fragwürdigen Methode, um staatswirtschaftl iche 
Ineffizienzen abzubauen. Der wesentliche Effekt der 
Budgetbeschränkung ist ja, daß die "ausgabenintensiven" 
Umverteilungsmaßnahmen zurückgehen. Diese sind ja mit sehr 
hohen staatlichen Aufwendungen verbunden, die aus der 
Sicht der Interessengruppe Verschwendung darstellen, d.h. 
ihr Einkommen nicht erhöhen. Stattdessen werden eher 
Maßnahmen getroffen werden, bei denen der Antei 1 der 
umverteilend wirkenden Ausgaben am Gesamtbudget relativ 
hoch ist. Wenn aber gerade das, was aus Sicht der Interes-
sengruppen nur Verschwendung darstellt, für die nicht-
organisierten Bürger nutzenstiftend ist, so führt eine 
Budgetbeschränkung zu folgendem perversen Effekt: Die aus 
allgemeiner Sicht relativ effizienten Ausgaben werden 
aufgrund der Budgetbeschränkung zurückgehen, während die 
"umverteilungsintensiven", d.h. die Ausgaben, bei denen 
der Anteil der spezifischen Begünstigungen relativ hoch 
sind, wenig tangiert werden oder sogar noch steigen.2) 
Eine Budgetbeschränkung könnte somit sogar den Grad der 
Ineffizienz des öffentlichen Haushalts noch verstärken, 
d.h. zu einem höheren Staatsversagen führen. 

somit bestimmte technologische Bedingungen (z.B. 
steigende Grenzkosten) oder eine bestimmte Marktform 
(Monopol) voraus, wenigstens, solange damit bleibende 
Gewinne aus dem politischen Prozeß gezogen werden 
können. Vgl. ROSE-ACKERMANN (1975) S. 188 

2) Wenn die Interessengruppen wegen der Budgetbeschränkung 
ihre Ressourcen zum Gewinn von spezifischen Begünsti-
gungen von den relativ ausgabenintensiven zu den 
umverteilungsintensiven umschichten. 
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Ähnliches gilt, wenn wir den Konflikt latente Interes-
sengruppen - existierende Interessengruppen betrachten, 
der durch die Budgetbeschränkung auftritt. 

Als möglicher Grund für die Bereitstellung öffentlicher 
Güter wurde ja die Berücksichtigung der Interessen von 
nichtorganisierten Wahlbürgern durch die Politiker 
genannt. In dem Augenblick, da eine Budgetbeschränkung 
eingefüh-rt wird, steht der Politiker vor der Wahl, 
entweder die Interessen der nichtorganisierten Wähler zu 
berücksichtigen und die Bereitstellung öffentlicher Güter 
zu deren Gunsten auf Kosten der den spezifischen Interes-
sengruppen zugute kommenden Ausgaben vorzunehmen, oder das 
Gegenteil zu tun. Dieser Konflikt besteht ohne die 
Budgetbeschränkung nicht in dem Maße, da ja eine Ausgaben-
erhöhung zu Gunsten der einen Gruppe nicht unbedingt eine 
Reduktion der Ausgaben, die den anderen zugute kommt, 
impliziert. 

War vorher aus Sicht der Politiker ein optimales Budget 
dann gegeben, wenn der Grenzgewinn an Stimmen durch eine 
Erhöhung der Ausgaben jedweder Kategorie gleich Null war, 
so ist im Falle einer vorgegebenen Budgetgrenze für den 
Politiker nur noch die Struktur der Ausgaben ein Hand-
lungsparameter, d.h. er wird die Ausgabenstruktur wählen, 
bei der der Grenzgewinn an Stimmen für jede Ausgabenart 
gleich ist. Anders ausgedrückt, es werden zuerst die 
Ausgaben gekürzt, bei denen der marginale Verlust an 
Stimmen relativ gering ist. Das können aber auch die 
öffentlichen Leistungen sein, die rein öffentliche Güter 
im herkömmlichen Sinn darstellen und deren Bereitstellung 
eigentlich der effiziente Teil der Staatstätigkeit war. Im 
Extremfall kann eine Budgetgrenze dazu führen, daß 
Pareto-Verbesserungen allein deswegen nicht vorgenommen 
werden, da dies nur über eine Erhöhung staatlich er 
Ausgaben möglich wäre und durch die Budgetbegrenzung dies 
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nur auf Kosten anderer Ausgaben durchgesetzt werden kann. 
Mit anderen Worten, ein nicht-existierender Interessen-
konflikt wird durch die Budgetbeschränkung erst aufgebaut. 

Auf Grund von A-priori-Oberlegungen läßt sich also nicht 
eindeutig folgern, daß eine Budgetbeschränkung zu einer 
höheren Effizienz im staatlichen Sektor führt, sondern 
auch das Gegenteil kann der Fall sein. Damit entfällt aber 
das gewichtigste Argument für eine verfassungsmäßige 
Begrenzung der Ausgaben, das ja gerade darauf beruhte, daß 
sie als A-priori-Restriktion, also ohne Betrachtung der 
konkreten Folgen, zu einer Verbesserung des Ergebnisses 
staatlicher Entscheidungsprozesse führen sollte. Eben 
unter diesem Gesichtspunkt läßt sich der Sinn von Budget-
begrenzungen nicht eindeut'ig beweisen. 

3.3.6.3 Die Problematik von Ausweichmöglichkeiten 

Neben der Möglichkeit, daß der Grad der Effizienz der 
staatlichen Ausgaben durch die Budgetbeschränkung vermin-
dert statt erhöht wird, kann gegen eine Ausgabengrenze 
eingewandt werden, daß Staatsausgaben nicht die einzige 
Methode sind, durch die Interessengruppen eigene Einkom-
mensvorteile erzielen können. Neben den Ausgaben können 
Einkommmensvorteile auch dadurch erreicht werden, indem 
den Interessengruppen bestimmte spezifische Steuervorteile 
eingeräumt werden. Steuererleichterungen werden aber durch 
eine Ausgabenbeschränkung nicht betroffen, sie führen ja 
eher zu einer Verringerung des Budgetumfangs und gehen 
damit mit dieser spezifischen institutionellen Begrenzung 
konform. 

Eine Ausgabengrenze würde dabei dazu führen, daß es zu 
einer Verlagerung des Wettbewerbs um politisches Einkommen 
von den Staatsausgaben weg zu spezifischen Steuererleich-
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terungen hin käme. Effizienzvorteile dieser Verlagerung 
sind aber nicht ohne weiteres erkennbar. Steuerliche 
Sondervorteile können genauso effizienzmindernd sein wie 
staatliche Ausgaben. 

Dem Wettbewerb um politisches Einkommen wird durch die 
Einführung von Budgetgrenzen kein Ende gemacht, es kommt 
zu einer Verlagerung der Ressourcen, die vorher zur 
Erzielung von Verteilungsgewinnen durch öffentliche 
Ausgaben eingesetzt wurden, in die Konkurrenz um Steuer-
vorteile. 

Der Zusammenhang ist allerdings etwas komplexer und soll 
in einem Modell geklärt werden, in dem einem Wirtschafts-
subjekt drei Möglichkeiten des Ressourceneinsatzes zur 
Auswahl stehen: Einmal können die Ressourcen zur produk-
tiven Zwecken eingesetzt werden, um dadurch Einkommen zu 
erzielen. Zum zweiten können sie in den politischen Prozeß 
gesteckt werden, und zwar einerseits, um Einkommensvor-
teile aus öffentlichen Ausgaben zu erhalten, und anderer-
seits, um die Steuerbelastungen zu verringern, d.h. 
Einkommen durch spezifische Steuererleichterungen zu 
erreichen. Vermiedene Steuerzahlungen können ja als 
Einkommen angesehen werden. Zur Vereinfachung sollen die 
in den politischen Prozeß eingesetzten Ressourcen als 
verschwendet betrachtet werden. Im Gleichgewicht muß dann 
der Grenzertrag für jede der drei alternativen Verwen-
dungsmöglichkeiten von Ressourcen gleich sein. 

Nach Einführung einer Budgetgrenze soll der Ertrag der 
Ressourcen, die zur Produktion von politischem Einkommen 
durch Staatsausgaben eingesetzt werden, sinken. Es kommt 
zu einer Reallokation der Ressourcen, die Höhe der zur 
produktiven Verwendung wie zur Einflußnahme auf steuer-
liche Gegebenheiten eingesetzten Ressourcen wird steigen. 
Damit wird zumindest ein Teil der sonst in die (gesamt-
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wirtschaftlich) unproduktive politische Einflußnahme 
investierten Ressourcen einer produktiven Verwendung 
zugeführt. 

Das Problem ist nur, daß die Verlagerung der Ressourcen 
nicht nur von einem Individuum vorgenommen wird, sondern 
von allen. Nun dürfte im allgemeinen die Ertragsrate des 
Einsatzes von Ressourcen in den politischen Prozeß nicht 
unabhängig sein von der Menge an Ressourcen, die andere 
Interessengruppen zur Einflußnahme aufwenden. Die (Pseu-
do-)Produktionsfunktion für Einkommen aus steuerlichen 
Maßnahmen wird sich verändern.Apriori kann dabei keine 
eindeutige Aussage über die Wirkung dieser Veränderung 
getroffen werden. Die Menge der zur politischen Einfluß-
nahme eingesetzten Ressourcen kann sowohl steigen als auch 
fallen, wie in Abschnitt 3.3.5.1 bereits beschrieben 
wurde. 

Konsequenterweise verlangen daher zahlreiche Autoren die 
Einbeziehung von Steuervergünstigungen in eine Ausgaben-
grenze.1) Allerdings dürfte es wohl kaum im einzelnen zu 
entscheiden sein, welche Maßnahme als Steuervergünstigung 
anzusehen sind und welche nicht. Bereits bei der Defini-
tion der Bemessungsgrundlage gibt es genügend Möglich-
keiten, eine Vergünstigung zu erlangen. Dabei wird nicht 
klar, inwieweit bestimmte, in der Bemessungsgrundlage 
nicht berücksichtigte Tatbestände bereits als Steuerver-
günstigung anzusehen sind. Ebenso dürfte die Behandlung 
progressiver Tarife Schwierigkeiten bereiten, da auf 
gewisse Art jede Abweichung vom Spitzensteuersatz als 
Steuervergünstigung bezeichnet werden kann. 

1) vgl. WILDAVSKY (1980) 
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Die Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich im Vergleich 
zu der Definition von Staatsausgaben vor allem deswegen. 
weil bei Steuervergünstigungen hypothetische Zahlungs-
ströme betrachtet werden. Je nachdem, welche Abgrenzung 
man dabei vornimmt, kann es zu erheblichen Differenzen 
kommen. Wenn aber solche Differenzen möglich sind, dann 
kann eine verfassungsmäßige Begrenzung kaum Erfolge 
zeigen. Der Sinn einer Verfassungsregel ist ja, daß der 
Rahmen vorgegeben wird, in dem spätere Entscheidungen zu 
treffen sind. Werden konkrete Definitionsprobleme zum 
Gegenstand von Entscheidungen auf postkonstitutioneller 
Ebene, verliert die Budgetbegrenzung diesen Charakter. 

Eine Alternative zum Einschluß von Steuererleichterungen 
in eine Staatsausgabengrenze wäre die zusätzliche Begren-
zung des Steueraufkommens nach unten. Damit wäre ein 
ähnlicher Effekt bezweckt wie durch eine Staatsausgaben-
grenze - eine Einschränkung der Möglichkeiten, durch 
spezifische Steuererleichterungen Vorteile zu erlangen. 
Aber abgesehen von den bereits hinsichtlich der Wirksam-
keit von Staatsausgabengrenzen kritisch angemerkten 
Punkten würde eine solche Regelung letztendlich auf eine 
Festlegung der Staatsquote hinauslaufen, womit eine 
relativ starke Inflexibilität verbunden wäre. 

Schließlich: Spezifische Steuervorteile schlagen sich in 
Höhe und Struktur des Budgets nieder, damit könnten 
Budgetbegrenzungen noch begründet werden; völlig versagen 
müssen aber budgetäre Maßnahmen gegenüber politischer 
Einflußnahme, die Einkommensvorteile zu erzielen versucht, 
ohne daß der Staatshaushalt dabei überhaupt berührt wird. 
Der Staat nimmt ja nicht nur durch Zahlungen und Steuer-
einnahmen Einfluß auf wirtschaftliche Gegebenheiten, auch 
nichtbudgetäre Maßnahmen können 
len/-nachteilen umschlagen. Zu 

zu Ei nkommensvortei-
denken ist dabei an 

Möglichkeiten, bestimmte Märkte zu regulieren, z.B. durch 
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staatlich geschaffene Zutrittsbeschränkungen, durch 
Preisregelungen und -garantien für privat hergestellte und 
auch konsumierte Güter (Mietpreisbindungen, gesetzliche 
Tarifbestimmungen, Mindestlöhne usw.). Auch die Aufnahme 
von Ressourcen durch den Staat muß nicht immer ein 
entsprechendes budgetäres Äquivalent finden: Beschlagnah-
mungen, die gesetzliche Verpflichtung von Privaten zur 
Mitwirkung an bestimmten staatlichen Leistungen (wie zum 
Beispiel Wehrpflicht) und anderes sind ebenso Methoden, 
Ressourcen dem privaten Sektor zu entziehen und auf andere 
Weise wieder zur Verfügung zu stellen. 

Die Effekte staatlicher Eingriffe zur Regulierung von 
Märkten können durchaus den Effekten von staatlichen 
Ausgaben und Steuern gleich kommen,ll auch hier können 
Umverteilungsgewinne/-verluste entstehen und Aktivitäten 
auf diesem Feld dürften denselben Kalkülen unterliegen wie 
die Konkurrenz um Vorteile aus budgetären Aktivitäten des 
Staates. Gegen solche Maßnahmen ist eine Budgetgrenze 
unwirksam. 

Anzunehmen ist jedoch, daß durch die Einführung einer 
Budgetbeschränkung die Aktivität der Interessengruppen 
sich stärker auf solche Gebiete verlagern wird, wo durch 
staatliche Maßnahmen, ohne daß das Budget berührt wird, 
Umverteilungsgewinne realisiert werden können. Die 
Nachfrage nach Regulierung bzw. die Höhe der zur Herbei-
führung nichtbudgetärer staatlicher Maßnahmen eingesetzten 
Ressourcen wird steigen. Die damit verbundene Ineffizienz 
kann größer sein als die, die vor Einführung einer Budget-
beschränkung existierte. 

1) vgl. POSNER (1971) 
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Zudem: Wenn durch eine Budgetbeschränkung alle Vorgänge, 
die außerhalb des Haushalts bleiben, nicht berührt werden, 
liegt es nahe, bestimmte Manipulationen an der Definition 
des Begriffs Staatsausgaben vorzunehmen und diese aus dem 
eigentlichen Haushalt auszulagern. So eindeutig ist der 
Begriff öffentliche Ausgaben nicht, als daß nicht durch 
reine Umdefinition eine "Flucht aus dem Budget" möglich 
wäre.1) Zwar gilt nach dem Budgetprinzip der Vollständig-
keit, daß alle staatlichen Einnahmen und Ausgaben unsal-
diert, also zu Bruttowerten, in den Haushalt einbezogen 
werden sollen, faktisch wird dieses Prinzip aber oft 
durchbrochen. Dazu zählt zum Beispiel die Tatsache, daß 
Bundesbetriebe in der Regel im Budget nur mit ihren 
Ablieferungen bzw. Zuführungen aufgeführt werden. 

Damit besteht aber die Möglichkeit einer Staatsausgaben-
erhöhung über die Budgetgrenze hinaus, indem eigene, nur 
mit dem Finanzierungssaldo in der Haushaltsrechnung 
erfaßte Körperschaften gegründet werden, denen eigene 
Finanzierungsquellen zugewiesen werden, wodurch die 
Budgetbeschränkung unterlaufen wird. Zwar ist theoretisch 
eine vollständige Erfassung dieser Körperschaften im 
Budget denkbar, aber hier ergeben sich doch Abgrenzungs-
probleme und Ausweichmöglichkeiten. Wie zum Beispiel sind 
Ausgaben zu gewichten, die von Organisationen getätigt 
werden, an denen der Staat nur zu einem gewissen Prozent-
satz beteiligt ist? Wie sind Institutionen zu werten, die 
zwar vom Charakter her private Organisationen sind, aber 
in einen öffentlich rechtlichen Rahmen gestellt werden? 
Welche Behandlung erfahren Zahlungen zwischen verschie-
denen staatlichen Stellen? 

1) Dazu und zum folgenden SENF (1976) S. 393ff. 
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Natürlich ließe sich für alle angesprochenen Punkte eine 
Lösung finden, die Gefahr besteht aber, daß durch die 
Erfindung neuer institutioneller Regelungen diese jewei-
ligen Bestimmungen unterlaufen werden können. Als Beispiel 
mag die Entwicklung in den USA zitiert werden, wo dem 
"Government Corporation Control Act" von 1945, der das 
Einnahme- und Ausgabegebaren von Staatsunternehmen 
denselben Regeln unterwarf wie normale Staatseinnah-
men/-ausgaben, die Entwicklung einer Fülle von staatlichen 
Organiationsformen folgte, die allein dem Zweck dienten, 
diese Prozedur zu umgehen.l) 

Die Möglichkeit der "Flucht aus dem Budget" führt aber 
dazu, daß die Entscheidungen, ob die Ausgaben bestimmter 
Institutionen in die Budgetgrenze einzubeziehen sind oder 
nicht, wiederum auf post-konstitutioneller Ebene· getroffen 
werden müsen und somit der Charakter der Budgetbegren-
zungen als Verfassungsregel in Frage gestellt ist. 

Zudem hat eine allein durch die Einführung der Budgetbe-
grenzung provozierte Auslagerung von Ausgaben aus dem 
eigentlichen Haushalt zur Folge, daß der politische 
Entscheidungsprozeß noch undurchsichtiger und gegebenen-
falls noch ineffizienter wird. Der Haushaltsplan hat ja 
auch die Funktion, dem Parlament ein Mittel der Kontrolle 
in die Hand zu geben -Ausgliederungen aus dem Haushalt, 
die einzig und allein aus dem Motiv der Umgehung von 
Budgetbegrenzungen getätigt werden, verhindern oder 
erschweren zumindest die Erfüllung dieser Aufgabe. 

Darüber hinaus wird die Entscheidung, ob eine bestimmte 
Aktivität aus dem Budget zu finanzieren sei, oder einer 
"ausgelagerten" Institution übertragen wird, die vorher 
unter reinen Effizienzgesichtspunkten getroffen werden 

1) vgl. SENF (1976) S. 397 
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konnte, jetzt systematisch zugunsten einer Organisations-
form, die nicht durch die Budgetbegrenzung erfaßt wird, 
verzerrt. Dies wird sicherlich nicht zu einer Erhöhung der 
Effizienz der Staatswirtschaft beitragen. 

Die amerikanischen Erfahrungen illustrieren deutlich die 
Möglichkeiten, die in einer Verlagerung von Staatsausgaben 
aus dem Budget heraus liegen. In Staaten, in denen eine 
Einführung von Steuer- und Ausgabengrenzen durchgesetzt 
wurde, expandieren die "Off-Budget"-Aktivitäten sprung-
haft.ll 

Eine sinnvolle Ausgabengrenze setzt somit nicht nur eine 
genaue Definition dessen, was unter dem Begriff "Staats-
ausgaben" zu verstehen ist, voraus, sondern auch, daß 
Umgehungsmöglichkeiten, die von dieser Bestimmung nicht 
erfaßt werden, zumindest nur in geringem Maße möglich 
sind. Diese Bedingung ist jedoch nicht erfüllt. 

1) vgl. BENNET/DILORENZO (1982) 
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4. Schluß 

Insgesamt lassen sich keine eindeutigen Folgerungen über 
die Vorteilhaftigkeit einer Einführung von verfassungs-
mäßigen Budgetgrenzen, speziell Ausgabengrenzen ziehen. 
Auf der Angebotsseite ergab sich zwar, daß eine Budget-
begrenzung zu einer Verbesserung der Effizienz der 
öffentlichen Leistungserstellung führt, wobei der Mecha-
nismus im wesentlichen auf der Herbeiführung einer 
konkurrenzähnlichen Situation innerhalb des öffentlichen 
Sektors beruht. Allerdings wurde nicht untersucht, 
inwieweit eine solche Wettbewerbsbeziehung nicht auch 
durch andere, nichtbudgetäre Maßnahmen erreicht werden 
kann, z.B. durch ein monetäres Anreizsystem für die 
Bürokratie oder ähnliches. 

Während jedoch die Herstellung von wettbewerbsähnlichen 
Zuständen, soweit allein die Angebotsseite betrachtet 
wird, noch positiv zu bewerten ist, sind die Ergebnisse, 
die Nachfrageseite betreffend, ambivalent. Auch hier führt 
eine Einführung von Budgetgrenzen dazu, daß der Versuch, 
über den politischen Prozeß Einkommensvorteile zu reali-
sieren, einem verstärkten Konkurrenzdruck unterliegt. 
Anders aber als im privaten Produktionsprozeß, wo die 
durch den Wettbewerb induzierten Qualitäts- und Verfah-
rensinnovationen normalerweise auch gesellschaftlich 
positiv zu bewerten sind, gilt dies für den politischen 
Prozeß nicht. Die Konkurrenz um politisches Einkommen ist, 
vom kollektiven Standpunkt aus, unproduktiv; Innovationen 
im Prozeß des Wettbewerbs um Transfers führen also nicht 
zwangsläufig zu einer Verbesserung der gesellschaftlichen 
Situation, sondern können auch kontraproduktive Wirkungen 
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zeigen. Das gilt auch für die Bürokratie als Anbieter 
öffentlicher Leistungen, soweit sie Einfluß auf die 
Nachfrage nimmt. 

Aufgrund von A-priori-Dberlegungen läßt sich also nicht 
eindeutig sagen, ob eine budgetäre Beschränkung zu einer 
Verminderung oder Vergrößerung des "Staatsversagens" 
führt: Die Ergebnisse sind ambivalent. Damit fällt aber 
auch das in Abschnitt 2.2 entwickelte Argument für eine 
verfassungmäßige Verankerung einer Budgetgrenze fort: Eine 
eindeutige Aussage, ob es zu einer Verbesserung oder 
Verschlechterung kommt, setzt eine Analyse der konkreten 
Folgen der Einführung der Budgetbegrenzung voraus. Dann 
aber sind auch Gewinner und Verlierer dieser Maßnahme 
identifizierbar. Damit wird das Zustandekommen einer 
verfassungsmäßigen Einigung auf eine konstitutionelle 
Budgetbegrenzung erschwert. Einstimmigkeit könnte nur noch 
dann erzielt werden, wenn wirklich alle Beteiligen mit 
Sicherheit gewinnen würden, die Budgetbeschränkung also 
eine Paretoverbesserung nach sich zöge. Dies ist jedoch 
kaum zu erwarten. 

Anders ausgedrückt: Ob eine verfassungsmäßig verankerte 
Budgetbegrenzung zu einer Erhöhung der staatswirtschaft-
lichen Effizienz führt, ist eine empirisch zu lösende 
Frage, die nicht von der Theorie allein beantwortet werden 
kann. Damit ist nicht gesagt, daß eine solche konstitu-
tionelle Regelung nicht wünschenswert wäre; allerdings ist 
nicht zu erwarten, daß ein derartiger Vorschlag auch 
unbedingt auf ungeteilten Beifall aller am politischen 
Prozeß Beteiligten treffen wird. Die Chancen, daß eine 
solche Regel durchgesetzt werden kann, sind nicht allzu-
hoch zu veranschlagen. 
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Zudem wurde nicht untersucht, welche anderen Möglichkeiten 
einer Erhöhung der staatswirtschaftlichen Effizienz 
bestehen und inwieweit die Anwendung solcher Instrumente 
nicht einer globalen Maßnahme wie der Festschreibung der 
Staatsquote vorzuziehen sind. Verfahrensmäßige Änderungen 
(z.B. die Integration von Einnahme- und Ausgabeentschei-
dungenl)) mögen dabei wesentlich positivere Effekte nach 
sich ziehen als quantitative Beschränkungen. 

Letztendlich stellt sich das Problem des Staatsversagens 
im wesentlichen als ein Informationsproblem dar: Nur wenn 
unvollkommene Information vorhanden ist, d.h. der Prozeß 
der Informationsgewinnung und -verarbeitung nicht kosten-
los ist, können sich spezifische Interessen gegen Mehr-
heitsinteressen durchsetzen bzw. wird die Beteiligung am 
politischen Prozeß zu einer kostspieligen Angelegenheit. 
In diesem Sinn ist jede Maßnahme zu begrüßen, die die 
Informationsbeschaffungs- und -verarbeitungskosten senkt. 
Budgetgrenzen zielen auf indirekte Weise dahin: Durch die 
aufgrund der Budgetbeschränkung eingeführte bzw. ver-
schärfte Konkurrenzsituation der Anbieter und Nachfrager 
öffentlicher Leistungen soll dieser Informationsstand 
verbessert werden. Daß Budgetbegrenzungen diesem Anspruch 
nur in begrenztem Rahmen gerecht werden können, sollte in 
dieser Arbeit gezeigt werden. 

---------------1) vgl. MUSGRAVE (1981) S. 113ff. 
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